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was ist eigentlich der BWAK und was macht er? 
Hinter der Abkürzung steckt die etwas sperrige 
Bezeichnung „Bundesweiterbildungsarbeits-
kreis“. Der BWAK hat die Aufgabe, Vorschläge 
zur Vereinheitlichung der deutschen veterinär-
medizinischen Weiterbildung zu erarbeiten, die 
dann von den Landes-/Tierärztekammern umge-
setzt werden sollten. Er wurde 2011 aus der Ein-
sicht heraus gegründet, dass alle bisherigen Ver-
suche zur Harmonisierung der Weiterbildung ge-
scheitert waren und dass das Gegenteil der Fall 
war: Die Weiterbildungslandschaft wurde immer 
bunter. Für ein und dasselbe Fach gab es unter-
schiedliche Bezeichnungen, Weiter- und Fortbil-
dungszeiten variierten von Bundesland zu Bun-
desland und die sonstigen Anforderungen waren 
auch unterschiedlich. Manche Gebiets- oder Zu-
satzbezeichnungen gab es nur in einigen Län-
dern, in anderen dagegen nicht. 

Abgesehen davon, dass eine solche Unein-
heitlichkeit der Weiterbildung im europäischen 
Kontext die Wettbewerbsfähigkeit der Fachtier-
arztbezeichnung außerordentlich mindert, gab es 
in Einzelfällen auch konkrete Benachteiligungen 
von Kolleginnen und Kollegen. Es war daher fol-
gerichtig, dass der Arbeitskreis auf einstimmigen 

Beschluss der Präsidenten der Landes-/Tier -
ärzte kammern gegründet wurde.

Entscheidend für die bundesweite Akzeptanz 
der erarbeiteten Ergebnisse ist, dass jede Kam-
mer ihre Vorstellungen einbringt und mit einer 
Stimme vertreten ist. Die Mitglieder des BWAK 
werden daher direkt von den 17 Landes-/Tierärz-
tekammern entsandt. Seit seiner Gründung und 
bis zum Ende dieses Jahres habe ich den Vorsitz 
des Arbeitskreises inne, unterstützt werde ich da-
bei von Dr. Katharina Freytag, der Geschäftsfüh-
rerin der BTK. Auch der BTK-Präsident nimmt an 
den Beratungen teil, zunächst Prof. Dr. Theo Man-
tel und aktuell Dr. Uwe Tiedemann.

Die Mitglieder des BWAK haben sich in die 
Materie hervorragend eingearbeitet, die Arbeits-
atmosphäre ist ausgesprochen konstruktiv und 
die Ergebnisse kommen allen Tierärztinnen und 
Tierärzten zugute. Von seiner Gründung bis heute 
hat der Arbeitskreis eine Musterweiterbildungs-
ordnung sowie Musterweiterbildungsgänge für 
38 Gebietsbezeichnungen und 17 Zusatzbezeich-
nungen erarbeitet. Diese Muster werden der BTK-
Delegiertenversammlung zur Abstimmung vorge-
legt und können nach deren Zustimmung auf der 
Homepage der BTK eingesehen werden. Nun ist 

es an den Ländern, 
diese Muster auch 
zügig in gültiges 
Recht umzuwandeln. 
Mir hat die Arbeit im 
BWAK immer sehr 
viel Freude gemacht 
und ich bin von des-
sen Notwendigkeit 
überzeugt, habe 
mich aber aus persönlichen Gründen entschie-
den, den Vorsitz nun abzugeben. Im Interesse der 
deutschen Tierärzteschaft sollte der BWAK auch 
nach dem jetzt erreichten Stand der Harmonisie-
rung bestehen bleiben, denn er ist die effektivste 
Einrichtung zur zukünftigen Modernisierung und 
Anpassung der Weiterbildung in unserem Lande. 
Wir stärken damit unsere Fachtierarztbezeich-
nungen und machen sie international wettbe-
werbsfähig. Daher freue ich mich, dass ich den 
Vorsitz zum Ende dieses Jahres in die fähigen 
Hände von Prof. Dr. Stephan Neumann, Göttingen, 
übergeben kann.

Prof. Dr. Volker Moennig, Vorsitzender des 
Bundesweiterbildungsarbeitskreises

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Prof. Dr. Volker Moennig
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Lange ist nichts passiert und dann ging es plötz-
lich ganz schnell mit der Gebührenordnung für 
Tierärzte (GOT). Die Forderung der tierärztlichen 
Verbände, also auch der BTK, nach einer Erhö-
hung der Gebührensätze und einer inhaltlichen 
Anpassung der GOT stehen schon seit Jahren im 
Raum. Offenbar im Neunjahresrhythmus finden 
diese Forderungen zumindest zum Teil Gehör: 
Die letzte Gebührenanpassung wurde 2008 be-
schlossen, 9 Jahre davor, also 1999, gab es die 
letzte inhaltliche Anpassung der GOT. Mit dem 
aktuellen Beschluss des Bundeskabinetts sollen 
die Gebühren nun – erneut nach 9 Jahren – pau-
schal um 12 Prozent erhöht werden, für die Un-
tersuchung, Beratung und Betreuung von Nutz-
tierbeständen ist eine Erhöhung um 30 Prozent 
vorgesehen und für gemeinnützige Tierschutzor-
ganisationen wird ein Kastrationssonderpreis un-
terhalb des einfachen Satzes ermöglicht. Die von 
der BTK bereits 2012 vorgelegte inhaltlich kom-
plett überarbeitete Neufassung der GOT wurde 
wieder einmal nicht beachtet. Den Änderungs-
entwurf der GOT, die innerhalb einer nur zweiwö-

chigen Frist eingereichte Stellungnahme der BTK 
sowie den Wortlaut der vom Bundeskabinett ge-
gen den Protest der Tierärzteschaft beschlosse-
nen GOT-Änderung finden Sie ab Seite 900. Be-
achten Sie hierzu bitte auch die Meldung in der 
Rubrik „Akut“ (S. 897).

Bedeutend schneller geht es mit den Bemü-
hungen der BTK-Arbeitsgruppe „Qualzuchten“ 
voran. Das neueste Ergebnis ihrer Arbeit ist ein 
Merkblatt am Beispiel Mops, mit dem tierschutz-
relevante Merkmale leichter erkannt und eine 
fundierte Entscheidung darüber getroffen wer-
den kann, ob das Tier zur Zucht geeignet ist oder 
bei den Nachkommen mit dem Auftreten von 
Schmerzen, Leiden oder Schäden gerechnet 
werden muss. Es wurde im Auftrag der BTK-Ar-
beitsgruppe von einer Ad-hoc-Arbeitsgruppe der 
Tierärztlichen Vereinigung für Tierschutz (TVT) 
formuliert und ist ab Seite 910 zu finden. 

Und schließlich wollen wir Ihnen noch die Ar-
beit von Tierärzte ohne Grenzen e. V. näherbrin-
gen, in dem wir ab Seite 916 den Bericht über 
eine Projektreise nach Äthiopien vorstellen.

Ihre

Susanne Platt

Liebe Leserin! 
Lieber Leser!

Dr. Susanne L. Platt
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Redaktionsschluss für die Septemberausgabe: 01.08.2017
Artikel für den Kammerteil müssen mit diesen abgesprochen und bereits einige Tage vor dem Redaktionsschluss bei den Kammern vorliegen. 
Leserbriefe können bis fünf Werktage nach dem Redaktionsschluss an die Redaktion geschickt werden. Es besteht kein Anspruch auf Abdruck.
Wenn Sie einen Artikel für das Deutsche Tierärzteblatt schreiben möchten, nehmen Sie bitte vorab mit der Redaktion Kontakt auf (s. Impressum).



Deutsches Tierärzteblatt | 2017; 65 (7)

 896 | Akut

Mit einer Studie der Klinik für Pferde, Frei Universität (FU) Berlin, soll die Sero-

prävalenz der Lyme-Borreliose bei Pferden mit klinischem Borrelioseverdacht 

und bei gesunden, gleichaltrigen Kontrolltieren sowie die Seroprävalenz der 

equinen granulozytären Anaplasmose in Deutschland ermittelt werden. 

Voraussetzung für die Teilnahme ist die Verdachtsdiagnose „Lyme-

 Borreliose“ sowie ein vom behandelnden Tierarzt und Pferdebesitzer aus-

zufüllender Frage- und Befundbogen. Zur Untersuchung werden Blutproben 

des Patienten und eines altersgleichen, gesunden Kontrolltieres aus dem-

selben Stall benötigt (ca. 5 ml EDTA-Blut und 20 ml Serum bzw. 2 Serum-

röhrchen). Die Blutproben sind einzusenden an die Klinik für Pferde, zu 

Händen Dr. Beatrice Lehmann, Oertzenweg 19 b, 14163 Berlin. Die einge-

sandten Blutproben des Patienten werden zusätzlich auf eine Koinfektion 

mit Anaplasmen getestet, um zu untersuchen, wie hoch der Anteil an Koin-

fektionen ist und ob Anaplasmeninfektionen zur Variabilität des beschriebe-

nen klinischen Bildes bei equiner Borreliose beitragen. 

Für weitere Auskünfte zur Studie oder für die Anforderung von Fragebö-

gen wenden Sie sich bitte an Katharina Füßinger, BorrelioseStudie  

@vetmed.fu-berlin.de. FU Berlin/slp

Studie zur Lyme-Borrelliose bei Pferden 

Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt sieht die Lokalanästhesie 

neben dem Eingriff unter Narkose, der Immunokastration und der Jung -

ebermast als vierte Option zum Ausstieg aus der betäubungslosen Ferkel-

kastration im Jahr 2019. Damit unterstützt er eine Forderung von Erzeugern, 

Schlachtunternehmen und Organisationen der Schweinebranche, die Ende 

März als „Herriedener Erklärung“ 

veröffentlicht wurde. Darin wird die 

durch den Tierhalter selbst verab-

reichte Lokalanästhesie als eine 

wichtige zusätzliche Alternative, als 

„4. Weg“ für den Ausstieg gefordert. 

Seine Position, „die Lokalanästhesie 

mit aller Kraft umzusetzen“, begrün-

dete der Minister mit den Belangen 

der kleinen und mittleren Betriebe, 

die ohne kostengünstige Alternative 

zur betäubungslosen Ferkelkastrati-

on auf der Strecke bleiben würden. 

Von dieser Haltung zeigte sich 

die BTK enttäuscht und befremdet. 

In  einer Pressemeldung warnte BTK-

Präsident Dr. Uwe Tiedemann ausdrücklich davor, die Anwendung der 

 Lokalanästhesie, derzeit noch eine tierärzt liche Tätigkeit, durch Tierhalter 

zu bevorzugen. Er wies auf Nachteile hin, die nach bisherigen wissen-

schaftlichen Untersuchungen bei der Lokalanästhesie der Ferkel zum Tra-

gen kommen: So sei die Belastung der Tiere durch Fixation und mehrfache 

Injektionen ähnlich wie bei einer be-

täubungslosen Kastration und der 

Schmerz werde je nach Applikati-

onsart nur teilweise ausgeschaltet, 

was v. a. für den einzigen für das 

Schwein zugelassenen Wirkstoff 

Procain gelte. Dazu komme, dass In-

jektionen in Richtung der Samen-

stränge oft nicht präzise platziert 

werden können und alternativ die 

Injektion in den Hoden für die Tiere 

sehr schmerzhaft sei. Außerdem 

könnten vermehrt Wundheilungs -

störungen infolge des Vorfalls der 

betäubten Samenstrangstümpfe 

festgestellt werden. BTK/slp

BTK kritisiert „4. Weg“ zur betäubungslosen Ferkelkastration

Ein Dauerthema innerhalb der Tierärzteschaft bleibt die Unsicherheit über 

die Grenzen der tierärztlichen Schweigepflicht und der Pflicht, Verstöße ge-

gen das Tierschutzgesetz zu melden. Unabhängig von den wirtschaft lichen 

Konsequenzen, die sich durch eine Anzeige ergeben können, ist es wichtig 

zu wissen, dass es eine der ärztlichen Schweigepflicht vergleichbare tier-

ärztliche Schweigepflicht nicht gibt. Besteht ein gravierender Verstoß gegen 

das Tierschutzgesetz, so ist der Tierarzt befugt, dies der zuständigen Über-

wachungsbehörde anzuzeigen, wenn er entweder zuvor vergeblich ver-

sucht hat, den Verantwortlichen zu einem tierschutzkonformen Verhalten zu 

bewegen oder dies von vorneherein aussichtslos erscheint. 

Bereits im Jahr 2013 wurde hierzu im Deutschen Tierärzteblatt ein 

ausführ licher Artikel veröffentlicht (DTBl. 3/2013, S. 320–325) und erst 

kürzlich hat sich die Zeitschrift Amtstierärztlicher Dienst und Lebensmittel-

kontrolle diesem Thema angenommen. Beide Artikel sind online frei verfüg-

bar unter www.bundestieraerztekammer.de/downloads/dtbl/2013/artikel/

DTBl_03_2013_Schweigepflicht.pdf bzw. https://www.amtstierarzt.de/

fachthemen/20-tierschutz-tierhaltung/1151-kein-gegensatz-zwischen-tier 

aerztlicher-schweigepflicht-und-tierschutz. Interessierten sei die Lektüre 

empfohlen. slp

Tierärztliche Schweigepflicht und Tierschutz
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Kastrationsaktionen bei streunenden Katzen werden im europäischen Ausland von zahlreichen 
Tierschutzorganisationen durchgeführt. Dafür werden auch deutsche Tierärztinnen und Tierärzte 
akquiriert, die für den guten Zweck und mit besten Absichten ihre fachliche Expertise anbieten. 
Doch genau an dieser Fachkenntnis kamen in den Reihen der spanischen Tier ärzte kammer (Conse-
jo General de Colegios Veterinarios de España) nun Zweifel auf: Anhand von Bildmaterial einer 
Kastrationsaktion in Alicante konnten unhygienische Verhältnisse und unprofessionelle Vorgehens-
weisen nachgewiesen werden, die nicht den Regeln der guten veterinärmedizinischen Praxis ent-
sprechen und sogar als tierschutzwidrig eingestuft wurden. Darüber hinaus wurden die nach euro-
päischem Recht geltenden Regelungen zur Berufsausübung nicht beachtet, wonach die tierärzt -
liche Tätigkeit der nicht in Spanien zugelassenen Tierärzte nach Meinung der Kammer den zustän-
digen spanischen Behörden hätte mitgeteilt werden müssen. Das Problem wurde auch an die Föde-
ration der Tierärzte in Europa (FVE) herangetragen. Dort soll sie in den Arbeitsgruppen Tierschutz und 
Berufsausübung (statutory bodies) nun beraten und mögliche Aktionen diskutiert werden. 

Kolleginnen und Kollegen, die für den Tierschutz im Ausland tätig werden wollen, ist also zu raten, 
sich vorab mit den zuständigen Behörden in Verbindung zu setzen. BTK

Auch bei Tierschutzaktionen im Ausland 
 Professionalität und Gesetze wahren!

Die BTK wurde darauf aufmerksam gemacht, dass der Deutsche Mopsclub e. V. eine „Veterinärmedi-
zinische Unbedenklichkeitsbescheinigung“ zur Zuchtverwendung hinsichtlich des brachyzephalen 
Syndroms beim Mops kreiert hat. Die BTK empfiehlt praktizierenden Tierärztinnen und Tierärzten, de-
nen eine solche undifferenzierte Bescheinigung vorgelegt wird, diese nicht zu unterschreiben. 

Ziel der BTK ist es, dass die Zuchtordnungen der Zuchtvereine novelliert, Zuchtzulassungsprüfun-
gen bzw. -veranstaltungen von unabhängigen, fachkundigen Kommissionen durchgeführt, die Ausstel-
lungspraxis verbessert und die Zuchtwarte und Ausstellungsrichter entsprechend geschult werden. Es 
werden derzeit zahlreiche intensive Gespräche zwischen Wissenschaftlern, praktischen Tierärzten, dem 
Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) und Zuchtverbänden geführt, um zielgerichtete Lösungen 
zur Verbesserung der Rassegesundheit zu finden. Es sollen u. a. relevante gesundheitliche Ausschluss-
kriterien für die Zuchtzulassung auf der Basis valider wissenschaftlicher Erkenntnisse erarbeitet wer-
den, wobei Merkmale des brachyzephalen Syndroms ein wichtiger, aber nicht alleiniger Aspekt sein 
dürfen.

Dr. Friedrich Röcken, Vorsitzender der BTK-Arbeitsgruppe „Qualzuchten“ und 
Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kleintiermedizin (DGK-DVG)

Zuchtzulassung für den Mops

Voraussichtlich schon in diesem Sommer werden die einfachen Gebührensätze der Tier -
ärztegebührenordnung (GOT) pauschal um 12 Prozent angehoben. Das hat das Bundeskabinett am 
14.06.2017 beschlossen. Die Untersuchung, Beratung und Betreuung von Nutztierbeständen wird um 
30 Prozent teurer. Darüber hinaus wird die Möglichkeit eröffnet, die einfachen Gebührensätze für die 
Kastration eingefangener freilebender Katzen zu unterschreiten, dies gilt jedoch nur für Einrichtungen, 
die als (steuerrechtlich) gemeinnützig im Hinblick auf die Förderung des Tierschutzes anerkannt sind. 
Unterschritten werden darf der einfache Satz zusätzlich für Leistungen, die aufgrund der Kastration 
erforderlich sind bzw. üblicherweise im Zusammenhang mit einer Kastration durchgeführt werden (z. B. 
Narkose). Der Bundesrat muss noch zustimmen.

Die tierärztlichen Verbände hatten sich gegen eine Öffnungsklausel für die Kastration aller freile-
benden Katzen gewehrt und zumindest erreicht, dass als Auftraggeber nur gemeinnützige Tierschutz-
vereine in Betracht kommen und nicht jegliche Katzenbesitzer. Mit dem Umfang der Gebührenerhö-
hung war die BTK selbstverständlich ebenso wenig einverstanden wie mit der Weiterführung der hoff-
nungslos veralteten Inhalte der GOT. Bereits im Jahr 2010 hatte die BTK eine Gebührenerhöhung um 
20 Prozent gefordert und 2012 sogar eine komplette Neufassung der GOT entwickelt. Die GOT-Novelle 
wurde jedoch vom zuständigen Bundesministerium auf Eis gelegt, auch weil in Brüssel generell über 
die Rechtmäßigkeit einer solchen Ordnung unter EU-Recht diskutiert wurde.

Informationen zum Verordnungsentwurf des BMEL sowie die Stellungnahme der BTK und den 
Wortlaut der vom Kabinett verabschiedeten Verordnung finden Sie ab Seite 900 in diesem Heft. Die 
BTK bereitet nun Informationsblätter zur Gebührenerhöhung für Tierarztpraxen und Tierhalter vor und 
auch die bekannte Broschüre wird neu aufgelegt. BTK

GOT: Mäßige Erhöhung der Gebührensätze
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In diesem Frühjahr fand die Hauptversammlung des europäischen Tier-
arztverbands FVE in der estländischen Hauptstadt Tallinn statt. Vom 
08. bis 10.06.2017 trafen sich Vertreter aus ganz Europa, um aktuelle
Themen zu diskutieren und in fachlichen und politischen Austausch zu
treten. Darüber hinaus stand die Wahl des FVE-Präsidiums an, dessen
erste Amtszeit nach zwei Jahren endete. Das fünfköpfige Präsidium stell-
te sich geschlossen zur Wiederwahl und erhielt dafür die breite Unterstüt-
zung der Delegierten. Damit wird die FVE für weitere zwei Jahre von
Rafael Laguens aus Spanien geführt.

Der erste Sitzungstag war wie immer den Sektionen vorbehalten. Die 
Sitzung der UEVH (Union of European Veterinary Hygienists Veterinarians for 
Public Health – Tierärzte im gesundheitlichen Verbraucherschutz) war von 
gewohnt fachlicher Zielstrebigkeit gekennzeichnet und brachte neben der 
anhaltenden Debatte um die im März verabschiedete EU-Kontrollverord-
nung (VO [EU] 2017/625) eine lebhafte Diskussion um Insekten als Futter- 
und Lebensmittel und die Rolle der Tierärzte in der Produktionskette. 
Von der Hauptversammlung wurde beschlossen, eine Gruppe aus Mitglie-
dern aller Sektionen einzusetzen (Taskforce), die hierzu eine Positionierung 
erarbeiten und diese der Herbstdelegiertenversammlung vorlegen soll. An-
geregt durch die deutsche Delegation schlug die UEVH der FVE vor, einen 
Leitfaden zur Schlachtung hochträchtiger Tiere zu entwickeln, ein The-
ma, das in anderen Mitgliedstaaten bei Weitem nicht so intensiv diskutiert 
wird wie in Deutschland. Die BTK ist in der UEVH Mitglied und wird durch 
BTK-Vizepräsidentin Dr. Iris Fuchs und Almut Niederberger vertreten. 

In die EASVO (European Association of State Veterinary Officers – Ver-
band der europäischen Amtstierärzte) wurden von Dr. Cornelia Rossi-
Broy, im BTK-Präsidium verantwortlich für das Ressort „Internationale 
Angelegenheiten“, u. a. die Themen Aggression gegen Amtstierärzte 
und notwendige Maßnahmen sowie die Konsequenzen der neuen EU-
Verordnung zu amtlichen Kontrollen für die Arbeit der Amtstierärzte 
eingebracht. Konsens der Sektionsmitglieder war, dass es keine 
Lebensmittel sicherheit zum Nulltarif gibt! In der Diskussion über die Zu-
kunft von Tierärzten im öffentlichen Dienst wurden auch die Resultate 
des im April stattgefundenen Seminars des Bundesverbands der beamte-
ten Tierärzte (BbT) dargestellt. Der BbT wird in einer der nächsten Ausga-
ben des Deutschen Tierärzteblatts ausführlicher über die EASVO-General-
versammlung berichten.

Auf der Sitzung der UEVP (Union of European Veterinary Practitioners 
– Sektion der Praktiker), an der Dr. Katharina Freytag als Gast teilnahm,
war neben der Vorbereitung der General Assembly ein Vortrag zu Bakte-
riophagen als Alternative zu Antibiotika bemerkenswert.

Highlight der Generalversammlung war der Gastvortrag der schotti-
schen Kollegin Freda Scott-Park, die zum Thema Missbrauch bei 
Mensch und Tier referierte und die Arbeit der LinksGroup vorstellte, der 
Dr. Scott-Park derzeit vorsitzt. Dort kommen Human- und Veterinärmedi-
ziner im Kampf gegen Gewalt und Missbrauch zusammen. Dr. Scott-Park 
und ihre Kollegen leisten dabei eine bemerkenswerte Arbeit zur Unter-
stützung von Tierärzten, die sich mit misshandelten Tieren (und Men-
schen) konfrontiert sehen. Ein schwieriges und sensibles Thema, das von 
Dr. Scott-Park hervorragend aufbereitet wurde und sehr nachdenkliche 
Kolleginnen und Kollegen im Saal zurückließ.

Verabschiedet wurden von der Hauptversammlung u. a. ein Positi-
onspapier zur Impfung und ein gemeinsam von FVE und FEEVA (Fede-
ration of European Equine Veterinary Associations – Vereinigung euro-
päischer Verbände für Pferdemedizin) vorgelegtes Papier, das die Auf-
nahme weiterer Substanzen, u. a. Phenylbutazon, in die sogenannte 
„Positivliste“ der VO (EG) 1950/2006 zur Behandlung von Pferden 
fordert. Die Diskussion zu diesem Vorschlag verlief durchaus kontro-
vers; mehrere Mitglieder stellten die Notwendigkeit infrage und rieten 
dazu, mit Forderungen bezüglich der Positivliste sehr vorsichtig zu sein. 
Letztendlich sprach sich aber die Mehrheit der Delegationen für die For-
derung aus.

Am Rande der Generalversammlung erhielt Dr. Rossi-Broy von Spanien 
die Zusage, die Zuarbeit für die delegierten Rechtsakte zur EU-Verordnung 
über amtlichen Kontrollen weiter zu vertiefen. Deutschland und Spanien 
sind ähnlich strukturiert und positionieren sich in dieser Frage daher gleich, 
Spanien ist aber in der FVE-Arbeitsgruppe Lebensmittel sicherheit nicht ver-
treten. In einem Gespräch mit dem Vertreter der serbischen Kammer in der 
World Veterinary Association (WVA) und Sprecher der Visegrad Länder (Ver-
bund der osteuropäischen und Balkanländer), Miroslav Urosevic, bat dieser 
um stärkeren Kontakt und Austausch bezüglich der EU-Gesetzgebung und 
dessen Umsetzung. Darüber hinaus wurden erste Kontakte zu Vertretern 
der estnischen Präsidentschaft geknüpft, um die im Europäischen Rat de-
battierte Tierarzneimittelverordnung zu diskutieren.

Die BTK wurde vertreten durch die 1. Vizepräsidentin Dr. Fuchs, 
Dr. Rossi-Broy, verantwortlich für das Ressort Internationales, Geschäfts-
führerin Dr. Freytag und Ausschussreferentin Almut Niederberger.

FVE: General Assembly

Deutsche Delegation mit dem neuen alten FVE-Präsidium (v.l.n.r.): Katharina 
Freytag (BTK), Almut Niederberger (BTK), Andreas Palzer (bpt), Zsolt Pinter (Ungarn, 
FVE-Vizepräsident und Schatzmeister), Cornelia Rossi-Broy (BTK), Arne Skjolda-
ger (Dänemark, FVE-Vizepräsident), Petra Sindern (bpt), Rafael Laguens (Spa-
nien, FVE-Präsident), Andrew Robinson (UK, FVE-Vizepräsident), Iris Fuchs (BTK), 
Rens van Dobbenburgh (Niederlande, FVE-Vizepräsident), Siegfried Moder (bpt).
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Cornelia Rossi-Broy (M.) traf Alvaro Matteo Aman (UEVH, l.) und Rufino Rivero 
(EASVO, r.) von der spanischen Delegation am Rande der FVE-Generalver-
sammlung.
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Am 24.05.2017 trafen sich Vertreter der Ausschüsse für Tierschutz, 
Geflügel, Schweine und Wiederkäuer in Berlin, um über den Ent-
wurf eines Positionspapiers zur Nutztierhaltung zu beraten. Konkret 
geht es dabei um Änderungen der Rechtsetzung, die aus Sicht 
der BTK notwendig sind, um den Tierschutz bei Nutztieren zu ver-
bessern. 

Die Teilnehmer diskutierten die sehr unterschiedlichen Anfor-
derungen an die Haltung bei den verschiedenen Tierarten und wel-
che Regelungen sinnvoll sein könnten, um notwendige und umsetz-
bare Verbesserungen zu erzielen. 

Der Entwurf des Positionspapiers wird nun auf Grundlage der 
Diskussion weiter bearbeitet und soll nach Abstimmung in den 
Fachausschüssen im Herbst der BTK-Delegiertenversammlung vor-
gelegt werden.

Positionspapier Nutztierhaltung

Die EU-Kommission hat am 16.05.2017 Interessenverbände, Nicht-
regierungsorganisationen (NGOs) und europäische Behördenvertreter 
eingeladen, um über die Erfahrungen mit der Umsetzung der Zoo-
Richtlinie (1999/22/EC) in Europa zu diskutieren. Die Föderation der 
europäischen Tierärzte (FVE) war durch Dr. Cornelia Rossi-Broy (im 
BTK-Präsidium verantwortlich für das Ressort „Internationale Ange-
legenheiten“) vertreten, deutsche Behörden durch Dr. Johanna Mo-
ritz (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicher-
heit – LGL – Bayern).

In einem Workshop mit über 100 Teilnehmern wurden die Ergeb-
nisse der von den Gesellschaften Milieu und VetEffecT durchgeführ-
ten Investigation dargestellt. Hierbei wurden insbesondere die 
Schwerpunkte Effektivität, Grad und Schwierigkeiten der Durch-
führung und Notwendigkeit der Richtlinie hervorgehoben und 
kontrovers diskutiert.

Neben einem verbesserten Datenaustausch zwischen Behör-
den und einem Expertenpool auf internationaler Ebene, wurden von 
den anwesenden Tierärzten die Transparenz beim Umgang mit Zoo-
Leitlinien und entsprechenden Papieren gefordert. 

Dr. Rossi-Broy betonte, dass sie die Gelegenheit des Austauschs 
zwischen so verschieden involvierten Interessensvertretern als ers-
ten Schritt gemeinsamer Problemlösungen sehr begrüße. Für Tierärz-
te stünden der Tierschutz – tiergerechte Unterbringung und Beschäf-
tigung der Tiere – sowie die Tiergesundheit im Vordergrund, noch vor 
der von der Richtlinie gehandelten Arterhaltung. Auch Zoonosen und 
exotische Krankheiten stünden im Fokus der Tierärzte. Dies erfordere 
eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit zwischen Zootierärz-
ten und Amtstierärzten der lokal zuständigen Behörden.

Es bestand breiter Konsens zwischen den Interessensvertretern, 
dass das Instrument der Richtlinie beibehalten werden solle, begleitet 
von einer verstärkten Durchsetzung und Anwendung. Tiermedizi-
nische Standards sollten jedoch vermehrt eingeführt werden. 

EU-Kommission evaluiert  
die Zoo-Richtlinie
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Am 24.05.2017 wurde der Entwurf einer Dritten Verordnung zur Änderung 
der Tierärztegebührenordnung vom Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) mit kurzfristiger Gelegenheit zur Stellungnahme an 
tierärztliche Verbände sowie Verbände der Landwirtschaft, den Deutschen 
Tierschutzbund, den Verbraucherzentrale Bundesverband und den Gesamt-
verband der Deutschen Versicherungswirtschaft versandt. In den üblichen 
Erläuterungen zur Änderungsverordnung hat das BMEL unter der Über-
schrift „A. Problem und Ziel“ Folgendes erklärt:
„Die Gebührenordnung für Tierärzte (GOT) ist eine Verordnung der Bundes-
regierung und regelt die Entgelte für tierärztliche Leistungen (ca. 800). Sie 
wurde zuletzt durch die am 08.07.2008 in Kraft getretene Verordnung zur 
Änderung der Gebührenordnung für Tierärzte vom 30.06.2008 (BGBl. I 
S. 1110) angepasst; dabei wurden die einfachen Gebührensätze um 12 Pro-
zent pauschal angehoben.

Die tierärztlichen Fachverbände fordern nunmehr eine Erhöhung der 
einfachen Gebührensätze um mindestens 20 Prozent sowie eine Erhöhung 
der einfachen Gebührensätze für die Beratung von Nutztierhaltern um min-
destens 100 Prozent. Begründet wird dies damit, dass im Jahre 2008 kein 
vollständiger Ausgleich der in den Jahren 1999 bis 2008 gestiegenen Pra-
xiskosten erfolgt sei und diese seitdem weiter angestiegen seien. Hinsicht-
lich der Gebührenerhöhung für die Beratung von Nutztierhaltern wird aus-
geführt, dass diese anspruchsvoller und zeitintensiver geworden sei und in 
den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen habe; die 
derzeitigen Gebühren hierfür seien nicht mehr kostendeckend. 

Die Forderung nach einer Anpassung der GOT an die wirtschaftliche 
Entwicklung seit 2008 wird seitens der Bundesregierung grundsätzlich als 
berechtigt angesehen. Bei der Regelung der Entgelte für tierärztliche Leis-
tungen ist allerdings den berechtigten Interessen aller Beteiligten Rech-
nung zu tragen (vgl. § 12 Abs. 1 Satz 2 der Bundes-Tierärzteordnung). Vor 
diesem Hintergrund soll eine pauschale Erhöhung der einfachen Gebühren-
sätze lediglich um 12 Prozent erfolgen. Die Erhöhung des Entgeltes für Be-
ratungstätigkeit soll mit 30 Prozent deutlich darüber hinausgehen. Beide 
Erhöhungen bleiben damit erheblich hinter den o. g. Forderungen zurück.

Daneben wird die Möglichkeit eröffnet, die einfachen Gebührensätze 
für die Kastration und Sterilisation freilebender Katzen und für die damit zu-
sammenhängenden Leistungen unterschreiten zu können.“

Im Weiteren heißt es unter der Überschrift „F. Weitere Kosten“:
„Für Bürgerinnen und Bürger, die Heimtiere halten, ergeben sich aufgrund 
der erhöhten Entgelte für tierärztliche Leistungen insgesamt Mehrkosten in 
Höhe von ca. 42,6 Mio. €. Für die Wirtschaft (gewerbliche Tierhaltungsbetrie-
be) insgesamt ergeben sich Mehrkosten in Höhe von ca. 58,2 Mio. €, wovon 
ca. 31,7 Mio. € auf die Erhöhung der einfachen Gebührensätze um 12 Pro-
zent und ca. 26,5 Mio. € auf die Erhöhung der Beratungsgebühren um 
30 Prozent entfallen. Auswirkungen auf die Einzelpreise lassen sich zwar 
nicht ausschließen. Jedoch sind Auswirkungen auf das allgemeine Preis -
niveau und insbesondere das Verbraucherpreisniveau nicht zu erwarten.“

Die Änderungsverordnung enthält zwei Ziffern:
„Die Tierärztegebührenordnung vom 28.07.1999 (BGBl. I S. 1691), zuletzt 
geändert durch die Verordnung vom 30.06.2008 (BGBl. I S. 1110), wird wie 
folgt geändert:
1. Dem § 4 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt:
‚Abweichend von Satz 1 können die einfachen Gebührensätze im Falle der
Kastration oder Sterilisation einer zum Zwecke der Durchführung eines sol-
chen Eingriffs eingefangenen freilebenden Katze unterschritten werden.
Dies gilt auch für Leistungen, soweit diese aufgrund eines Eingriffs nach
Satz 3 erforderlich werden oder üblicherweise im Zusammenhang mit
 einem Eingriff nach Satz 3 erbracht werden.‘“ (...)
2. Die Anlage wird wie folgt gefasst: „(…)“
Es folgt das alte Gebührenverzeichnis mit Gebührensätzen, die um 12 Pro-
zent angehoben werden. Für Kapitel VII (Bestandsbetreuung) Ziffern 701,
702, 703, 704 und 705 a) werden die Gebührensätze um 30 Prozent ange-
hoben.

Die BTK hat zu diesem Entwurf wie folgt Stellung bezogen und dem zu-
ständigen Ministerium am 06.06.2017 übermittelt:

Stellungnahme zum Entwurf der Dritten Verordnung 
zur Änderung der Tierärztegebührenordnung

Die Bundestierärztekammer lehnt die vorgeschlagenen Änderungen der 
Tierärztegebührenordnung in dieser Form ab.
1. Eine Gebührenerhöhung von 12 Prozent ist nicht akzeptabel. Schon im

Jahre 2010 hat die BTK um eine inhaltliche Anpassung der GOT gebeten
und eine Erhöhung um 20 Prozent vorgeschlagen. Mittlerweile wäre eine
Erhöhung um 26 Prozent angemessen. Der Index der Tarifverdienste ist
allein im vergangenen Jahr um 2,8 Prozent gestiegen. Die durch techni-
sche Veränderungen in den Praxen und durch Lohnsteigerungen erfolg-
ten Kostensteigerungen sind erheblich höher als die allgemeine Preis-
entwicklung. Allein der Aufwand für Dokumentationen und Aufzeichnun-
gen, die Kosten für Gerätetechnik, Energie, Gehälter und Fahrzeuge sind
immens gestiegen, ohne dass dafür ein Ausgleich vorgesehen ist.

2. Des Weiteren wurde die Vergütung für eine Betreuung und Beratung von
Tierbeständen schon vor 20 Jahren zu gering bewertet und seitdem le-
diglich linear erhöht.

3. Es ist nicht akzeptabel, dass für einen chirurgischen Eingriff, die Kastra-
tion von eingefangenen freilebenden Katzen, und damit zusammenhän-
gende Leistungen allein die Tierärzteschaft durch Verzicht auf eine ange-
messene Vergütung aufkommen soll: Eine Unterschreitung der GOT lehnt
die BTK hier kategorisch ab. Tierschutz ist als Staatsziel eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe. Deshalb gibt es keinen Grund, Tierschutzproble-
me ordnungspolitisch auf dem Rücken der Tierärzte auszutragen.

Die BTK fordert:
– Eine Erhöhung der Gebührensätze um mindestens 20 Prozent.
– Eine Erhöhung der Gebühr für die Betreuung von Nutztierbeständen um

mindestens 100 Prozent.
– Eine Streichung des Ausnahmetatbestands bezüglich einer Unterschrei-

tung des einfachen Gebührensatzes für die Kastration von eingefangenen
freilebenden Katzen.

– Eine inhaltliche Anpassung und Neustrukturierung einschließlich einer in-
dividuellen Neubewertung jeder einzelnen Gebühr entsprechend dem Vor-
schlag der BTK aus dem Jahre 2012, nachdem seitens der EU Bedenken
offensichtlich nun nicht mehr bestehen.

– Eine laufende Anpassung der Gebührensätze an die Teuerungsrate, wel-
che den praktizierenden Tierärzten die wirtschaftliche Basis für den Be-
trieb von Praxen ermöglicht, die  den Qualitätsansprüchen der Gesell-
schaft und dem medizinischen Standard entsprechen.

Berlin, 06.06.2017

Anlage I – Ausführliche Begründung

Erhöhung der Gebührensätze um 12 Prozent
Die BTK fordert eine Gebührenerhöhung um mindestens 20 Prozent als ers-
ten Schritt. Anschließend ist eine inhaltliche Anpassung und Neustrukturie-
rung einschließlich einer individuellen Neubewertung jeder einzelnen Ge-
bühr vorzunehmen.

Die Gebührenordnung für Tierärzte ist eine Verordnung des Bundes, bei 
der laut Bundestierärzteordnung „den berechtigten Interessen der Tierärzte 
und der zur Zahlung der Entgelte Verpflichteten Rechnung zu tragen“ ist. In 
der Vergangenheit hat der Verordnungsgeber den Interessen der zur Zahlung 
der Entgelte Verpflichteten einen höheren Stellenwert beigemessen. Insbe-
sondere dadurch, dass es zweimal hintereinander jeweils 9 (!) Jahre lang 
einfach keine Anpassung gegeben hat – weder inhaltlich noch in der Gebüh-
renhöhe. Durch den langen Zeitraum erscheint ein Sprung von 12 Prozent 
gewaltig. Was es aber im Vergleich zur kontinuierlichen Lohnentwicklung 
z. B. im öffentlichen Dienst, in der Industrie oder gar bei Parlamentariern im

Dritte Verordnung zur Änderung der Tierärztegebührenordnung
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selben Zeitraum keinesfalls ist. In der Begründung des vorliegenden Verord-
nungsentwurfs wird erfreulicherweise anerkannt, dass die Forderungen der 
Tierärzteschaft berechtigt sind und in den vergangenen Jahrzehnten noch 
nicht einmal die Inflation ausgeglichen wurde. Dass eine angemessene Er-
höhung dennoch nicht umgesetzt wird, ist unverständlich und widerspricht 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 der Bundes-Tierärzteordnung. Die berechtigten Interes-
sen der Tierärzte werden im Vergleich zu den Interessen von Tierhaltern
missachtet. Weshalb eine Gebührenerhöhung von 20 Prozent für die Ver-
braucher nicht zumutbar erscheint, wird nicht begründet. Schließlich
hat der Verordnungsgeber eine regelmäßige Anpassung der Gebühren ver-
schleppt und nicht jede Tierarztpraxis rangiert am unteren Level der einfa-
chen Gebührensätze und muss diese auf einen Schlag um 12 Prozent erhö-
hen. War schon 2008 die Preissteigerungsrate nicht in der damaligen
Änderung der GOT berücksichtigt worden, so darf dies nun nicht fortge-
schrieben werden. Die GOT enthält im § 4 zudem einen ausreichenden Ge-
staltungsspielraum, um Tierhaltern in besonderen Situationen auf Basis von
schriftlichen Vereinbarungen entgegenzukommen.

Mit großer Selbstverständlichkeit wird die regelmäßige Teuerung für die 
Reparatur eines technischen Geräts vom Verbraucher akzeptiert. Aus wel-
chem Grund kann das Einkommen von praktizierenden Tierärzten nicht we-
nigstens dem Verbraucherpreisindex angepasst werden? Moderne Geräte 
für Diagnostik und Therapie, Kraftstoff, Fahrzeugkosten und vor allem die 
Löhne haben sich in dem fraglichen Zeitraum noch erheblich mehr verteu-
ert. Von Jahr zu Jahr hat sich durch die fehlende Anpassung das Einkom-
men der Tierärzte seit vielen Jahren real vermindert.

Tierärzte haben weder die wirtschaftlichen Entwicklungen im landwirt-
schaftlichen Betrieb noch gesellschaftliche Entwicklungen zu verantworten, 
die dazu führen, dass die „Hemmschwelle“ für manche Tierhalter, tierärzt -
liche Hilfe in Anspruch zu nehmen, steigt. Niemand würde einen Human -
mediziner für soziale Belange in Haftung nehmen und verlangen, dass er 
finan ziell bedürftige Personen günstiger oder kostenlos behandelt. Tier -
ärzten hingegen will man unzureichende Einkommen zumuten.

Tierärzte leisten einen wertvollen Beitrag für gesellschaftliche Belange 
zum Wohle von Mensch und Tier. Der tierärztliche Beruf setzt eine kostspieli-
ge akademische Ausbildung und ggf. eine zusätzliche Spezialisierung voraus. 
Der Betrieb einer tierärztlichen Praxis verursacht hohe Kosten für Personal, 
Räume und Geräte, Fortbildung und Fahrzeuge. Ganz nebenbei handelt es 
sich um Wirtschaftsunternehmen, die nach Abzug der Kosten einen Gewinn 
erwirtschaften müssen, der zumindest die Lebenshaltungskosten des Inha-
bers/der Inhaberin deckt. Die Verdienstmöglichkeiten für Tierärzte sind im 
Vergleich zu anderen akademischen Berufen ohnehin äußerst bescheiden.

Erhöhung der Gebührensätze für die Beratung von Nutztierhaltern um 
30 Prozent
Aus der Begründung des Verordnungsentwurfes geht richtigerweise hervor, 
dass das Tiergesundheitsgesetz Tiergesundheitsbesuche durch einen Tierarzt 
vorschreibt und dass die Beratung von Nutztierhaltern u. a. deswegen von ho-
her Bedeutung ist, um die öffentliche Gesundheit und die Lebensmittelsicher-
heit zu gewährleisten. Im Verordnungsentwurf wird anhand von Vergütungs-
stufen im öffentlichen Dienst errechnet, dass eine Verdopplung der Gebühr auf 
137,44 Euro/Stunde eine für den tierärztlichen Beruf ad äquate Vergütung 
wäre. Dennoch soll davon abgesehen und lediglich 89,33 Euro angesetzt wer-
den. Die in der Begründung angeführte „abschreckende Wirkung“ einer ange-
messenen Bezahlung ist für uns nicht plausibel. Der Vergleich mit Beamtenge-
hältern lässt außer Acht, dass der selbstständige Tierarzt von seinem Einkom-
men Sozialversicherungsbeiträge abführen muss, ohne Zuschuss eines Arbeit-
gebers. Der Hinweis, dass ein selbstständiger Tierarzt häufiger als 210 Tage 
im Jahr und mehr als 8 Stunden täglich arbeiten und damit ein höheres Ein-
kommen bei niedrigerem Lohn erzielen kann, ist schlichtweg unverschämt!

Schon im Jahre 1996 (!) hat die Tierärzteschaft die Bedeutung der inte-
grierten tierärztlichen Bestandsbetreuung (ITB) erkannt und einen Stunden-
satz von 160,00 DM (heute entsprechender Wert in Euro) für angemessen 
gehalten. Der Berufsstand hat seither für die ITB Richtlinien erstellt und 
entsprechende Fortbildung in großem Umfang angeboten.
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Eine wichtige gesundheitspolitische Zielsetzung ist, dem Resistenzpro-
blem entgegenzutreten und den Einsatz von Antibiotika zu minimieren. In den 
vergangenen Jahren wurde der Gesamtverbrauch in der Tierhaltung bereits 
erheblich verringert. Dazu haben Tierärzte beigetragen. Den Einsatz von Arz-
neimitteln bei Tieren weiter zu senken, kann nur dadurch gelingen, dass die 
Tiere gesünder werden. Dabei spielen Tierärzte eine maßgebliche Rolle durch 
Untersuchungen und Beratungen zu vorbeugenden Maßnahmen wie Impfun-
gen, Hygienemaßnahmen, Fütterung, Haltung und Managementfragen.

Ein unzureichendes Einkommen von Praxisinhabern wirkt sich auf das 
Lohnniveau der Assistenztierärzte aus. Ohne ausreichende Bezahlung sind 
junge Tierärzte nicht mehr für die Nutztierpraxis zu begeistern. Schon jetzt 
gibt es im ländlichen Bereich Nachwuchssorgen. Ohne Tierärzte können 
Tierseuchenausbrüche nicht verhindert und bekämpft und Tiergesundheit, 
Tierschutz und Lebensmittelsicherheit nicht mehr gesichert werden. Immer 
wieder sind Tierärzte Ziel von politischen und journalistischen Anschuldi-
gungen für Vorgänge, die sie nicht zu verantworten haben, z. B. die Resis-
tenzentwicklung bei Krankheitserregern im Humanbereich. Tierärzten wird 
mit dem Entzug des Dispensierrechts gedroht. Tierärzten werden immer 
neue Aufzeichnungspflichten auferlegt und Therapieoptionen genommen 
(Entwurf der TÄHAV). All das schreckt vor allem junge Tierärzte ab, in der 
Nutztierpraxis zu arbeiten.

Unterschreitung der einfachen Gebührensätze für die Kastration ein-
gefangener freilebender Katzen
Die BTK empfiehlt, Art. 1 Nr. 1, die Ausnahme bezüglich einer Unterschrei-
tung des einfachen Gebührensatzes für die Kastration von eingefangenen 
freilebenden Katzen und für Leistungen, die damit in Zusammenhang ste-
hen, zu streichen.

Das Problem der herrenlosen, verwilderten Katzen wird von der Tier -
ärzte schaft anerkannt. Eine Kastration aller freilebenden Katzen ist wün-
schenswert. Dennoch ist nicht einzusehen, dass diese Angelegenheit allein 
von Tierärzten durch einen Verzicht auf eine angemessene Vergütung gelöst 
werden soll. Es kann nicht sein, dass ordnungspolitische Probleme auf dem 
Rücken der Tierärzte ausgetragen werden. Tierschutz ist als Staatsziel eine 
gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Viele Tierärzte sind auf freiwilliger Basis 
bereit, nur den einfachen Gebührensatz für die Kastration von Katzen zu 
verlangen oder an Tierschutzvereine zu spenden. Keinesfalls akzeptieren 
wir eine Ausnahme vom einfachen Gebührensatz für alle eingefangenen 
freilebenden Katzen. Der Begriff „eingefangen“ in § 4 Abs. 1 Satz 3 (neu) 
stellt keine ausreichende Einschränkung dar. Das kann im Zweifel jeder 
Tierhalter behaupten. Individueller Interpretation wird Tür und Tor geöffnet. 
Wir gehen im Übrigen davon aus, dass sicher nicht alle freilebenden Kat-
zen, die einen Besitzer haben, sondern nur die herrenlosen Katzen gemeint 
sein können.

Leistungen, die aufgrund des Eingriffs erforderlich werden oder 
damit in Zusammenhang stehen (§ 4 Abs. 1 Satz 4 neu), sind nicht zu de-
finieren. Diese erweiterte Ausnahme würde dazu führen, dass sich bei vie-
len andere Leistungen, die an Katzen erbracht werden, wie Impfungen, Ent-
wurmungen und Kennzeichnungen, Dumpingpreise etablieren könnten. Das 
würde der Aussage in der Begründung widersprechen, dass eine Unter-
schreitung der einfachen Gebührensätze sehr eng begrenzt werden muss, 
weil die GOT die Qualität der tierärztlichen Leistungen gewährleisten soll. 
Satz 4 muss daher ebenfalls gestrichen werden.

Alternativ wird vorgeschlagen, dass von § 4 Abs. 3 GOT mehr Gebrauch 
gemacht wird. Dies setzt voraus, dass sich Städte und Kommunen finanziell 
an Kastrationsaktionen beteiligen und dadurch verringerte Gebührensätze 
ermöglicht werden.

Die BTK gibt zu bedenken, dass die Kastration von verwilderten, her-
renlosen Katzen einen ganz besonderen Aufwand für die ausführende Pra-
xis bedeutet.

Der minimale einfache Satz nach GOT für eine Katzenkastration besteht 
nach dem Beispiel in der Albrecht-Broschüre S. 65 aus folgenden Positionen:
– Allgemeine Untersuchung mit Beratung
– Injektionsnarkose

– Kastration
– Injektion
– Arzneimittel und Material
– MwSt.
Tierschutzgerecht und lege artis ist diese Vorgehensweise bei verwilder-
ten, herrenlosen Katzen nicht. Dazu gibt es ein Positionspapier der BTK
(s. u.). Zielsetzung ist Tierschutz. Auch eine herrenlose Katze hat – wenn
sie denn kastriert wird – Anspruch auf eine angemessene medizinische
Versorgung nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Es könnte nach
entsprechender Änderung der GOT mit der Möglichkeit einer Unterschrei-
tung der einfachen Gebührensätze auch passieren, dass es schwierig wird,
Tierarztpraxen zu finden, die verwilderte Katzen kastrieren.

Anlage II – Stellungnahme zur  Kastration von wild 
 lebenden Katzen

Freilebende, verwilderte Katzen können ein Tierschutzproblem darstellen. Trotz 
zahlreicher Kastrationsaktionen bei diesen Katzen nimmt die Population, wie 
immer wieder berichtet wird, weiter zu. Tierheime und Tierschutzvereine sind 
nach eigenen Angaben mit dem Problem herrenloser Katzen zunehmend über-
fordert. Die BTK setzt sich daher zur langfristigen Lösung des Problems für die 
Kastration aller Freigängerkatzen ein.

Zur Gebührenerhebung bei der Kastration von wild lebenden Katzen
Aus Tierschutzkreisen wird häufig verlangt, dass Tierärzte die Kastration 
von Katzen kostenlos oder preiswerter durchführen, als es die Gebühren-
ordnung für Tierärzte (GOT) vorsieht. Dazu nimmt die BTK wie folgt Stellung:

Die GOT ist eine bundesweit gültige Verordnung des Bundes. Tierärzte 
müssen laut dieser die tierärztlichen Leistungen zwischen dem einfachen 
und dreifachen Gebührensatz berechnen. Die einfachen Sätze dürfen 
grundsätzlich nicht unterschritten werden. Damit will der Gesetzgeber 
 sicherstellen, dass Tierärzte die finanzielle Basis erhalten, um die ihnen an-
vertrauten Tiere mit der erforderlichen Sorgfalt zu behandeln.

Die GOT enthält drei Möglichkeiten, von den dort vorgegebenen Gebüh-
rensätzen abzuweichen:
1. Im begründeten Einzelfall nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung. Da-

durch kann ein Tierarzt z. B. bedürftigen Menschen helfen. Bei Kastrations-
aktionen und ähnlichen Maßnahmen handelt es sich nicht um Einzelfälle.

2. Bei langfristiger Betreuung geschlossener Tierbestände mit regelmäßi-
gen Untersuchungen auf Basis eines Betreuungsvertrags. Hierunter
 fallen auch die langfristigen Betreuungsverträge mit Tierheimen. Es dür-
fen aber nur die in der Obhut des Tierheims befindlichen Tiere zu Son-
derkonditionen behandelt werden. Operationen, wie Kastrationen, sind
aber nicht „Untersuchungen“ oder ständig wiederkehrende Leistungen
und deshalb können ermäßigte Gebühren im Sinne eines Betreuungsver-
trags nicht auf diese angewendet werden.

3. Im Rahmen einer mit öffentlichen Mitteln aus öffentlichem Interesse ge-
förderten Kastrationsaktion, für die eine Kostenvereinbarung zwischen
Kostenträger (z. B. ein Tierschutzverein oder eine Gemeinde) und Tier -
ärztekammer getroffen wurde, auf Basis eines Vertrags.

Für Kastrationsaktionen käme also lediglich die letzte Möglichkeit infrage, 
sofern es eine angemessene staatliche Unterstützung gibt und die Landes-
tierärztekammer eine entsprechende schriftliche Vereinbarung abschließt. 
Solche Vereinbarungen wurden in der Vergangenheit aufgrund der fehlen-
den Voraussetzungen selten getroffen.

Auch wenn viele Tierärzte freiwillig bereit sind, den Tierschutz im Rah-
men der GOT oder durch Spenden zu unterstützen, ist Folgendes zu beden-
ken: Ein Tierarzt, der regelmäßig auf einen Teil seines Einkommens verzich-
tet, kann weder eine für sorgfältiges Arbeiten eingerichtete Tierarztpraxis un-
terhalten noch Personal und moderne Geräte bezahlen, sich fortbilden oder 
gar seinen Lebensunterhalt bestreiten. Die Kastration stellt einen chirurgi-
schen Eingriff dar, der sorgfältig, steril und unter Narkose stattzufinden hat. 
Dazu gehört unter Umständen auch, betäubte Tiere zu beaufsichtigen, bis sie 
gefahrlos in die Freiheit oder nach Hause entlassen werden können. Zudem 
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ist die Kastration von wilden Katzen besonders aufwendig. Aus diesem Grund 
können Tierärzte die Eindämmung des Katzenelends nicht  finanzieren.

Die Tierschutzproblematik der verwilderten Katzen ist ein gesamt -
gesellschaftliches Problem und muss als solches auch von der Gesellschaft 
gelöst werden. Dazu bedarf es klarer politischer Entscheidungen hinsicht-
lich Verantwortung für herrenlose Katzen und der sich daraus ergebenden 
Kostenträgerschaft.

Auch die Möglichkeit einen Tierarzt/eine -ärztin Voll- oder Teilzeit bei 
 einem Tierheim anzustellen, ist für die Lösung dieses Problems der Kastration 
verwilderter und herrenloser Katzen nicht zielführend. Aufgrund berufsrecht -
licher Regelungen ist der angestellte Tierarzt lediglich berechtigt, die sich in 
Obhut des anstellenden Tierheims oder Arbeitgebers befindlichen Tiere kos-
tenlos zu behandeln. Katzen, die aufgrund von Aktionen, in welchen herrenlo-
se oder sonstige Katzen zur Kastration vorbeigebracht werden, fallen nicht 
darunter. Diese Tiere befinden sich nicht wirklich in Obhut des Tierheims und 
werden hinterher wieder freigelassen. Dies gilt erst recht für Katzen von Pri-
vatpersonen. Entsprechend der gängigen Rechtslage wären solche Kastratio-
nen tierärztliche Leistungen, die nach GOT abzurechnen sind.

Am Rande erwähnt sei dabei auch die Problematik, dass gerade bei 
Katzenfangaktionen auch Tiere eingefangen werden können, von denen die 
Besitzer überhaupt nicht wollen, dass diese kastriert werden. Der Tierarzt 
darf aber nur auf Anweisung tätig werden. Wird eine solche Katze kastriert, 
so erfüllt dies den Tatbestand der Sachbeschädigung und kann sogar zu 
Schadensersatzansprüchen führen.

Die Kastration der freilebenden verwilderten Hauskatze – fachliche 
Aspekte
Freilebende verwilderte Hauskatzen werden in der Regel von Tierschützern 
in Lebendfangfalle in die Tierarztpraxis gebracht. Da diese Katzen in den 
ersten 8 Lebenswochen nicht auf den Menschen geprägt wurden, sind sie 
vom Personal in der Tierarztpraxis nicht gefahrlos händelbar. Folglich ist 
 eine gründliche klinische Untersuchung, insbesondere eine Untersuchung 
des Herz-Kreislauf-Systems nicht möglich. Daher ist mit einem erhöhten 
Narkoserisiko zu rechnen. Es sind also in jedem Fall ein Intubationsbesteck 
und eine Beatmungsmöglichkeit vorzuhalten.

Eine stressarme Applikation von Narkosemedikamenten erfolgt mög-
lichst mit einem Blasrohr. Praktikabel ist auch das Umsperren des Tiers in 
einen Zwangskäfig. Dies verursacht aber weitere Ängste und damit erhöh-
ten Stress. Nachdem das Tier in einer den Schmerz, die Wahrnehmung und 
die Muskeltätigkeit ausschaltenden Narkose liegt, erfolgt eine gründliche 
klinische Untersuchung. Insbesondere das Herz-Kreislauf-System muss be-
sonders aufmerksam untersucht werden. Viele freilebende Katzen sind ab-
gemagert, leiden unter Endo- und Ektoparasitenbefall und oftmals auch un-
ter chronischen Infektionen. Anschließend muss nachgeprüft werden, ob 
das Tier bereits mit einem Transponder gekennzeichnet oder ob es täto-
wiert ist. Ist dieses Tier bereits gekennzeichnet, so besteht der Verdacht, 
dass es bereits kastriert wurde. Eine Ultraschalluntersuchung des Abdo-
mens ist notwendig, um festzustellen, ob noch Eierstöcke oder gegebenen-
falls Gebärmutter auszumachen sind. Erst danach schätzen Tierarzt bzw. 
Tierärztin ein, ob eine Operation sinnvoll und weitgehend gefahrlos für die 
eingefangene Katze ist. Bei schweren klinischen Erkrankungen mit un -
sicherer Prognose ist eine Euthanasie notwendig.

Die Befunde und Art der Kennzeichnung der zu kastrierenden Katzen 
werden dokumentiert.

Katze
Es ist empfehlenswert, Katzen vor einem mit einer Narkose verbundenen 
Eingriff 8 bis 12 Stunden hungern zu lassen, damit es durch das Einatmen 
erbrochener Nahrung nicht zu Komplikationen kommt. Kurz vor dem Ein-
griff, wenn die Katze bereits narkotisiert ist, wird die Blase manuell ausge-
drückt, um den Zugang zu den Eierstöcken zu erleichtern.

Da bei der Entnahme der Eierstöcke und evtl. auch der Gebärmutter (Ovar-
ektomie bzw. Ovariohysterektomie) die Bauchhöhle eröffnet wird, ist dieser 
Eingriff ausschließlich in einem für Operationen speziell eingerichteten, asepti-
schen Raum durchzuführen. Ein Behandlungsraum, in dem viele Tiere und 
Menschen verkehren, ist aufgrund der Infektionsgefahr dazu nicht geeignet.

Nachdem in der Narkose die Operationsfähigkeit festgestellt wurde, er-
folgt das Scheren des Operationsfelds. Eine perioperative Antibiotikagabe 
ist bei freilaufenden, verwilderten Hauskatzen mit unbekanntem Gesund-
heitsstatus empfehlenswert, um das postoperative Infektionsrisiko zu sen-
ken. Anschließend wird die Katze auf den möglichst etwas geneigten Ope-
rationstisch gelegt. Das Operationsfeld wird von einer geschulten Fach-
kraft, möglichst einer Tiermedizinischen Fachangestellten, gereinigt und 
desinfiziert. Nach Anlegen des Haarschutzes und der Mund-Nasen-Maske 
wäscht sich der Chirurg/die Chirurgin die Hände, desinfiziert diese und 
zieht sterile Handschuhe an. Nun erfolgt der Eingriff mit Entnahme beider 
Eierstöcke und ggf. beider Gebärmutterhörner. Die innere Bauchwunde wird 
danach in zwei Schichten mit resorbierbarem Nahtmaterial verschlossen. 
Die Haut wird entweder mit Einzelknopfheften oder mittels Intrakutannaht 
aus ebenfalls resorbierbarem Faden verschlossen. Es empfiehlt sich, ein 
Pflaster als Leckschutz aufzukleben. Um eine erneute Eröffnung der Bauch-
höhle bei einer weiteren Fangaktion zu vermeiden, wird zur sicheren Identi-
fikation ein Transponder („Mikrochip“) unter die linke Halshaut implantiert. 
Die Nummer wird im Zentralregister gemeldet.

Die operierte Katze sollte zur Beobachtung der komplikationslosen 
Wundheilung unbedingt einige Tage stationär aufgenommen werden, da 
 eine Kontrolle im Freien nicht möglich ist. In dieser Zeit erfolgt eine orale 
Schmerztherapie. In zweifelhaften Fällen wird vor der Entlassung die 
Wundheilung unter erneuter Narkose kontrolliert. Nach ungestörtem Wund-
heilungsprozess darf das Tier wieder in die Freiheit entlassen werden.

Kater
Nach Zupfen der Haare und Desinfektion wird das Operationsfeld mit einer 
sterilen Folie abgedeckt und anschließend das Skrotum eröffnet. Die Kas-
tration erfolgt bedeckt mit Ligatur (Abbinden) des Samenstrangs sowie der 
Arteria und Vena testicularis oder unbedeckt durch Verknotung beider Ge -
fäße. Anschließend wird der Testikel unterhalb der Ligatur abgesetzt. Auch 
Kater erhalten einen Transponder zur Kennzeichnung und Übermittlung zum 
Zentralregister. Eine Schmerztherapie für drei Tage nach dem Eingriff sowie 
die Gabe eines Antibiotikums mit Depotwirkung, um das postoperative In-
fektionsrisiko zu senken, sind empfehlenswert. Danach kann das kastrierte, 
gekennzeichnete Tier wieder in die Freiheit entlassen werden.

Berlin, im Mai 2011

GOT-Anpassung am 14.06.2017 vom Bundeskabinett beschlossen
Das Bundeskabinett hat in seiner Sitzung am 14.06.2017 den vom BMEL vorgelegten Entwurf für die Änderung der Tier ärztegebührenordnung (GOT) mit 
folgendem geänderten Wortlaut beschlossen (Auszug). (...) „1. Dem § 4 Abs. 1 werden folgende Sätze angefügt: ‚Abweichend von Satz 1 können die ein -
fachen Gebührensätze im Falle der Durchführung einer Kastration oder Sterilisation einer freilebenden Katze unterschritten werden, soweit 
1. die Katze zu dem Zweck der Durchführung eines solchen Eingriffs eingefangen worden ist,
2. beabsichtigt ist, die Katze unmittelbar nach der Durchführung des Eingriffs einschließlich der auf Grund des Eingriffs vorgenommenen oder mit dem Ein-

griff in Zusammenhang stehenden Behandlung freizulassen, und
3. die tierärztliche Leistung für eine Einrichtung erbracht wird, die als gemeinnützig im Hinblick auf die Förderung des Tierschutzes anerkannt ist.
Satz 3 gilt auch für sonstige Leistungen, soweit diese auf Grund der Kastration oder Sterilisation erforderlich werden oder üblicherweise im Zusammenhang
mit einem solchen Eingriff erbracht werden.‘“ (...)
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Mit Schreiben vom 07.06.2017 hat die BTK ein Positionspapier zum 
„Tierschutz bei der Schlachtung von Tieren“ an die für das Veterinärwesen 
zuständigen obersten Landesbehörden und die Bundesvereinigung der 
kommunalen Spitzenverbände verschickt. Die Notwendigkeit, ein solches 
Positionspapier zu formulieren, sieht die BTK darin begründet, dass immer 
wieder, man könnte fast schon sagen regelmäßig, Berichte über eklatante 
Tierschutzverstöße an Schlachthöfen den Weg in die Öffentlichkeit finden. 
Es ist die Rede von Misshandlungen der Tiere beim Abladen und Treiben 
zur Schlachtstätte, von nicht fachgerechter Betäubung und Entblutung bis 
hin zu Tieren, die lebend und bei vollem Bewusstsein in den Brühtunnel 
gelangen. Zustände, die unter keinen Umständen zu tolerieren sind.

Das tatsächliche Ausmaß der Verstöße kann die BTK nicht bewerten, 
und das ist auch nicht ihre Aufgabe. Allerdings sieht die BTK sich als 
oberste Standesvertretung der Tierärzteschaft in Deutschland veranlasst, 
die Situation an den Schlachthöfen – auch und gerade mit Blick auf die 
Verantwortung der Tierärztinnen und Tierärzte, die in der amtlichen 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung tätig sind – kritisch zu betrachten. 
Die Überwachung des Schlachtprozesses geht mit einer großen Verant-
wortung einher, die mit der Beurteilung des Gesundheitszustands und des 
schonenden Umgangs mit den Schlachttieren beginnt und damit endet, 
dass gesundheitlich unbedenkliche Lebensmittel für den Menschen zur 
Verfügung stehen. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die wir Tierärzte gerne 
und gewissenhaft erfüllen. Die Frage, die wir uns jedoch alle stellen müs-
sen, ist, ob die derzeitigen Rahmenbedingungen geeignet sind, um diese 
Aufgabe mit der erforder lichen Sorgfalt zu erfüllen. Die BTK hat vor die-
sem Hintergrund einen Forderungskatalog erstellt:

Tierschutz bei der Schlachtung von Tieren – 
Forderungen der BTK

Die konsequente und vollständige Sicherstellung aller tierschutzrecht -
lichen Vorgaben im Umgang mit Schlachttieren ist eine unabdingbare For-
derung der Tierärzteschaft.

Jeder an einer Schlachtstätte tätige Tierarzt ist nach tierärztlicher 
Ethik verpflichtet, Missstände, die zu vermeidbaren Schmerzen oder Lei-
den bei Tieren führen können, abzustellen. Diese Verpflichtung kann aller-
dings nur dann erfüllt werden, wenn die Rahmenbedingungen entspre-
chend gestaltet sind. Um die Wahrnehmung dieser Verpflichtung nachhal-
tig zu unterstützen, werden folgende Forderungen erhoben:
1. Klarstellung der Verantwortlichkeiten:
Für die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Vorschriften, die die Ver-
meidung von Schmerzen und Schäden verlangen, ist der Lebensmittel-

unternehmer verantwortlich. Jeder Lebensmittelunternehmer ist ver-
pflichtet, alle Maßnahmen zu ergreifen, um bei der Schlachtung von 
 Tieren alle tierschutzrechtlichen Anforderungen lückenlos und dauerhaft 
sicherzustellen. Den amtlichen Tierärzten/Amtstierärzten obliegt es, zu 
überprüfen, ob der Lebensmittelunternehmer dieser Verpflichtung ge-
recht wird.

2. Abstellung von Mängeln:
Zur unverzüglichen und nachhaltigen Abstellung von Mängeln sind durch
die zuständige Behörde geeignete Maßnahmen (bis zu Untersagung der
Schlachtung) anzuordnen und deren Umsetzung zu kontrollieren.

3. Personalausstattung:
Die zuständigen obersten Landesbehörden und die kommunalen Behör-
den müssen ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, um
eine angemessene Personalausstattung für die lückenlose Wahrnehmung
aller behördlichen Aufgaben in den Schlachtbetrieben abzusichern.

4. Regelmäßige fachaufsichtliche Unterstützung:
Die zuständige Behörde hat die im Schlachtbetrieb tätigen amtlichen Tier-
ärzte durch eine regelmäßige und umfassende Überwachung der
Schlachtbetriebe zu unterstützen.

5. Schulungsangebot/Schulungsverpflichtung:
Die zuständige Behörde hat für die im Schlachtbetrieb tätigen amtlichen
Tierärzte Schulungen – insbesondere zur Kontrolle und praktischen Beur-
teilung der Betäubungswirkung und Feststellung der ordnungsgemäßen
Entblutung – durchzuführen.

6. Technische Kontrolle:
Die zuständige Behörde hat für die regelmäßige technische Kontrolle der
Betäubungsgeräte durch die Technischen Sachverständigen Sorge zu tra-
gen.

7. Zulassungsverfahren/Bauartzulassung für Betäubungsgeräte oder
Betäubungsanlagen:

Die Bundesregierung muss von der Ermächtigung nach § 13 Abs. 5 
TierSchG zur Einführung einer Bauartzulassung /eines Zulassungsverfah-
rens für Betäubungsgeräte oder Betäubungsanlagen unverzüglich Ge-
brauch machen.

Berlin, im Juni 2017

Tierschutz bei der Schlachtung von Tieren

Am 01.06.2017 folgte die BTK-Geschäftsführerin Dr. Katharina Freytag der 
Einladung des Zentralverbands für Zoologische Fachbetriebe Deutschlands 
e. V. (ZZF) zur 3. Fachtagung der Heimtierbranche in die Kalkscheune Berlin. 
Gemeinsam mit dem ZZF und anderen Verbänden hatte die BTK im Vorfeld
diverse Forderungen zur Bundestagswahl erhoben, wie ein Verbot des
 Onlineversandhandels von Tieren und von Tierbörsen.

Nach Begrüßung durch ZZF-Präsident Norbert Holthenrich hielt Dr. Fa-
bian von Manteuffel einen Impulsvortrag zur Bedeutung von Heimtieren in 
unserer Gesellschaft. Im Anschluss wurde von verschiedenen Vertretern der 
Verbände die gemeinsamen Forderung diskutiert. Zudem forderten die Ver-

treter des Berliner Tierschutzvereins mehr Engagement der Politik für die 
Tierheime. 

In der anschließenden Podiumsdiskussion diskutierten Dr. Ute Vogt von 
der SPD, Birgit Menz von Die Linke, Nicole Maisch von Bündnis 90/Die Grü-
nen und in Vertretung der verhinderten Gitta Connemann der Exjustizsenator 
der CDU aus Berlin, Thomas Heilmann, über die Forderungen und Positionen. 

Bei der Veranstaltung waren neben diversen Vertretern aus der Branche 
und von verschiedenen befreundeten (Tierschutz-)Verbänden auch die 
frisch bestätigte Tierschutzbeauftragte für das Land Berlin, Kollegin   
Dr. Diana Plange, anwesend. 

ZZF-Fachtagung „Wir fürs Tier“
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Die 5. Schweizerischen Tierärztetage fanden vom 10. bis 12.05.2017 in Fribourg statt. Nach der Eröff-
nung mit dem Zukunftsforscher Stefan Sigrist wurden in über 100 Vorträgen aktuelle Themen, Entwick-
lungen und Behandlungsmöglichkeiten in der Veterinärmedizin präsentiert. Auf einer Podiumsdiskussi-
on stand die Zusammenarbeit zwischen amtlichen und privaten Tierärzten im Fokus. Ein Highlight war 
die Dinnerparty im renommierten „Saal Grenette“ im Herzen Fribourgs. Der Einladung des Präsidenten 
des Vereins Schweizerische Tierärzte, Dr. Christoph Kiefer, waren aus Deutschland die Präsidiumsmit-
glieder Prof. Dr. Martin Kramer (Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft – DVG), Dr. Siegfried 
Moder (Bundesverband praktizierender Tierärzte – bpt) und BTK-Präsident Dr. Uwe Tiedemann gefolgt. 

5. Schweizerische Tierärztetage

Trafen sich bei den Schweizerischen Tierärztetagen: Prof. Dr. Martin Kramer, Dr. Christoph Kiefer und 
Dr. Uwe Tiedemann (v.l.n.r.).
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Am 29.05.2017 fand in Berlin eine Informationsveranstaltung zum Entwurf einer EU-
 Verordnung über Tierarzneimittel statt. Dazu eingeladen hatte der Bundesverband der 
Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI) Vertreter aus Politik, Ministerien und Behörden so-
wie Wissenschaft und Forschung, um sich über den Verordnungsentwurf auszutauschen. 

Der Entwurf einer EU-Verordnung über Tierarzneimittel, der 2014 von der EU-
 Kommission in Überarbeitung der Richtlinie 2001/82/EG und anderer Rechtsvorschriften 
über Tierarzneimittel veröffentlicht wurde, soll nach derzeitiger Planung voraussichtlich 
2019 verabschiedet werden. Momentan ist vorgesehen, die bis jetzt noch geltenden ge-
meinsamen Regelungen für Human- und Tierarzneimittel voneinander abzukoppeln 
und die Vorgaben für Tierarzneimittel und Arzneifuttermittel in separate Verordnun-
gen zu fassen. Mit dem Verordnungsvorschlag über Tierarzneimittel wird angestrebt, die 
Verfügbarkeit von Tierarzneimitteln zu verbessern, die Regulierungsbelastung zu verrin-
gern, Wettbewerbsfähigkeit und Innovation zu stimulieren, für ein besseres Funktionieren 
des Binnenmarkts zu sorgen und das durch die Antibiotikaresistenz entstehende Risiko 
für die öffentliche Gesundheit anzugehen. Eröffnet wurde die Veranstaltung durch den 
Geschäftsfeldleiter Tierarzneimittel des BPI, Dr. Jens Peters. Nachdem Dr. Gunther Herr 
von den Biologischen Heilmitteln Heel die Position der Pharmazeutischen Industrie vor-
gestellt hatte, referierte Dr. Karin Thissen (SPD), ordentliches Mitglied im Ausschuss für 
Ernährung und Landwirtschaft des Deutschen Bundestags. Der EU-Abgeordnete (Christ-
demokraten) und Mitglied des ENVI (Ausschuss für Umweltfragen, öffentliche Gesundheit 
und Lebensmittelsicherheit), Norbert Lins, sollte den Standpunkt des EU-Parlaments dar-
legen, musste aber leider kurzfristig absagen. Die Haltung der Bundes regierung in den 
Arbeitsverhandlungen des Europäischen Rats stellten Dr. Kerstin Bode vom Ministerium 
für Ernährung und Landwirtschaft sowie Dr. Katja Bolender und Dr. Lars-Christoph Nickel 
von Bundesministerium für Gesundheit vor. Über die Sichtweise der Wissenschaft berich-
tete Dr. Silke Dietze von der Freien Universität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin, Insti-
tut für Pharmakologie und Toxikologie. Die Position der BTK zu wesentlichen die Tier -
ärzte schaft betreffenden Punkten dieses Verordnungsentwurfs legte die Vorsitzende des 
Ausschusses für Arzneimittel- und Futtermittelrecht, Dr. Ilka Emmerich, auf der Veran-
staltung dar. Die den Vortrag zugrunde liegenden Stellungnahmen können unter www.
bundestieraerztekammer.de/index_btk_stellungnahme_neu.php bzw. die Vortragsfolien 
auf der Internetseite des BPI eingesehen werden.

BPI-Infotag zum Entwurf einer EU-Verordnung 
über Tierarzneimittel
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Zur 49. Sitzung der Geschäftsführerkonferenz der BTK-Mitgliederorgani-
sationen hatte die Landestierärztekammer Thüringen für den 
15./16.05.2017 in die Landeshauptstadt Erfurt eingeladen. Im reizvollen 
Tagungszentrum im Augustinerstift wurde konstruktiv und zielorientiert 
diskutiert, auch unter sehr aktiver Mitwirkung des BTK-Präsidenten 
Dr. Uwe Tiedemann und des Präsidenten der gastgebenden Tierärztekam-
mer, Dr. Lothar Hoffmann.

Der Vorsitzende der Konferenz, Sanitätsrat Dr. Arnold Ludes, führte, 
unterstützt durch die BTK-Geschäftsführerin Dr. Katharina Freytag, durch 
das wie immer vielseitige Programm. Gleich zu Beginn stand das Thema 
zentrale Tierärztedatei auf dem Programm und die Notwendigkeit von gut 
funktionierenden Mitgliederverwaltungssystemen. 

Die Firma Astrum IT stellte ihr Mitgliederverwaltungsprogramm vor, 
das bereits in Baden-Württemberg, Bayern und Hessen eingesetzt wird. 
Bei angemessenem Preis-Leistungs-Verhältnis könnte das Programm 
u. U. in allen Kammern Eingang finden. Danach gab einen informativen
Beitrag zum Arbeitsschutz in Tierarztpraxen, präsentiert von Dr. Anne-
Maren Marxen.

Schon traditionell wurden die Bereiche Ausbildung der Tiermedizini-
schen Fachangestellten sowie berufsrechtliche Fragen und Entwicklun-
gen besonders ausführlich und intensiv behandelt. Unterhaltsam und 
spannend zugleich war das Referat von Christiane Köber von der Wettbe-
werbszentrale, das sowohl Rechtsstreitigkeiten mit Tierärzten als auch 
mit Paraprofessionals umfasste.

Weitere Themen wie die Frage des Sponsorings bei Kammerveran-
staltungen, Harmonisierung des Beitragsrechts und ein Vortrag mit aktu-
ellen Informationen der Apotheker- und Ärztebank rundeten das facetten-
reiche Bild des Austauschs von Anfragen, Anregungen und Interpretatio-
nen ab. 

Das Rahmenprogramm bedarf besonderer Erwähnung: Es gab eine 
exklusive Führung durch den Zoo Erfurt, natürlich unter fachkundiger Lei-
tung der Zoodirektorin und ehemaligen Pressesprecherin der BTK, Dr. Dr. 
Sabine Merz.

Die Konferenz 2018 wird in Schleswig-Holstein stattfinden.

Geschäftsführerkonferenz

Die Teilnehmer der Geschäftsführerkonferenz bei einer Führung durch den 
 Erfurter Zoo.
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In einer kurzen Telefonkonferenz am 01.06.2017 sprach das BTK-Prä-
sidium über die anstehende Mitgliederversammlung der Föderation 
der Tierärzte in Europa (FVE) und stimmte die Positionen hierzu ab; 
dabei ging es insbesondere um den Haushalt und Jahresabschluss 
der FVE sowie diverse Positionspapiere zu Insekten, Pferdemedizin 
etc. Auch die Neuwahlen des FVE-Präsidiums stehen an, wobei das 
BTK-Präsidium sich darauf einigte, traditionsgemäß die zweite Amts-
zeit des aktuellen Boards zu bestätigen. Weitere Themen waren die 
Pressemitteilung der BTK zur Ferkelkastration sowie der Änderungs-
entwurf der Gebührenordnung für Tierärzte (GOT). Hierzu bekräftigte 
das Präsidium u. a. seine Ablehnung gegen eine nur 12-prozentige Er-
höhung der GOT, mindestens 20 Prozent seien notwendig, um allein 
die Inflation auszugleichen. Ein Ausnahmetatbestand vom einfachen 
Satz der GOT für herrenlose Katzen wurde kategorisch abgelehnt.

BTK-Präsidium

Am 31.05.2017 hatte Bundesminister Christian Schmidt zum Dialog 
ins Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) ein-
geladen. Zum Thema „Zukunftswerkstatt Land: Wie gestalten wir 
gemeinsam die Zukunft unserer Dörfer?“ eröffnete der Bundesmi-
nister die Veranstaltung. Nach einem Impulsreferat vom „Dorfpapst“ 
Prof. Dr. Gerhard Henkel – Humangeograf und Autor des Buchs „Rettet 
das Dorf“, in dem er die Gebietsreform für die Vernichtung der Selbst-
verwaltung der Dörfer und die Zerstörung der Dorfgemeinschaft ver-
antwortlich machte – fand eine Podiumsdiskussion statt. 

Teilnehmer waren neben Bundesminister Schmidt und Prof. Dr. 
Henkel die Bundesvorsitzende vom Bund der Deutschen Landjugend 
e. V., Nina Sehnke, und Dr. Dirk Lüerßen, Geschäftsführer der Ems-
Achse e. V. Moderiert wurde die Diskussion von Dr. Ursula Weiden-
feld. Für die BTK nahm Präsident Dr. Uwe Tiedemann teil.

BMEL-Dialog

Am 23.05.2017 beschäftigte sich der BTK-Ausschuss für Berufs- und 
Standesrecht in einer Telefonkonferenz erneut mit den diversen Satzungen 
der BTK, wobei dieses Mal die Geschäftsordnung im Vordergrund stand. 
Die Arbeit der Ausschusses ist nun in der ersten Runde beendet. Über 

grundsätzliche Themen soll das Präsidium Ende Juni entscheiden, bevor 
im Juli eine abschließende Telefonkonferenz zu den jeweiligen Ordnungen 
stattfinden wird.

Ausschuss für Berufs- und Standesrecht
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Das erste Treffen der FVE-Working Group Food Safety and Quality nach 
 einer ausführlichen Telefonkonferenz im März fand am 23.05.2017 in Brüs-
sel in der FVE-Geschäftsstelle statt. Anwesende Mitglieder der Arbeitsgrup-
pe (der Vorsitzende Maurizio Ferri, Italien; Sean O’Laoide, Irland; Thierry 
Chambon, Frankreich; Deborah Infante Lavergne, Frankreich; Marek Kubi-
ka, Polen; Cornelia Rossi-Broy, Deutschland) wurden begleitet vom FVE-
Vorstandsmitglied Arne Skjoldager, Dänemark, der das Ressort öffent liches 
Veterinärwesen/Lebensmittelhygiene innehat.

Schwerpunkt der Sitzung war die Diskussion zur Ausarbeitung von Kri-
terien und Bedingungen von möglichen Ausnahmetatbeständen der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung, die Gegenstand von delegierten 
Akten zur neuen EU-Verordnung zu amtlichen Kontrollen (207/625) sein 
werden. Auf Basis der vom BTK-Ausschuss Lebensmittel-, Fleisch- und 
Milchhygiene geleisteten Vorarbeit konnte die Diskussion strukturiert und 
zielgerichtet zügig mit greifbaren Inhalten gefüllt werden. Hier galt es ins-
besondere, die Notwendigkeit der Präsenz des Tierarztes in amtlicher Funk-

tion trotz der im Gesetz vorgesehenen Ausnah-
men argumentativ hervorzuheben.

Innerhalb der Arbeitsgruppe lagen die Mei-
nungen über die Rolle des Tierarztes in der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung nicht weit 
auseinander. Argumente zur Unterstreichung der 
hochwertigen Aufgabe des Tierarztes im gesund-
heitlichen Verbraucherschutz wurden hervorge-
hoben und für die FVE-Position vor der Europä -
ischen Kommission vorbereitet. Einig war man 
sich über eines: Nicht die Aufgaben sollen sich 
den Personalressourcen anpassen, sondern die 
Ressourcen an die Fülle und Intensität der tier-
ärztlichen Aufgaben im Dienste des Verbraucher-
schutzes.

Die ersten Ergebnisse der Arbeitsgruppe wer-
den auf der Generalversammlung der FVE am 
09.06.2017 vorgestellt. Eine zeitnahe Bearbei-
tung der endgültigen FVE-Position wird für den 
Sommer 2017 angestrebt.

Treffen der FVE-Working Group Food Safety and Quality

FVE Food Safety Working Group (v.l.n.r.): Thierry Chambon (UEVP, Frankreich), Cornelia Rossi-Broy (EASVO, 
Deutschland/BTK), Deborah Infante Lavergne (UEVH, Frankreich), Sean O’Laoide (UEVH, Irland), Vorsitzen-
der Maurizio Ferri (UEVH, Italien), Marek Kubika (Polen).
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Vom 25. bis 28.05.2017 fanden in Nürnberg die 28. Bayerischen Tierärzte -
tage statt. Die BTK wurde in diesem Jahr vertreten durch den ATF-Vorsitzen-
den Prof. Dr. Axel Wehrend und die ATF-Geschäftsführerin Dr. Diane Hebeler, 

die neben drei ATF-Kursen und der Fachausstellung auch Festsitzung und 
Empfang besuchten. Einen ausführlichen Bericht finden Sie in der ATF-Ru-
brik in diesem Heft auf Seite 908.

28. Bayerische Tierärztetage
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Vom 25.–28.05.2017 fanden in Nürnberg die 28. Bayerischen Tierärzte -
tage statt, die mit über 2 500 verkauften Karten wieder sehr gut be-
sucht waren. 
Das Fachprogramm umfasste neben den Vortragsreihen zu Schwein, Pferd, 
Kleintier und Wiederkäuer auch 18 Seminare und verschiedene Strahlen-
schutzkurse für Tierärzte und Tiermedizinische Fachangestellte, eine Wahl-
pflichtfortbildung für amtliche Tierärzte, eine Fortbildung für Tierärzte der 
Veterinärverwaltung sowie Arbeitsschutzkurse und ein Bewerbungstrai-
ning. Der erstmalig angebotene Studententag wurde ebenfalls gut ange-
nommen und die Referenten aus allen Bereichen der Tiermedizin konnten 
im direkten Austausch mit den Studenten die Vor- und Nachteile der einzel-
nen Berufszweige gut vermitteln. Das sommerliche Wetter trug neben dem 
vielfältigen Fachprogramm ebenfalls zur sehr guten Stimmung unter den 
Teilnehmern bei.

Wie in den vergangenen Jahren war die ATF vor Ort vertreten, diesmal 
mit drei Seminaren und einem Informationsstand in der begleitenden Fach-
ausstellung. 

Gemeinsam mit der Bayerischen Landestierärztekammer (BLTK) hat 
die ATF eine ganztägige Veranstaltung zur Tierärztlichen Betreuung von 
Neuweltkameliden angeboten. In diesem ausgebuchten Seminar wurden 
Grundlagen für die tierärztliche Betreuung von Neuweltkameliden vermit-
telt. Neben Beiträgen zu Zucht, Handling und Untersuchung von Lamas 
und Alpakas wurde insbesondere das diagnostische Vorgehen bei Proble-
men aus dem Bereich der Internistik, Parasitologie, Chirurgie, Gynäkolo-
gie und Andrologie umfassend vorgestellt. Fallbeispiele aus allen genann-
ten Bereichen und Informationen zur Durchführung der Kastration ergän-
zen das Programm. Aufgrund der Rückmeldungen der Teilnehmer sind 

weitere Seminare speziell für Anfänger und Fortgeschrittene für die Zu-
kunft vorgesehen.

Im gut besuchten Einführungskurs der ATF zur Manuellen und Physi-
kalischen Therapie: Einführung in die Osteopathie wurde die in der Tier-
medizin noch neue Methode Osteopathie für interessierte Kolleginnen und 
Kollegen ohne Vorkenntnisse in dem Bereich der Manuellen Medizin oder 
Physiotherapie vorgestellt. Dabei wurde v. a. auf die Geschichte, die Philo-
sophie und die Einsetzbarkeit bzw. Kombinationsmöglichkeiten mit anderen 
Diagnose- und Therapieverfahren der Tiermedizin eingegangen. Nach dem 
Besuch des Kurses sind die Teilnehmer in der Lage, Tierbesitzer hinsichtlich 
der Osteopathie gut zu beraten und können einschätzen, ob sie in die um-
fangreiche osteopathische Ausbildung einsteigen wollen. 

Das halbtägige Forensische Seminar von ATF und BLTK richtete sich 
an alle Kolleginnen und Kollegen in der tierärztlichen Praxis und hat einige 
Themen vorgestellt, die häufig Anlass für Fragen geben, so die Tätigkeit des 
Tierarztes als Sachverständiger vor Gericht. Das Sachverständigengutach-
ten als Beweismittel im Zivilstreit stellt für den vom Gericht bestellten Gut-
achter sachlich, inhaltlich und emotional eine Herausforderung dar. Aber 
nicht nur die umfassende, überdurchschnittliche Fachkenntnis wird voraus-
gesetzt, vielmehr gilt es, rechtliche Grundsätze zu beachten, um Fehler zu 
vermeiden. Weitere Beiträge widmeten sich der Aufklärung und Dokumen-
tation, der Beweislastumkehr und der Frage, wann ein Tierarzt in Tier-
schutzfragen einschreiten darf oder muss. 

Tagungsbände aller drei ATF-Seminare können bei der ATF-Geschäftsstelle angefor-

dert werden (17,00 €, atf@btkberlin.de).

Dr. Diane Hebeler

Drei Seminare und ein Informationsstand

Die ATF bei den Bayerischen Tierärztetagen

Die Veranstalter der Bayerischen Landestierärztekammer beim Rundgang in der Fachausstellung am ATF-Stand (v.l.n.r.): ATF-Geschäftsführerin Dr. Diane Hebeler, 
ATF-Vorsitzender Prof. Dr. Axel Wehrend und von der BLTK Vizepräsidentin Dr. Iris Fuchs, Präsident Dr. Karl Eckart, Geschäftsführer Axel Stoltenhoff und Vizepräsi-
dent Dr. Paul Münsterer (v.l.n.r.).
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Geschäftsstelle: 

Akademie für tierärztliche Fortbildung 
der Bundestierärztekammer e. V. 
Französische Str. 53, 10117 Berlin  
Tel. +49 30 2014338-0  
Fax +49 30 2014338-90  
atf@btkberlin.de 
www.bundestieraerztekammer.de

Vorsitzender: Prof. Dr. Axel Wehrend,  
Klinik für Geburtshilfe, Gynäkologie  
und Andrologie der Groß- und Kleintiere  
Justus-Liebig-Universität Gießen 
Tel. +49 641 9938-701, 
Fax +49 641 9938-709

Konto (ATF): 
Deutsche Apotheker- und Ärztebank 
IBAN: DE59 3006 0601 0001 8404 79 
BIC: DAAEDEDD

Mitgliedsbeiträge: 
Tierärztliche Verrechnungsstelle Heide r. V. 
Hans-Böckler-Straße 23, 25746 Heide 
Sparkasse Westholstein 
IBAN: DE32 2225 0020 0060 0007 00 
BIC: NOLADE21WHO

Akademie für tierärztliche Fortbildung – ATF –
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Hunde (Canis lupus familiaris) werden seit 
über 17 000 Jahren domestiziert. Über die Zeit 
wurde dabei auf spezifische Fähigkeiten, z. B. 
Jagdverhalten, aber auch auf spezielle Merk-
male selektiert. Inzwischen spielt bei vielen 
Rassen das Aussehen der Tiere die Hauptrol-
le. Als Folge haben sich viele Rassestandards 
im letzten Jahrhundert immer weiter in Rich-
tung Extremformen entwickelt – kleine Hun-
de wurden noch kleiner, große noch größer, 
der Fang noch spitzer oder flacher, das Fell 
noch dichter und länger oder gänzlich weg-
gezüchtet. Dies ist bei vielen Rassen mit dem 
Auftreten von Schmerzen und Leiden ver -
bunden. 
Der Mops war vor ca. 100 Jahren noch ein agiler, 
bewegungsfreudiger Hund mit runder Schädel-
form, aber klar erkennbarer Schnauze. Im Laufe 
der Jahre erfuhr die Rasse züchterisch weitrei-
chende Veränderungen. Der Schädel wurde zu-
nehmend runder und gedrungener gezüchtet, der 
Gesichtsschädel mehr und mehr verkürzt. Grund 
für diese Entwicklung ist das subjektive Empfin-
den vieler Menschen, die einen runden Kopf mit 
großen Augen aufgrund des Kindchenschemas 
als ansprechend und niedlich empfinden. 

Das folgende Merkblatt soll es dem Anwen-
der erleichtern, tierschutzrelevante Merkmale zu 
erkennen und eine fundierte Entscheidung darü-
ber zu treffen, ob das Tier zur Zucht geeignet ist 
oder bei den Nachkommen mit dem Auftreten 
von Schmerzen, Leiden oder Schäden gerechnet 
werden muss.

Rechtliche Grundlagen

Das Tierschutzgesetz (TierSchG – Kasten) legt in 
§ 1 fest, dass einem Wirbeltier ohne vernünftigen
Grund keine Schmerzen, Leiden oder Schäden
zugefügt werden dürfen. § 11b TierSchG, der so-
genannte Qualzuchtparagraf, legt fest, dass es
verboten ist, Wirbeltiere zu züchten, wenn be-
reits durch züchterische Erkenntnisse zu erwar-
ten ist, dass als Folge der Zucht bei den Nach-
kommen Körperteile oder Organe für den artge-
mäßen Gebrauch fehlen oder untauglich sind
oder derart umgestaltet sind, dass hierdurch

Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten oder 
die Haltung nur unter Schmerzen oder vermeid-
baren Leiden möglich ist oder zu Schäden führt.

Bereits im Gutachten des damaligen Bun-
desministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten zur Auslegung von § 11 TierSchG 
(Verbot von Qualzüchtungen) vom 02.06.1999, 
dem sogenannten Qualzuchtgutachten [1], wird 
die Brachyzephalie als problematisches Zucht-
ziel genannt, das Schmerzen, Leiden oder Schä-
den bewirken oder mit krankhaften Zuständen 
gekoppelt sein kann.

Über die rechtlichen Vorgaben hinaus liegt es 
in der Verantwortung des Menschen, dass durch 
Zucht die Würde des Tieres nicht verletzt und 
sein Recht auf Unversehrtheit und ein Leben 
ohne  Schmerzen und Leiden gesichert wird. Die 
Auslese der Hunde für die Zucht sollte sich an 
 Vitalität und Gesundheit und nicht an rein äußer -
lichen Merkmalen orientieren.

Brachyzephalie

Der Mops (Abb. 1) gehört zu den brachyzephalen 
Rassen. Brachyzephalie bedeutet Kurzköpfigkeit 
bzw. Rundköpfigkeit. Es handelt sich dabei um eine 
angeborene, erbliche Deformation des Schädels. 

Durch die gezielte Zucht auf einen kurzen, runden 
Kopf wurden Ober- und Unterkiefer mit all ihren 
umliegenden Strukturen immer weiter zusammen-
geschoben und komprimiert. Die Breite des Kopfes 
ist nur noch minimal kürzer als die Länge, der Kopf 
sieht allgemein rundlich aus und erinnert an den 
Kopf eines Kleinkindes. Die Haut über der Nase und 
im Gesicht ist in Falten gelegt. Die Augen treten 
hervor und das Gebiss erscheint vorständig [2].

Im Vergleich dazu zeigen Hunde mit einem 
mesozephalen Kopf (Abb. 2) eine Kopfform, die der 
des Wolfs ähnelt, d. h. die Länge des Fangs ent-
spricht in etwa der Länge des Hinterkopfs und die 
Kopfform ist allgemein breiter als die Schnauze [2], 
wie z. B. beim Labrador Retriever, Schäferhund, 
Dalmatiner oder Weimaraner.

Rassen mit einer dolichozephalen Kopfform 
haben einen vom Hinterkopf bis zur Schnauze 
durchgehend schmalen und langen Kopf. Vertreter 
sind Collie, Barsoi und andere Windhundrassen.

Durch die ausgeprägte Brachyzephalie, die 
heute u. a. in der Mopszucht üblich ist, entwickeln 
die betroffenen Hunde das sogenannte brachyze-
phale (Atemwegs-)Syndrom. Darunter sind die auf-
tretenden anatomischen Besonderheiten dieser 
Schädelform und ihre Auswirkungen zusammen-
gefasst. Diese Missbildungen umfassen beim 

Beurteilung von brachyzephalen 
Hunderassen hinsichtlich Qualzucht-
merkmalen am Beispiel des Mopses
Merkblatt zum Erkennen von tierschutzrelevanten Merkmalen

Henriette Mackensen¹, Andrea Furler-Mihali¹, Johanna Moritz¹, Daniela Rickert¹, Rainer Cermak²

¹ Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz, Bramscher Allee 2, 49565 Bramsche

² Universität Leipzig, Veterinär-Physiologisches Institut, An den Tierkliniken 7, 04103 Leipzig

Abb. 1: Durch den rassespezifischen Körperbau und den brachyzephalen Kopf haben Hunde der Rasse 
Mops diverse Gesundheitsprobleme.
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Mops Stenosen der Nasenlöcher, eine Verlänge-
rung des weichen Gaumens, evertierte Larynx -
taschen und Larynx kollaps. Diese Missbildungen 
behindern den Luftstrom in den oberen Atemwe-
gen und führen zu Atemgeräuschen (Schnarchen, 
Pfeifen, Schniefen), angestrengter Atmung (Bauch-
presse), Angstzuständen durch Atemnot, Überhit-
zung, Schlaflosigkeit und sogar Synkopen. Durch 
Anstrengung, stressige Situationen oder hohe Um-
gebungstemperaturen wird diese Symptomatik 
noch verstärkt [2, 3]. Die aus der Zucht auf Brachy-
zephalie resultierenden Symptome treten mittler-
weile in immer früherem Lebensalter und mit zu-
nehmendem Schweregrad auf [4].

Gesundheitliche Probleme 
Die auftretenden Probleme sollen im Folgenden 
dargestellt und tierschutzrechtlich bewertet wer-
den.

Atemnot
Atemnot wird definiert als eine Form subjektiver 
Atembeschwerden mit dem Gefühl, nicht ausrei-
chend Luft zu bekommen [5]. Atemnot löst ein 
unbehagliches, beklemmendes Gefühl aus, das 
je nach Ausprägungsgrad für das betroffene Tier 
mit Leiden verbunden sein kann.

Die anatomischen, zuchtbedingten Verände-
rungen an Nasenflügeln, Nasenmuscheln, Sep-
tum, im oropharyngealen Raum und am Larynx 
bewirken einen erhöhten Atemwiderstand beim 
Einatmen. Betroffene Tiere zeigen selbst in Ruhe 
ein für Hunde als obligate Nasenatmer nicht nor-
males vermehrtes Maulatmen (Hecheln) und ge-
raten bereits in Ruhe oder bei leichter Belastung 
in einen Zustand der Atemnot.

Ursachen
Die Atemnot beim brachyzephalen Hund hat fol-
gende Ursachen:
–  Zu enge Nasenlöcher behindern den Luftstrom.
–  Relative Konchenhypertrophie: Brachyzephale

Hunderassen erfahren nach der Geburt eine
Wachstumshemmung des Kieferschädels (mitt-
lerer Gesichtsabschnitt). Somit behalten adulte
Tiere ihre Stupsnase, während die Nasenmu-
scheln gleichzeitig weiterwachsen. Dieses
Wachstum scheint nicht rechtzeitig zu stoppen,
sodass sich ein ausgeprägter Kontakt zwischen
den benachbarten Lamellen der Nasenmuscheln
entwickelt; es bleibt zwischen den Schleimhaut-
oberflächen kaum noch Raum für durchströ-
mende Luft. Die Nasenmuscheln sind dement-
sprechend im Verhältnis zum zur Verfügung ste-
henden Volumen der Nasenhöhle viel zu groß
und erscheinen verdickt. Als Folge steigt der
Luftwiderstand intranasal massiv an [4].

–  Eine häufig vorliegende Septumdeviation führt
zu erhöhten Luftwiderständen im Strömungs-
kanal der Nase.

–  Es findet sich reichlich lockeres Gewebe im
oropharyngealen Raum; dieses Gewebe ragt in
den Luftkanal der Atemwege hinein und wird
atemsynchron bewegt, bis es zu einem Gewe-
bevorfall mit ausgeprägter Ödembildung und
Gewebeentzündung kommt. Aufgrund dessen
muss bei betroffenen Hunden dieses Gewebe
häufig chirurgisch entfernt werden.

–  Makroglossie führt dazu, dass die Zunge im
Maul unnatürlich nach oben rollt und dabei
Schluck- und Atembeschwerden auslösen kann. 

–  Larynxkollaps (infolge Laryngomalazie) durch
Verlust der Stabilität und Festigkeit des knor-
peligen Kehlkopfgerüsts [4].

–  Gelegentlich tritt bei Möpsen ein Trachealkol-
laps durch Tracheomalazie auf [4]. Dieses Phä-
nomen führt zu plötzlicher Atemnot.

Durch Messung des Vascular Endothelial Growth 
Factor (VEGF) kann die Hypoxie, also das Maß an 
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Abb. 2: Beispiel eines Hundes mit mesozephalem 
Kopf.

Tierschutzgesetz (Auszug)
§ 1
Zweck dieses Gesetzes ist es, aus der Verant-
wortung des Menschen für das Tier als Mitge-
schöpf dessen Leben und Wohlbefinden zu
schützen. Niemand darf einem Tier ohne ver-
nünftigen Grund Schmerzen, Leiden oder Schä-
den zufügen.

§ 11b
(1) Es ist verboten, Wirbeltiere zu züchten oder
durch biotechnische Maßnahmen zu verändern,
soweit im Falle der Züchtung züchterische Er-
kenntnisse oder im Falle der Veränderung Er-
kenntnisse, die Veränderungen durch biotechni-
sche Maßnahmen betreffen, erwarten lassen,
dass als Folge der Zucht oder Veränderung
1. bei der Nachzucht, den biotechnisch verän-

derten Tieren selbst oder deren Nachkommen
erblich bedingt Körperteile oder Organe für
den artgemäßen Gebrauch fehlen oder un-
tauglich oder umgestaltet sind und hierdurch
Schmerzen, Leiden oder Schäden auftreten
oder

2. bei den Nachkommen
a) mit Leiden verbundene erblich bedingte
Verhaltensstörungen auftreten,
b) jeder artgemäße Kontakt mit Artgenossen
bei ihnen selbst oder einem Artgenossen zu
Schmerzen oder vermeidbaren Leiden oder
Schäden führt oder
c) die Haltung nur unter Schmerzen oder ver-
meidbaren Leiden möglich ist oder zu Schä-
den führt.
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Sauerstoffmangel, wissenschaftlich bestimmt 
werden. VEGF wird immer dann freigesetzt, wenn 
die Sauerstoffversorgung der Körperorgane nicht 
ausreichend gewährleistet ist. Der Faktor steigt 
innerhalb von Stunden nach einer Belastung sig-
nifikant an, sodass dessen Messung als Scree-
ningmethode für die individuelle Bestimmung des 
Schweregrads des Sauerstoffmangels für betrof-
fene Hunde infrage kommt [6]. 

Folgen der Atemnot
Wird das Gehirn ungenügend mit Sauerstoff ver-
sorgt, kann das zur Bewusstlosigkeit führen. Tritt 
sie plötzlich auf und verhält sich das Tier nach 
kurzer Erholung wieder relativ normal, spricht 
man von einer Synkope. Man erkennt dies an 
 einem schlagartigen Umfallen des Tiers. Die Be-
wusstlosigkeit kann jedoch auch länger andauern 
und zu Gehirnschäden oder zum Tod führen. Zu-
stände von Bewusstlosigkeit oder Synkopen tre-
ten verstärkt bei Stresssituationen auf, da in die-
sen Momenten der Sauerstoffbedarf erhöht ist. 
Durch die Atemnot findet der Hund keine Ruhe; 
sein Schlafrhythmus ist gestört und geprägt von 
Aufwach- und Apnoephasen. Ungenügender 
Schlaf hat einen ausgeprägt negativen Effekt auf 
hormonelle, immunologische und Stoffwechsel-
vorgänge im Körper. 

Probleme mit der Atmung können an den 
schnarchenden Atemgeräuschen erkannt wer-
den [7]. In einer Befragung [8] von Besitzern 
brachyzephaler Hunde sahen jedoch 58 Prozent 
der Befragten die erschwerte Atmung ihres Hun-
des nicht als Problem an, einige bezeichneten 
es als „Rassenorm“. Dies deutet darauf hin, 
dass Atemprobleme nicht erkannt und betroffe-
ne Hunde nicht einem Tierarzt vorgestellt wer-
den, der medizinische Maßnahmen zur Verbes-
serung ihrer Lebensqualität einleiten könnte. 
Ohne Erkennung dieser Tierschutzaspekte und 
der klinischen Symptome durch den Hunde -
besitzer bleibt der Hund unbehandelt und muss 
mit den negativen, chronischen Effekten der 
Brachyzephalie leben.

Symptome der Atemnot
Folgende Symptome können Hinweise auf das 
Vorliegen einer Atemnot geben [8]:
– Zyanose der Schleimhäute
– angeschwollene, blaue Zunge
– heftiges, angestrengtes Atmen mit abgestellten

Ellbogen, aktivem Einsatz der Bauchmuskeln
und pumpender Atmung

– ständige Atemgeräusche (Schnarchen, Gieren,
Pfeifen) auch in Ruhe

– Bewegungsunlust, häufiges Hinsetzen/Hin-
legen während des Spaziergangs

– Erstickungsanfälle mit Synkopen

Tierschutzrechtliche Beurteilung
Atemnot bewirkt beim betroffenen Tier einen 
ständigen Angstzustand wegen des Erstickungs-
gefühls, der mit erheblichen Leiden verbunden 
ist. Dazu kommen Schmerzen durch die Aktivie-

rung bestimmter Hirnareale und die erhöhten 
Druckbelastungen bei jedem Atemzug, welche 
das Gewebe schädigen. Der Teufelskreis von Er-
stickungsgefahr und immer intensiverer Atem -
tätigkeit kann so weit gehen, dass bleibende 
Schäden am Gewebe und dauernde Erschöpfung 
die Folgen sind. Auch durch Bewusstlosigkeit 
können dem Tier bleibende Gehirnschäden ent-
stehen oder sogar der Tod als größter denkbarer 
Schaden eintreten. 

Das Pflegegebot des § 2 TierSchG fordert 
eine  entsprechende tierärztliche Behandlung 
solcher Tiere. In schweren Fällen sind korrigie-
rende Operationen unabdingbar. Beispielsweise 
stellt die Ödembildung mit nachfolgender Ent-
zündung des Gewebes im pharyngealen Raum 
und den damit verbundenen Schmerzen eine 
 Indikation für eine chirurgische Resektion zur 
Linderung der Symptomatik und Verbesserung 
des Wohlbefindens des Tiers dar. Das vorsätz -
liche Unterlassen einer zur Vermeidung erheb -
licher und länger anhaltender Schmerzen und 
Leiden notwendigen Operation durch den Hun-
dehalter stellt eine strafbare Tierquälerei gem. 
§ 17 Ziffer 2b TierSchG dar. Verstirbt der Hund,
kann auch eine Tötung ohne vernünftigen Grund
durch Unterlassen einer geeigneten Behandlung
vorliegen (§ 17 Ziffer 1 TierSchG). In fortgeschrit-

tenen Fällen, in denen eine Heilung nicht mehr 
möglich ist, kann auch die Euthanasie zur Ver-
meidung weiterer Leiden geboten sein.

Tiere, die einer Operation zur Wiederherstel-
lung des artgemäßen Gebrauchs der anatomi-
schen Strukturen ihrer Atemwege aufgrund von 
Beschwerden wie zu enge Nasenlöcher, Kno-
chenhypertrophie, übermäßiges Gewebe im oro-
pharyngealen Raum bedürfen, stellen gemäß 
§ 11b Abs. 1 Ziffer 2 TierSchG Qualzuchten dar.
Mit ihnen darf nicht weitergezüchtet werden.

Gestörte Thermoregulation 
Die Brachyzephalie beeinträchtigt nicht nur die 
lebensnotwendige Sauerstoffaufnahme durch 
die Atmung, sondern auch die Temperaturregula-
tion des Körpers. 

Die Körpertemperaturregulation des Hundes 
erfolgt nicht primär über Schweißdrüsen, sondern 
v. a. über die feuchte Wärmeabgabe (Verduns-
tungskälte) von Nase und Zungengrund. Hunde sind 
Nasenatmer und atmen nur über das Maul, wenn
die Wärmeabgabe über die feuchten Schleimhäute
der Nase nicht mehr ausreicht (Hecheln). Hecheln
gilt zwar als die effektivste Form zur Temperaturre-
gulation, bedingt aber einen gesteigerten Sauer-
stoffverbrauch. Durch die Anstrengung steigt auch
die Körpertemperatur, sodass Hecheln nur in kur-
zen Episoden zielführend ist. Ist auch über das He-
cheln über längere Zeit keine Senkung der Körper -
innentemperatur möglich, führt es zur körperlichen
Erschöpfung mit Verlust von Körperwasser, Über-
wärmung des Körpers, Sauerstoffmangel bis hin
zur Bewusstlosigkeit, Kollaps und Tod.

Die Verkürzung der Nase und die damit statt-
gefundenen anatomischen Veränderungen be-
hindern beim brachyzephalen Hund maßgeblich 
die Körpertemperaturregulation über die Nase. 
Das daher oft ständig notwendige Hecheln 
(Abb. 3) stellt eine weitere Belastung für den 
 Atmungsapparat und die Sauerstoffaufnahme 
dar [7]. Übergewicht kann diesen Effekt durch 
die schlechte Wärmeleitfähigkeit von Unterhaut-
fett noch verstärken und verschlimmert so die 
Probleme der Thermoregulation.

Innerhalb der Rasse des Mopses sind über-
durchschnittlich viele Tiere von Übergewicht be-
troffen. Die Modetrends hin zur Haltung des 
Mopses als Schoßhündchen, das viel herumge-
tragen wird, verstärkt die Problematik. Durch die 
Fettleibigkeit leidet die Motivation zur Bewe-
gung, sodass die Tiere weiter an Gewicht zuneh-
men. Aus diesen Gründen muss beim Mops be-
sonders darauf geachtet werden, dass Fettleibig-
keit durch ein entsprechendes Futterregime und 
genügend artgerechte Bewegungsmöglichkeiten 
vorgebeugt wird.

Tierschutzrechtliche Beurteilung
Kommt es bedingt durch die angezüchteten ana-
tomischen Veränderungen der Brachyzephalie 
zur Hyperthermie, die sich durch eine erhöhte 
Körperinnentemperatur, angestrengte hechelnde 
Atmung auch in Ruhe und bei normaler Umge-

Abb. 3: Die Brachyzephalie beeinträchtigt u. a. die 
Thermoregulation des Körpers, weshalb ein Mops 
schnell hechelt. 

©
 D

eu
ts

ch
er

 T
ie

rs
ch

ut
zb

un
d 

e.
 V

./A
rn

ol
d

Abb. 4: Hornhautulzerationen kommen aufgrund der 
pathologischen Schädelform beim Mops häufig vor.
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bungstemperatur, Bewusstlosigkeit und Kollaps 
äußert, drohen dem Tier erhebliche körperliche 
Schäden bis hin zum Tod. Die Anstrengung beim 
Atmen und das intensive Hitzeempfinden sind 
mit Leiden verbunden.

Laut § 11b Abs. 1 Ziffer 2 und Abs. 2 
TierSchG ist die Zucht mit solch schwerwiegend 
betroffenen Hunden, bei denen regelmäßig eine 
erhöhte Körperinnentemperatur ohne andere in-
fektiöse Ursachen gemessen wird, verboten.

Hautfaltendermatitis
Entzündungen der Haut im Gesichtsbereich sind 
beim Mops sehr häufig anzutreffen. Durch die 
anatomischen Schädelverformungen wird der 
Tränennasenkanal verengt, die Tränen können 
nicht mehr vollständig abfließen und es ergibt 
sich ein erhöhter Tränenfluss am Auge. Diese 
Tränen laufen über das Gesicht ab (Epiphora) und 
sammeln sich zwischen den Hautfalten im Na-
senbereich an. Die Feuchtigkeit zwischen den 
Hautfalten und das ständige Reiben der Haut und 
der Haare aneinander verursachen chronisch 
 rezidivierende Hautfaltenentzündungen. Diese 
feuchtwarmen, entzündeten Faltentaschen be-
günstigen das Bakterienwachstum und somit die 
Pyodermie dieser Hautbezirke. Diese Bereiche 
werden schmerzhaft und können ulzerieren [9].

Tierschutzrechtliche Beurteilung
Der verengte, funktionsgestörte Tränen -
nasenkanal stellt ein im Sinne des § 11b Abs. 1 
Nr. 1 TierSchG untaugliches Organ dar, dessen 
Fehlbildung für das betroffene Tier mit Schmer-
zen, Leiden und Schäden verbunden ist. Fälle, in 
denen es durch die entstehende Hautfaltender-
matitis (bis zu ulzerativer Pyodermie) zu rezidi-
vierenden Schmerzen und Leiden kommt, stellen 
eine gem. § 11b Abs. 1 Ziffer 1 TierSchG verbote-
ne Qualzucht dar.

Augenprobleme
Exophthalmus 
Brachyzephale Hunde haben große, runde Au-
gen. Wegen der flachen Augenhöhlen treten die 
Augen prominent hervor. Dieser Zustand prädis-
poniert zum Bulbusprolaps. Ein Bulbusprolaps ist 
immer ein Notfall, da der Verlust des Auges droht 
und ein Prolaps immer mit erheblichen Schmer-
zen verbunden ist [9].

Entropium
Unter einem Entropium versteht man das nach 
innen zum Auge hin eingerollte untere Augenlid. 
Die Wimpern und umliegenden Haare stehen so 
in direktem Kontakt mit der Hornhaut und führen 
zu einer ständigen Reizung mit der Gefahr der 
Entwicklung von Hornhauterosionen oder -ulze-
rationen [9]. 

Hornhautulzera
Hornhautulzerationen (Abb. 4) werden durch 
mehrere bei brachyzephalen Hunden häufige 
Merkmale begünstigt:

–  Nasenfalten: Die überschüssige Haut und die
darauf wachsenden Haare reizen die Hornhaut
(Trichiasis) mechanisch und bedingen so Ent-
zündung, Schmerz und Ulzeration. Zum Teil
kann die Erkrankung solche Ausmaße anneh-
men, dass diese Hautfalten auf der Nase chi-
rurgisch reseziert werden müssen.

–  verkürzter, brachyzephaler Gesichtsschädel:
Durch die flachen Augenhöhlen sind die hervor-
stehenden Augen gegenüber Verletzungen ex-
poniert.

–  große Augenlideröffnungen: Der Lidschluss ist
ungenügend, sodass das Befeuchten der Au-
genoberfläche beim Blinzeln nicht ausreichend
ist. Die Hornhaut wird von zu wenig schützen-
dem Tränenfilm bedeckt und kann austrocknen.
Sekundär dazu können Hornhauterosionen ent-
stehen, die sich zu Ulzera entwickeln können.

– Entropium (s. o.)
– Distichiasis: Abnormal wachsende Wimpern,

die in ständigem Kontakt mit der Augenoberflä-
che sind. Diese chronischen Irritationen kön-
nen zu Konjunktivitis, Hornhauterosionen und
-ulzerationen führen.

Tierschutzrechtliche Beurteilung
Da die Hornhaut sehr schmerzempfindlich ist, 
sind Hornhauterosionen und -ulzera mit erheb -
lichen Schmerzen und Leiden verbunden. In der 
Folge kommt es sehr häufig zu Eintrübungen der 
Hornhaut mit einer Beeinträchtigung des Sehver-
mögens bis hin zur Erblindung. Dies ist als Scha-
den zu bewerten. Die Blindheit kann zu Beein-
trächtigungen im Lebensalltag des Tiers führen 
und somit mit Leiden verbunden sein [10].

Tiere mit Augenproblemen bedürfen einer 
engmaschigen tiermedizinischen Betreuung. 
Können die Ursachen wiederkehrender 
Hornhaut ulzera chirurgisch verbessert werden 
(Entropium-, Faltenresektion) und wird dies trotz 
tierärztlicher Indikation durch den Halter vor-
sätzlich nicht beauftragt, kann dies eine Tierquä-
lerei durch Unterlassen nach § 17 Ziffer 2b 
TierSchG darstellen. Hunde, die unter chronisch 
rezidivierenden Augenproblemen leiden, sind von 
der Zucht auszuschließen.

Hemivertebrae
Hemivertebrae haben keine normale, symme-
trisch zylindrische Wirbelform, sondern erschei-
nen keilförmig unsymmetrisch. Ihre Ausrichtung 
passt nicht zu den angrenzenden Wirbeln, was 
die Entwicklung einer Instabilität der Wirbelsäule 
begünstigen kann. Diese Deformation oder In-
stabilität der Wirbelsäule verengt den Wirbel -
kanal, wodurch das Rückenmark gequetscht und 
verletzt werden kann. Die Folgen sind Schmer-
zen, Ataxie der Hinterbeine, bis zur Parese und 
Inkontinenz. 

Hemivertebrae können bei allen Rassen auf-
treten. Brachyzephale Rassen mit einer doppelt 
aufgerollten Rute zeigen jedoch besonders hohe 
Prävalenzen. Die doppelt geknickte Rute ist in 
der Regel mit dem Auftreten von Hemivertebrae 
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in den Schwanzwirbeln verbunden. Sie können 
aber auch in anderen Bereichen der Wirbelsäule 
vorkommen. Beim Mops treten Hemivertebrae 
bevorzugt im Thoraxbereich auf [11]. Wenn dabei 
eine Quetschung des Rückenmarks entsteht, 
kann der Mops Symptome wie Schmerzen, Ata-
xie und Paresen zeigen. Abhängig vom betroffe-
nen Rückenmarkssegment und dem Kompressi-
onsgrad können die Symptome variieren.

Tierschutzrechtliche Beurteilung
Hemivertebrae können für die betroffenen Tiere 
mit erheblichen, länger andauernden Schmer-
zen, Leiden und Schäden verbunden sein. Es 
liegt eine Tierquälerei durch Unterlassen nach 
§ 17 Ziffer 2b TierSchG vor, wenn Hundehalter
ihren an Hemivertebrae leidenden Hund trotz
tierärztlicher Indikation vorsätzlich nicht chirur-
gisch behandeln lassen (chirurgische Stabilisie-
rung der Wirbel/Wirbelsäule).

Um das Auftreten von Hemivertebrae bei 
Nachkommen zu vermeiden, darf mit Tieren, 
die eine doppelt geknickte Rute in Verbin-
dung mit Hemivertebrae aufweisen, nach 
§ 11b Abs. 1 Ziffer 2 TierSchG nicht gezüch-
tet werden.

Weitere Gesundheitsprobleme

Bei Möpsen können eine Reihe weiterer ge-
sundheitlicher Probleme auftreten, die eben-
falls mit erheblichen Schmerzen, Leiden und 
Schäden verbunden sein können.
–  Hydrozephalus: Aufgrund der pathologi-

schen Schädelform und dem verfrühten Zu-
sammenwachsen der Schädelplatten kann
es zu Behinderungen des Abflusses des Ge-
hirnwassers mit Ausbildung eines Hydroze-
phalus kommen. Die Tiere zeigen Störungen
der oberen Motoneuronen, z. B. Muskel-
spasmen bis Muskelkrämpfe, Ataxie oder
Parese bis Plegie. Die Überlebensraten sind
je nach Ausprägung gering [12].

–  Schwergeburten: Der übergroße Schädel der
Welpen führt beim Muttertier häufig zu
Schwergeburten. Außerdem sind brachyzepha-
le Hündinnen oft nicht in der Lage, ihre neuge-
borenen Welpen aus der Eihaut zu befreien und
abzunabeln.

–  Kiefer- und Zahnprobleme: Eine fehlerhafte
Zahnstellung sowie der erschwerte Kiefer-
schluss (Abb. 5) behindern das Tier beim Fres-
sen und Trinken. Es besteht der Verdacht auf
erhebliche Wachstumsschmerzen im Kiefer -
bereich junger Tiere.

Handlungsmöglichkeiten 

Züchter und Halter
Die Motivation des Menschen hinter der Zucht 
 basiert oftmals auf eigenen persönlichen Vorlie-
ben, ökonomischen Interessen, dem Nachgehen 
bestimmter Trends in der Gesellschaft und dem 
 Interesse nach neuen und immer exotischeren 

„Kreationen“. Eine kontrollierte Rassezucht kann 
dazu beitragen, dass Zuchtweisen nicht aus dem 
Ruder geraten. Verantwortungsvolle Züchter soll-
ten sich innerhalb anerkannter Zuchtverbände or-
ganisieren. Die Zuchtverbände sollten sich wieder-
um grundlegende Regularien geben, bei denen die 
Gesundheit der Tiere an erster Stelle steht. Rasse-
standards – auch bereits bestehende – sollten 
überdacht und Einkreuzungen von anderen Ras-
sen erlaubt werden, um z. B. dem Mops wieder ei-
nen funktionsfähig geformten Gesichtsschädel zu-
rückzugeben. In der Zuchtordnung des Verbands 
für das Deutsche Hundewesen (VDH) verpflichten 
sich die Mitglieder, zum Wohle des Hundes zu han-
deln, gesunde Hunde zu züchten und Erbdefekte 
zu bekämpfen (Präambel des § 1 Abs. 1 und § 4). 

Vor dem Hintergrund der gravierenden mit 
erheblichen und länger anhaltenden Schmerzen, 
Leiden und Schäden verbundenen erblichen ge-
sundheitlichen Einschränkungen ist eine tierärzt-

liche Untersuchung zur Zucht vorgesehener Hun-
de dringend zu empfehlen. Tiere, bei denen mit 
Schmerzen, Leiden und Schäden verbundene 
Symptome auftreten, sollten nicht zur Zucht zu-
gelassen werden.

Um der mit der Zucht brachyzephaler Hunde 
verbundenen Problematik von Atemwegsproble-
men entgegenzuwirken, werden für die Selektion 
der Zuchttiere heute teilweise sogenannte Belas-
tungstests durchgeführt. Ein solcher Test wurde 
von den Zuchtvereinen der Rassen Mops und 
Französische Bulldogge zusammen mit dem VDH 
entwickelt. Nur Hunde, die diesen Test bestehen, 
dürfen für die Zucht verwendet werden. Der zu tes-
tende Hund muss eine Strecke von 1 000 Metern 
in maximal 11 Minuten in einer beliebigen Gangart 
zurücklegen, Danach wird die Zeit bis zur Erho-
lung, d. h. bis sich die Herz- und Atemfrequenz 
wieder auf Ruhewerte abgesenkt haben, gemes-
sen. Die Erholungszeit sollte nicht mehr als 10 Mi-
nuten, maximal 15 Minuten betragen. Hunde, die 
den Test nicht bestehen, gelten als dauerhaft un-

tauglich, wobei der Test innerhalb von 6 Monaten 
einmalig wiederholt werden kann. Die Einführung 
solcher Prüfungen der physiologischen Körper-
funktion kann ein sinnvoller Ansatz sein, um die 
Einschränkungen der Körperfunktion  eines Zucht-

tiers zu erfassen und eine Entscheidung im 
Sinne des betroffenen Tiers zu treffen, obwohl 
die sehr geringe Belastung in diesem genann-
ten Test nicht ausreicht, um betroffene Tiere 
mit ausreichender Zuverlässigkeit identifizie-
ren zu können [13].

Auch bei Zuchtveranstaltungen und Wett -
bewerben gibt es verschiedene Verbesse-
rungsmöglichkeiten, z. B. die Einführung eines 
Richtergremiums, sodass anstatt nur eines 
Richters ein aus mehreren Personen zusam-
mengesetztes Gremium aus tiermedizinischen 
und kynologischen Experten Entscheidungen 
hinsichtlich der Zuchttiere unter Berücksichti-
gung gesundheit licher Aspekte trifft. Darüber 
hinaus sollten Individuen mit extremen äußer -
lichen Merkmalen auf Zuchtausstellungen ver-
boten werden. 

Schlussendlich trägt jedoch der Interessent 
und Käufer der Hunde die Hauptverantwortung. 
Er bestimmt, in welche Richtung sich die Hun-
dezucht bewegen soll. Modischen Trends in Sa-

chen Hunderassen zu folgen, ist für die betroffe-
nen Tiere oft mit lebenslangen Schmerzen, Leiden 
und Schäden verbunden. Je mehr Individuen  einer 
Rasse innerhalb kurzer Zeit produziert werden sol-
len, desto weniger streng fällt die Zuchtauswahl 
der Elterntiere aus. Dies gilt insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, für Rassen mit Qualzucht-
merkmalen.

Veterinärbehörden
Vor dem Hintergrund der erheblichen Leiden, die 
den Tieren entstehen, sind Amtstierärzte in Ver-
bindung mit ihrer Garantenstellung vermehrt in 
der Pflicht, § 11b TierSchG anzuwenden. Nach 
§ 11b Abs. 2 kann die Behörde das Unfruchtbar-
machen von Wirbeltieren anordnen, soweit züch-
terische Erkenntnisse erwarten lassen, dass die
Nachkommen Qualzuchtmerkmale aufweisen,
die mit Schmerzen, Leiden oder Schäden ver-
bunden sind. So wurde die Kastrationsanordnung
für ein Zuchttier (Nacktkatze) vom VG Berlin mit
Urteil vom 23.09.2015 für rechtens erklärt [14].

Die nächsten Schritte der 
 BTK-Arbeitsgruppe „Qualzuchten“
Dieses Merkblatt wurde im Auftrag der BTK-
 Arbeitsgruppe „Qualzuchten“ von einer Ad-hoc-
Arbeitsgruppe der Tierärztlichen Vereinigung für 
Tierschutz (TVT) formuliert. Sie soll demnächst 
durch Checklisten zur Beurteilung von Qual-
zuchtausprägungen als Hilfestellung für amtliche 
Tier ärzte ergänzt werden. Des Weiteren soll eine 
Liste von Ansprechpartnern für die Kolleginnen 
und Kollegen in der Überwachung zusammen -
gestellt werden.
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Abb. 5: Eine fehlerhafte Zahnstellung und erschwerter Kie-
ferschluss sind beim Mops möglich. 
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Bereits 1998 verhängte das AG Kassel gegen 
 einen Katzenzüchter ein Bußgeld wegen vorsätz -
licher Qualzüchtung mit weißen Perserkatzen, 
bei denen Taubheit dominant vererbt wird [15]. 

Weiterhin trifft die Behörde auf Basis des 
§ 16a TierSchG die zur Beseitigung festgestellter
Verstöße oder zur Verhütung künftiger Verstöße
notwendigen Anordnungen, d. h. sie kann bei
auffälligen Zuchten beispielsweise gestützt auf
§ 11b eine Zuchttauglichkeitsuntersuchung
durch den Tierarzt oder ein Verbot der Zucht mit
einzelnen Individuen verfügen.

In gewerbsmäßigen Zuchten, für die eine Er-
laubnis nach § 11 Abs. 1 Ziffer 8a erforderlich 
ist, können solche Auflagen als Nebenbestim-
mungen in die Erlaubnis aufgenommen werden. 

Gegen Tierhalter, die von Qualzuchtmerkmalen 
betroffene Tiere nicht tierärztlich behandeln las-
sen, kann bei vorsätzlichem Handeln ein Strafver-
fahren gemäß § 17 Ziffer 2b eingeleitet werden.

Bei der Beurteilung von Tieren, auch im Hin-
blick auf eine Eignung als Zuchttier, ist bei fol-
genden Sachverhalten von einer langfristigen, 
mit Schmerzen, Leiden und Schäden verbunde-
nen Beeinträchtigung des Tieres auszugehen:
–  erschwerte Atmung mit hörbarem Stridor schon

bei leichter körperlicher Anstrengung oder so-
gar unter Ruhebedingungen, sofern akute Ent-
zündungen der oberen Atemwege durch Infekte
oder allergische Reaktionen ausgeschlossen
werden können

–  konstante Schnarchgeräusche im Schlaf
–  regelmäßige Unruheepisoden, z. B. in der Nacht

durch Angstzustände aufgrund der Atemnot
–  keine Nasenatmung, sondern ausschließliches

Hecheln in Ruhe oder bei leichter Bewegung
–  Probleme bei der Futteraufnahme
–  Synkopen oder Ohnmachtsanfälle
–  rezidivierende oder chronische Hautentzündungen

–  rezidivierende oder chronische Augenentzün-
dungen und -ulzera.

–  mehr als eine Schwergeburt der Zuchthündin
bei wechselndem Vatertier

–  indizierte bzw. bereits durchgeführte Operation
mit z. B. Kürzung des Gaumensegels, Weitung
der Nasenöffnungen, Entfernung hervortreten-
der Kehlkopftaschen

–  Verwendung von Kühlelementen durch den Hal-
ter, z. B. auf Zuchtschauen
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In regelmäßigen Abständen besuchen Dele-
gationen von Tierärzte ohne Grenzen die von 
ihnen geförderten Projekte, um den Stand der 
Aktivitäten aus erster Hand zu begutachten. 
Im Februar 2017 stand ein Projektbesuch in 
der Afarregion Äthiopien auf dem Programm, 
wo derzeit insgesamt sechs Projekte imple-
mentiert werden. Diese sind auf verschiedene 
Regionen verteilt und werden von den drei 
Projektbüros aus koordiniert, die insgesamt 
über 20 Mitarbeiter beschäftigen.
Aufgrund des globalen Klimaphänomens El Niño 
fiel der Regen im Jahr 2015 fast komplett aus. 
Das hat dazu geführt, dass im letzten Jahr mehr 
als 10 Millionen Menschen von ausländischer 
Hilfe abhängig wurden. Tierärzte ohne Grenzen 
hilft Pastoralisten mit Notmaßnahmen, wie der 
Verteilung von Tieren und mit Notfütterungen, 
um ihre verbliebenen Tiere zu retten, ihren Be-
stand wiederaufzubauen und Zugang zu Wasser 
sicherzustellen.

Andere Projektaktivitäten zielen auf eine län-
gerfristige Stärkung der Bevölkerung durch Ver-
besserung ihrer Lebensgrundlage ab. So unter-
stützt Tierärzte ohne Grenzen auch bei Aktivitä-
ten im Bereich Bodenerosionsschutz und Weide-
management, bei der Stärkung von lokalen Tier-
gesundheitsdiensten sowie bei der Verbesserung 
der Wasserinfrastruktur, wie dem Bau und In-
standsetzen von Brunnen und Wasserleitungen. 
Dies ist ganz im Sinne eines ganzheitlichen Pro-
jektansatzes, den der Verein verfolgt. Denn der 
Schutz und Erhalt der natürlichen Ressourcen ist 

Grundlage für die Existenz der Wanderviehhalter 
in der Region.

Ankunft im Projektgebiet

Am Freitag früh steigen wir voller Tatendrang in 
Addis Abeba in eine kleine Propellermaschine, 
um nach Semera zu fliegen. Semera ist die 
Hauptstadt der sehr trockenen Halbwüstenregion 
Afar. Ein Großteil der zwei Millionen in Afar le-
benden Menschen sind Wanderviehhirten. Einen 
Flughafen gibt es in der Region erst seit zwei 
Jahren und er befindet sich noch im Ausbau. Wir 
landeten auf einer der Sandpisten und trafen so 
in unserem Projektgebiet ein.

Tierärzte ohne Grenzen ist in Afar mit sechs 
Projekten vertreten, die auf verschiedene Bezir-
ke, sogenannte Woredas, aufgeteilt sind. Die 
Afarregion besteht aus insgesamt 32 Woredas, in 
elf davon ist Tierärzte ohne Grenzen aktiv.

Trotz der frühen Morgenstunde müssen wir 
uns erst an die heiße Luft gewöhnen, die uns 
förmlich ins Gesicht schlug. Die Afarhalbwüste 
ist eine der heißesten Regionen der Erde und 
verzeichnet oft weniger als 400 mm Nieder-
schlag pro Jahr. Unser Projektmanager Esmael, 
der uns begleitet, erlebte hier schon Temperatu-
ren über 50 °C. Doch zurzeit ist es mit durch-
schnittlich 35 °C die „kühlere“ Jahreszeit.

Esmael hat in den Jahren 2012 bis 2013 
sehr erfolgreich unser erstes Projekt in der Afar-
region implementiert, das auch das erste einer 
ausländischen Nichtregierungsorganisation (Non 

Governmental Organisation – NGO) in dieser end-
legenen Region Afars war. Das Projekt zielte da-
rauf ab, der Ernährungssicherung und Existenzen 
der Bevölkerung durch gezielte Maßnahmen im 
Bereich Tiergesundheit und verbesserter Anbin-
dung an lokale Märkte zu sichern. „Es war da-
mals eine harte Zeit für mich. Über ein halbes 
Jahr hatten wir keinen Strom und die Temperatu-
ren überschritten oft 50 °C. Aber das Projekt war 
ein großer Erfolg! Die Menschen sind unserer Or-
ganisation bis heute dankbar, und wir genießen 
ein sehr hohes Ansehen.“ erzählt er rückbli-
ckend. Esmael lebt jetzt in der Hauptstadt Addis 
Abeba, ist aber nach wie vor oft in der Afarregion.

Die erste Station unseres Besuchs ist das 
Büro von Tierärzte ohne Grenzen in Semera. Ne-
ben diesen Räumlichkeiten unterhält der Verein 
zwei weitere Büros in der Region, von denen aus 
Projektaktivitäten koordiniert werden. Zur Begrü-
ßung gibt es Kaffee, wie er in Äthiopien getrun-
ken wird: sehr stark und sehr süß. Fünf Teelöffel 
Zucker auf eine Espressotasse Kaffee ist gerade 
der untere Durchschnitt.

Unser Projektmitarbeiter Abnet Sissa stellt 
uns anschließend die Projekte vor, für die er und 
sein Team verantwortlich sind, und erzählt von 
Projekterfolgen sowie Schwierigkeiten und He-
rausforderungen bei der Durchführung.

Die Dürre und ihre Auswirkungen

Am Nachmittag fahren wir durch die von der 
schweren Dürre gezeichnete Projektregion; die 

Auf Projektbesuch in Äthiopien
Bericht zur Projektreise von Tierärzte ohne Grenzen e. V.

Wilhelm Dühnen, Gerald Gerlach und Cornelia Heine

Abb. 1: Die Landschaft um Semera, unser Ausgangspunkt.
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Afarregion hatte im letzten Jahr mit der stärks-
ten Dürre seit 1984 zu kämpfen. Über 500 000 
Tiere sind laut Behördenangaben an Wasser- und 
Futtermangel sowie Infektionskrankheiten ge-
storben. Die von der Dürre geschwächten Tiere 
hatten v. a. den Infektionskrankheiten wenig ent-
gegenzusetzen. Besonders die Pest der kleinen 
Wiederkäuer (Peste des petits ruminants – PPR) 
stellt in der Region ein großes Problem dar, ist 
hochansteckend und verursacht große Verluste 
in Schaf- und Ziegenherden (Kasten).

Zur Bekämpfung dieser Tierseuche werden 
von Tierärzten ohne Grenzen sogenannte „Com-
munity Animal Disease Reporters“ ausgebil-
det. Das sind Gemeindemitglieder, deren Aufga-
be es ist, den Ausbruch der Krankheit anhand der 
klinischen Symptome zu erkennen und zu mel-
den. Anschließend organisiert der Verein Imp-
fungen der betroffenen Herden.

Auf unserer Fahrt in die Projektgebiete kom-
men uns in dieser unwahrscheinlich weitläufigen 

Region immer wieder Kinder entgegen, die klei-
ne Schaf- und Ziegenherden über die meist kar-
ge Landschaft treiben. Aber auch Herden der hier 
üblichen kleinen Rinder mit ihren geschwunge-
nen, langen Hörnern (Abb. 2) kreuzen und ver-
sperren uns einige Male den Weg. 

Nach etwa 2 Stunden Fahrt erreichen wir 
den Fluss Awash. Hier ist Bewässerungsland-
wirtschaft möglich, solange der Fluss genügend 
Wasser führt. Auch die Regierung hat das er-
kannt und baut dort großflächig Zuckerrohr an. 
Dadurch steht dieses Land Pastoralisten nun in 
den Trockenzeiten nicht mehr als Weideland zur 
Verfügung, was v. a. in Dürrezeiten negative Aus-
wirkungen auf die Wanderviehhaltung hat.

Der Awash endet am Fuß einer Hügelkette, 
dessen rotbraune Felsen das Wasser mit ihrer 
Reflektion in Streifen färben. In der Ferne ist et-
was zu erkennen, das auf den ersten Blick wie 
eine Ansammlung von Treibholz aussieht. Erst 
bei näherem Hinschauen sieht man, wie dieses 

sich schlängelnd auf uns zu bewegt: Krokodile. 
Die Einheimischen sagen, dass diese noch nie 
einem Menschen etwas zuleide getan haben – 
außer man habe Fisch im Bauch, den sie auf ih-
rer Menükarte führen. Da dies bei uns nicht der 
Fall ist, können wir beruhigt etwas nähertreten.

In der faszinierenden Landschaft Afars ist 
neben den gedrungenen Akazienbäumen ein Ge-
wächs sehr präsent: Prosopis juliflora (Abb. 3). 
Auch wenn dieser Strauch auf den ersten Blick 
die Umgebung grün und fruchtbar erscheinen 
lässt, haben wir es hier mit einer Plage zu tun. In 
den 1970er-Jahren wurde die Pflanze aufgrund 
ihrer Tiefwurzeligkeit und Trockenresistenz als 
Maßnahmen gegen Bodenerosion eingeführt. 
Die Prosopiswurzeln können bis zu 50 m tief in 
das Erdreich vordringen und somit an Grund-
wasser gelangen. Durch diesen Vorteil ver-
drängte das Gewächs heimische Pflanzen und 
verbreitete sich unkontrolliert und rasend 
schnell. Auf Abholzung reagiert Prosopis mit 

Abb. 2: Immer wieder kreuzen auch Rinderherden unseren Weg.
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Abb. 3: Prosopissträucher
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Abb. 4: Vulkangesteinslandschaft auf dem Weg nach Norden.
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Pest der kleinen Wiederkäuer 
Aufgrund ihrer hohen Verlustraten verursacht die 
Pest der kleinen Wiederkäuer (PPR) weltweit 
 einen immensen wirtschaftlichen Schaden. Die 
Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (FAO) und die Weltorganisation für Tierge-
sundheit (OIE) haben nun einen globalen Be-
kämpfungsplan zur Ausrottung dieser Tierseuche 
erstellt. Das aktuelle Projekt von Tierärzte ohne 
Grenzen zur Bekämpfung der PPR in Äthiopien ist 
Teil dieser globalen Eradikationsstrategie. Ge-
lingt dies, wäre es nach den Pocken und der Rin-
derpest die dritte Infektionskrankheit, die durch 
ein globales Eradikationsprogramm getilgt wür-
de. Tierärzte ohne Grenzen war mit der Ausbil-
dung von Tiergesundheitshelfern in Ostafrika in 
den 1990er-Jahren an der Ausrottung der Rin-
derpest maßgeblich mitbeteiligt.

Tierärzte ohne Grenzen e. V. | Forum | 917



Deutsches Tierärzteblatt | 2017; 65 (7)

dem Austreiben neuer Triebe aus dem weitver-
breiteten Wurzelgeflecht. So kann die Pflanze 
pro Jahr bis zu 40 000 ha Land verschlingen. 
Prosopisblätter werden von den meisten Tieren 
wegen ihres hohen Tanningehalts verschmäht. 
Nur Ziegen fressen die reifen Samen und tragen 
so in großem Maße zur weiteren Ausbreitung 
der Samenkapseln bei, weil die Samen nicht 
zerkaut werden und den Darm unbeschadet 
passieren. Die Äthiopische Regierung hat nun 
eine nationale Prosopis-Bekämpfungsstrategie 
ins Leben gerufen, um die Ausbreitung dieser 
hochinvasiven Pflanze einzudämmen.

Wasserversorgung und Boden -
konservierung 

Am nächsten Tag geht es über 500 km Rich-
tung Norden. Auf dem Weg ändert sich die 
Landschaft von Steppengebieten, in denen 

Akazienbäume und bei ausreichend Regen 
auch Gras und Sträucher wachsen, zu einer 
kargen Vulkangesteinslandschaft (Abb. 4). Nur 
schwarze und unwirtliche Gesteinsbrocken 
sind zu sehen. Kein grüner Grashalm und kein 
Tier lassen sich in der brütenden Hitze blicken. 
Und doch sehen wir hier ab und an die typi-
schen Rundhütten der Afarbewohner in dieser 
für Menschen so feindselig wirkenden Gegend 
(Abb. 5).

Bei einem kurzen Stopp kommen sofort ei-
nige Frauen und Kinder zu uns gelaufen, rufen 
„Le“ – Wasser auf Afari – und fragen, ob wir 
nicht ein paar Wasserflaschen im Auto haben, 
die wir ihnen geben könnten. Wir lassen das, 
was wir im Auto haben, dort. Die nächste Was-
serstelle ist 7 km entfernt.

In Antwort auf die Dürre hat die Regierung 
zwar angefangen, Wasser in Lkws heranzukar-
ren, das in große runde Betonbehälter gefüllt 

wird, doch scheinbar wird diese Hilfeleistung 
nicht allerorts umgesetzt.

Tierärzte ohne Grenzen hat in seinen Projek-
ten auch Komponenten, die die Wasserversor-
gung der Bevölkerung verbessern sollen. Es gibt 
verschiedene Maßnahmen, die dazu führen, vor-
handenes Wasser besser aufzufangen, zu spei-
chern oder zu nutzen. Eine davon ist ein soge-
nanntes Birka, ein Wasserauffangbecken aus 
Stein (Abb. 6 und 7). Wir machen an einem Birka 
halt, das der Verein aus Projektgeldern finanziert 
hat. Umgerechnet 7 000,00 € kostet der Bau 
 eines solchen Wasserbeckens. Abfließendes Re-
genwasser sammelt sich während der Regenzeit 
und kann so gespeichert werden. Tierärzte ohne 
Grenzen unterstützt außerdem Baumaßnahmen 
von Wasserleitungen, das Instandsetzen von de-
fekten Wasserstellen sowie die Anschaffung von 
solarbetriebenen Pumpsystemen.

Nach langer Fahrt erreichen wir Abala, ein 
lebendiges kleines Städtchen umgeben von Aus-
läufern des angrenzenden Gebirges. Man be-
merkt deutlich den Einfluss der angrenzenden 
und wohlhabenderen Region Tigray. Die Mehrheit 
der Bevölkerung sind Kopten, im Gegensatz zu 
den muslimisch geprägten Afari. Die Menschen 
tragen andere Kleidung und sprechen eine eige-
ne Sprache. In Äthiopien gibt es über 80 ver-
schiedene Volksgruppen – die meisten mit eige-
ner Sprache und Kultur.

Von Abala aus koordiniert Tierärzte ohne 
Grenzen momentan zwei Nothilfeprojekte, ge-
fördert von der Europäischen Union (EU) und der 
United States Agency for International Develop-
ment (USAID). Vor 2 Monaten hat das Projekt-
team Ziegen an bedürftige Familien verteilt, die 
ihre Tiere durch die Dürre verloren hatten. Wir 
besuchen diese Familien und erkundigen uns, 
wie es ihnen und den Tieren geht. Es ist schön 
und befriedigend zu sehen, dass sich Ziegen und 
Familien bester Gesundheit erfreuen und es in 
den kleinen Ziegenherden sogar schon Nach-
wuchs gegeben hat (Kasten).

Abb. 5: Afar-Pastoralisten.
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Reduzierung der Dürreauswirkungen durch Herdenwiederaufbau
Die Afarregion Äthiopien wurde im Jahr 2016 besonders schwer von der Dürre getroffen, sie war die 
schlimmste seit Jahrzehnten in der Region. Auch 2017 hat sich die Situation kaum gebessert.

Durch das Sterben von über einer halben Million Nutztiere sind die Existenzen der pastoral leben-
den Gemeinden in der Region bedroht. Um auf die verheerenden Auswirkungen der Dürre reagieren zu 
können, implementierte Tierärzte ohne Grenzen e. V. Nothilfeprojekte für besonders bedürftige Ge-
meinden in den Bezirken Aba´ala und Erebti, im Norden der Afarregion. Die Geldmittel hierfür werden 
von ECHO (Europäisches Amt für Humanitäre Hilfe) bereitgestellt.

Gezielter Herdenwiederaufbau ist eine der Aktivitäten, um Haushalten zu helfen, ihre Existenz-
grundlage wiederherzustellen und mit ihrer pastoralen Lebensweise fortzufahren. Zusammen mit dem 
Aufbau von Vermögenswerten soll das Projekt dazu dienen, den Ernährungszustand der Kinder der ge-
fährdeten Haushalte durch die Bereitstellung von jungen trächtigen bzw. laktierenden Ziegen zu ver-
bessern. Im Aba´ala-Distrikt wurden 30 stark gefährdete Haushalte, die ihren Viehbestand verloren 
und keine alternative Lebensgrundlage haben, anvisiert. Der Schwerpunkt für die Auswahl der Be-
günstigten wurde auf Haushalte von alleinstehenden Frauen mit unterernährten Kindern gelegt. 

Für die Auswahl der begünstigten Haushalte wurden Nothilfekomitees gegründet oder reaktiviert 
(bestehend aus den Führern der Kebele genannten Verwaltungsbezirke, religiösen Führern, Klanfüh-
rern, Ältesten, Jugendvertretern, Frauenvertretern und Entwicklungshelfern), die dafür zuständig wa-
ren, geeignete Begünstigte zu bestimmen und die ausgewählten Haushalte von der weiteren Gemein-
schaft bestätigen zu lassen. 
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Um der um sich greifenden Bodenerosion 
Einhalt zu gebieten, die letzten Endes zu Verlust 
von Weideland führt, unterstützt Tierärzte ohne 
Grenzen mit seinen Projekten auch viele Maß-
nahmen zur Bodenkonservierung.

Wir besuchen eine noch spärlich bewachse-
ne Bergkuppe auf der in regelmäßigen Abstän-
den Steinwälle gebaut sind. Diese wurden, finan-
ziert durch sogenannte Cash-for-Work-Program-
me von Tierärzte ohne Grenzen, von allen Ge-
meindemitgliedern gemeinsam errichtet. Bei 
Niederschlag verlangsamen diese die Abflussge-
schwindigkeit des Wassers, wodurch der Boden 
mehr Feuchtigkeit aufnimmt. So wird der Hügel 
in wenigen Jahren wieder mit Gräsern und 
Sträuchern bewachsen sein. Außerdem wird die 
Entstehung von sogenannten Gullys vermindert. 
Gullys sind tiefe Erosionsrinnen die sich bei Re-
genfällen immer tiefer in die Landschaft hinein-
fressen (Abb. 8). 

Wir beenden unseren Tag in der Stadt Meke-
le, die im angrenzenden Hochland liegt und die 
Hauptstadt der Tigrayregion ist. In den nächsten 
Tagen schauen wir uns noch weitere Projekte in 
der Region an. Es ist schön zu sehen, wie kon-
kret den Menschen durch unsere Maßnahmen 
geholfen wird. Tierärzte ohne Grenzen möchte 
sich an dieser Stelle auch bei allen Unterstützern 
bedanken, die diese Arbeit erst möglich machen, 
auch im Namen der Menschen, denen unsere 
Hilfe zuteil wird.

Mehr Informationen über die Arbeit von Tierärzte 
ohne Grenzen finden Sie unter www.togev.de.

Abb. 7: Aus einer Dachöffnung kann das Wasser aus der Birka entnommen werden.
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Abb. 8: Gully
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Korrespondierende Autorin:

Tierärztin Cornelia Heine
M. Sc. Integrated Natural Re-
source Management, Referen-
tin für internationale Tierge-
sundheit und Pastoralismus,
Tierärzte ohne Grenzen e. V.,
Marienstraße 19–20,
10117 Berlin
cornelia.heine@togev.de

Abb. 6: Durch zwei bis drei der Birka vorgeschalte-
te Auffangbecken wird ein Großteil der mitgetrage-
nen Partikel sedimentiert. Der Wassereingang ist 
vergittert.
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Am 18./19.05.2017 führte die DVG-Fachgruppe „Tierseuchen“ ihre Ta-
gung in Berlin durch. Tagungsort war der Hörsaal im Bundesinstitut 
für Risikobewertung.
Mit über 300 Teilnehmern war diese Tagung gut besetzt. Tagungs- und 
Fachgruppenleiter Prof. Dr. Hans-Joachim Bätza (Abb. 1) und DVG-Vizeprä-
sident Prof. Dr. Arwid Daugschies sprachen Grußworte.

Nach einem Überblick über den EU-Tiergesundheitsrechtsakt, dessen 
Vorgaben zum großen Teil bis April 2021 umgesetzt werden müssen, folg-
ten Präsentationen zum aktuellen Tierseuchengeschehen. So wurden die 
Lumpy-Skin-Disease, eine vektorübertragene Viruserkrankung bei Wieder-
käuern mit mehr als 12 000 Erkrankungen in der Türkei, auf dem Balkan 
und in Russland seit 2013, die Blauzungenkrankheit, das Bovine Herpes -
virus 1 (BHV1), die Enzootische Leukose des Rindes, der Rotz bei Pferden, 
die Newcastle-Krankheit sowie die Geflügelpest thematisiert. Weitere Vor-
träge befassten sich mit bestandsspezifischen Impfstoffen jeweils aus der 
Sicht eines praktizierenden Tierarztes, der Industrie sowie einer Zulas-
sungs- und einer Überwachungsbehörde. Im Themenblock „Emerging Zoo-
noses“ ging es u. a. um Tularämie, Bovine Hepaciviren sowie um Heim- und 
Zootiere als Zoonosereservoir.

Marion Selig, DVG-Geschäftsstelle
Eine CD mit den Präsentationen der Tagung kann für 7,50 € zzgl. 2,50 € für 

Verpackung und Versand in der DVG-Geschäftsstelle bestellt werden (s. o.).

DVG-Fachgruppe „Tierseuchen“

Tagung in Berlin

Abb. 1: Prof. Dr. Hans-Joachim Bätza bei seinem Vortrag über den EU-Tierge-
sundheitsrechtsakt. 
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Erstmals führte der DVG-Arbeitskreis „Didaktik und Kommunikations-
kompetenz“ am 12./13.05.2017 einen zweitägigen Workshop für Pro-
motionsstudierende (Dr. med. vet., Ph. D.) der Tiermedizin im Seminar-
raum der DVG-Geschäftsstelle in Gießen durch.
Der Leiter des Arbeitskreises, Dr. Marc Dilly, Ph. D. (Viernheim), und Dr. Re-
gina Hannemann, DipECSRHM (Tübingen), hatten den interaktiven Work-
shop unter dem Motto „Failing to plan is planning to fail“ konzipiert. Der 
Kurs konzentrierte sich auf die Anfangsphase des wissenschaftlichen Arbei-
tens und bot den Teilnehmenden die Gelegenheit, sich mit der Planung und 
Organisation eigenverantwortlicher wissenschaftlicher Arbeit auseinander-
zusetzen. Von Vorteil war die begrenzte Teilnehmerzahl, die ein besonders 
intensives Arbeiten erlaubte. Themen waren u. a. die formalen Vorausset-
zungen der Promotion, gute wissenschaftliche Praxis sowie die schriftliche 
Ausarbeitung und Präsentation des eigenen Themas/Projekts inklusive Prä-
sentationstechniken und -formen mit Übungen und Feedbackrunde. 

Wiederholungen des Workshops sind geplant; die Termine werden auf der 
Webseite der DVG bekanntgegeben (DVG.de im Bereich „Tagungen/Termine“).

Diss-missed? 

Doktorarbeit planen und präsentieren

Abb. 2: Die Workshopleiter Dr. Regina Hannemann (l.) und Dr. Marc Dilly (3. v. 
l.) mit den Teilnehmern.
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Präsident:  
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Vom 24. bis 26.04.2017 veranstaltete der Bundesverband der beamte-
ten Tierärzte (BbT) seinen 36. Internationalen Veterinärkongress mit 
Anschlussseminar im oberfränkischen Bad Staffelstein.
Themenfelder und aktuelle Probleme des gesamten amtstierärztlichen Be-
rufsfelds standen auf dem Programm mit Vorträgen von Fachexperten, Ju-
risten, Demografen, Führungscoaches und Politikwissenschaftlern, hinzu 
kamen Vorträge von Experten aus Österreich. Juristisch beleuchtet wurden 
Fragen zu Haftung und Pflichten für Amtstierärzte, § 40a Lebensmittel-, Be-
darfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch (LFGB) sowie Vorschriften 
für den Export verarbeiteter tierischer Proteine. 

Neben der fachbezogenen Fortbildung stand für die fast 700 Teilnehmer 
der Austausch zur zukünftigen Entwicklung des Berufsfelds im Vorder-
grund. Einmal mehr wurden Personaldefizite und Strukturprobleme der 

öffentlichen Veterinärverwaltung diskutiert. Das akute Tierseuchengesche-
hen, vermeintliche und echte Lebensmittelskandale und eine kontinuier -
liche Zunahme von Tierschutzproblemen belasten bei stark defizitärer Per-
sonalsituation in den Veterinär-und Lebensmittelaufsichtsämtern die Amts-
tierärzte. Die persönliche Betroffenheit und dadurch steigende persönliche 
Belastung wurde in den Diskussionen deutlich. 

Dr. Till Backhaus, Landwirtschaftsminister des Landes Mecklenburg-
Vorpommern, stellte in seinem Grußwort den Teilnehmern aus dem 
deutschsprachigen Raum die Bündelung der wesentlichen Bereiche des Ve-
terinärwesens in klaren Strukturen in Mecklenburg-Vorpommern vor und 
unterstrich damit die Auffassung des BbT: „Nach unserer Ansicht ist es 
zwingend erforderlich, die bewährten Strukturen der integrierten Ämter in 
den unteren Verwaltungsbehörden massiv zu stärken“, betonte der Präsi-

36. Internationaler Veterinärkongress 2017

Deutschland, Schweiz und Österreich in Bad Staffelstein

Abb. 1: Hohe Aufmerksamkeit bei den Vorträgen.
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Abb. 2: Dr. Till Backhaus, Landwirtschaftsminister Mecklenburg-Vorpommern.
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Bundesverband der beamteten Tierärzte e. V. – BbT –

Vereinigung der Tierärztinnen und 
Tierärzte im öffentlichen Dienst

Geschäftsstelle:  
In der Au 1 
96260 Weismain  

Tel. +49 951 97458737 
Fax +49 951 9814880 
info@amtstierarzt.de 
www.amtstierarzt.de

Präsident:  
Ltd. VD Dr. Holger Vogel

Neben dem alljährlichen Jahreskongress der Deutschen Ge-
sellschaft für Kleintiermedizin (DGK-DVG) – bei dem es 
diesmal um die Chirurgie geht – findet im Rahmen des 
DVG-Vet-Congresses eine gemeinsame Tagung der 
DVG-Fachgruppen „Deutsche buiatrische Gesellschaft“ 
(DbG-DVG), „Fortpflanzung“ und „Tropenveterinärmedi-
zin“ in Kooperation mit „Tierärzte ohne Grenzen“ statt. 
Themen sind u. a. „Herausforderungen durch exotische und 

heimische Erreger“ sowie „Leistungsgrenzen des Rindes in 
Milch und Mast“.

Das Programm und zusätzliche Informationen – auch 
zu den weiteren Tagungen des Kongresses u. a. zur An-
ästhesie, zur Tierzahnheilkunde, zu Bienen, Verhaltens-

medizin und zu Viruskrankheiten (v. a. Impfungen) – fin-
den Sie auf der Kongress-Webseite unter www.dvg-vet-

congress.de.

Kleintiere, Großtiere und mehr auf dem DVG-Vet-Congress 2017 in Berlin



dent des BbT, Dr. Holger Vogel. Der BbT und seine Landesverbände haben 
zu diesem Themenkomplex ein umfangreiches Projekt zur Personalbedarfs-
ermittlung initiiert.

Dr. Klaus Schulenburg, Referent u. a. für Gesundheit und Veterinär -
wesen beim Bayerischen Landkreistag, erläuterte mit seinem Vortrag, dass 
es Aufgabe einer kontinuierlichen Verwaltungspolitik sei, die Personal- und 
Sachausstattung von Vollzugseinheiten permanent zu überprüfen und ge-
gebenenfalls veränderten Rahmenbedingungen anzupassen. Dies werde je-
doch von der Politik nicht konsequent verfolgt, sodass Defizite in der Leis-
tungsfähigkeit der Veterinärbehörden nicht nur in besonderen Krisensitua-
tionen deutlich werden.

Ehrennadel

Im Rahmen des Kongresses erhielt Dr. Konrad Renner, Amtstierarzt des 
Landkreises Weilheim-Schongau in Bayern, als Dank und in Anerkennung 
seines persönlichen, intensiven Engagements für den Berufsstand die Eh-
rennadel des Bundesverbands. 

Anschlussseminar

„Berufsbild Amtstierarzt im Spannungsfeld eigener Vorstellungen 
dienstlicher Anforderungen und gesellschaftlicher Erwartung – Um-
gang mit dem Wandel der Zeit“ 
Demografischer Wandel, gesetzliche und ethische Anforderungen an Amts-
tierärzte, Führungskompetenzen, weiblicher Führungsstil und die zukünfti-
ge Entwicklung des amtstierärztlichen Dienstes waren die Themen des An-
schlussseminars. Ein weiter Bogen an berufs- und standespolitischen The-
menfeldern wurde hier diskutiert. 

Das Impulsreferat zur Podiumsdiskussion hielt eine junge und gerade 
approbierte Tierärztin. Sie hatte eigene Umfragen gemacht und demons-
trierte die daraus ablesbaren Bilder und Erwartungen von Veterinärstuden-
tinnen und -studenten zum Berufsfeld „Amtstierarzt“. Die junge Generation 
von Tierärztinnen und Tierärzten wird mit anderen, neuen Vorstellungen und 
Anforderungen an die Art und Weise der Aufgabenwahrnehmung und Aufga-
benerfüllung in den amtstierärztlichen Dienst eintreten. Veränderte Angebo-
te zu Arbeitszeit- und Arbeitsplatzgestaltung werden von ihnen eingefor-
dert, die „Work-Life-Balance“ wird einen hohen Stellenwert haben. 

Frau Dr. Rossi-Broy, Vizepräsidentin BbT, stellte als erfahrene Leiterin und 
Moderatorin des Seminars die Ergebnisse zusammen. Sie gab einen Ausblick 
auf die Herausforderungen und Aufgaben in dem sich wandelnden Berufsfeld, 
denen sich die Universitäten, die öffentlichen Verwaltungen, die heutigen und 
zukünftigen Amtstierärzte und damit auch der BbT stellen müssen.

Dr. Sabine Lünser

Abb. 3: Dr. Holger Vogel (r.) ehrt Dr. Konrad Renner.
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Am 30.03/01.04.2017 fand in München die viel beachtete Internationa-
le Tierschutzfachtagung der Fachgruppen „Tierschutz“ und „Ethologie 
und Tierhaltung“ der Deutschen Veterinärmedizinschen Gesellschaft 
(DVG) statt. Eine der zahlreichen teilnehmenden Veterinärmedizinstu-
dierenden schildert hier ihre Tagungseindrücke.
Als ich den Audimax am Donnerstagmorgen betrete, habe ich bereits 
 Mühe einen Sitzplatz zu finden. Offensichtlich existiert ein immenses Inte-
resse an ethischen Fragen zum „Tierschutz am Ende?“. Verschiedenste 
Fragestellungen regten zu Reflexion und gemeinschaftlichem Austausch 
an und hoben die besondere Verantwortung des Tiermediziners hervor, in 
dieser Veranstaltung v. a. im Hinblick auf einen würdevollen Umgang mit 
dem Tod des Tieres. Umso wichtiger erscheint es mir, dass wir uns als 
Studierende bereits vor dem Start in den Berufsalltag mit der Thematik 
 beschäftigen.

Darf ich einen aggressiven Hund einschläfern? Wie gehe ich mit einem 
Besitzer um, der die Euthanasie aufgrund eines finanziellen Notstands 
wünscht? Wie verhalte ich mich, wenn mir am Schlachthof Tiere auffallen, 
deren Betäubung nicht ausreichend war? Wie töte ich meine Versuchstiere 
möglichst schmerzfrei und muss ich sie überhaupt töten?

Mal ehrlich: Wann stellen wir uns als angehende Tiermediziner diese 
Fragen das erste Mal? In den meisten Fällen wohl, wenn wir uns wirklich in 
einer der oben genannten Situationen befinden. Aber sind wir in der Lage, 
diese Problemstellungen ohne spätere Gewissenskonflikte zu lösen, wenn 
wir nie vorher damit konfrontiert waren?

Die Antwort ist ein ganz klares Nein! Die genannten Beispiele stellen 
hierbei lediglich eine kleine Auswahl ethischer Konfliktsituationen dar, die 
einem Veterinär während seiner beruflichen Laufbahn immer wieder begeg-
nen. Sie erfordern Entscheidungen, die alles andere als einfach zu treffen 
sind. Sie erfordern oftmals ein hohes Maß an Empathie und Fingerspitzen-
gefühl – auch im Umgang mit dem Besitzer. Gleichsam spiegeln diese Fra-
gestellungen die Verantwortung des Berufs wider und offenbaren, dass es 
neben dem fachlichen Wissen eine Menge weitere Attribute gibt, mit denen 
sich die Tiermedizin auseinandersetzen muss.

Was ist also die Konsequenz? Ich muss mir darüber im Klaren sein, 
dass diese Situationen ad hoc kaum lösbar sind. Ich muss also bereits wäh-
rend des Studiums eine Möglichkeit finden, diverse Fragen rund um den 
Tierschutz ethisch zu reflektieren – und zwar bevor ich mich in einer Kon-
fliktsituation wiederfinde.

Dies soll keinesfalls heißen, dass wir uns uneingeschränkt für den Tier-
schutz einsetzen können. (Denn dann kämen wir in einen Konflikt mit der 
Versorgung der Gesellschaft mit tierischen Lebensmitteln.) Vielmehr geht 
es darum, einen geeigneten und bestmöglichen Kompromiss zu finden, der 
besonderen Wert darauf legt, den Tieren sowohl die Freiheit von Schmer-
zen, Leiden und Schäden zu ermöglichen als auch ein gewisses Maß an 
Wohlbefinden (Codex veterinarius der TVT e. V.).

Es ist unsere Aufgabe, uns für diese Tiere im Rahmen unserer Möglich-
keiten einzusetzen: Sei es in der Fütterung, sei es in der Haltung oder sei es 
bei ihrem Tod, der in dieser Tagung besonders thematisiert wurde.

Also liebe Studierende: Nehmt die Möglichkeit wahr, solche Tagungen 
zu besuchen, nehmt die Möglichkeit wahr, Seminare zu besuchen und 
nehmt v. a. die Möglichkeiten wahr, die euch die Uni bietet! Ihr habt es sel-
ber in der Hand, ob ihr euch von einer kaum zu bewältigenden Welle ethi-
scher Fragen überrollen lasst oder ob ihr euch Stück für Stück mit dem 
Thema befasst, um es im Ernstfall besonnener angehen zu können.

Ich möchte noch einmal nachhaltig betonen, wie sehr ich mich über 
die hohe Zahl von Studierenden unter den Tagungsteilnehmern gefreut 
habe. Die Ludwig-Maximilians-Universität München hat die Teilnahme der 
Tagung als Wahlpflichtfach angeboten und dieses Angebot wurde vollstän-
dig genutzt. Ein großartiges Beispiel! Vielleicht können wir das über die 
nächsten Jahre auch an anderen veterinärmedizinischen Bildungsstätten 
etablieren.

Michelle Becker

Tierschutz – quo vadis?

Zur DVG-Tagung „Tierschutz am Ende?“ aus Sicht einer angehenden Tierärztin

Abb. 1: Michelle Becker (l.) mit den Organisatoren Prof. Dr. Dr. Michael Erhard 
und Dr. Anna-Caroline Wöhr.
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Das von Greenpeace e. V. in Auftrag gegebene Rechtsgutachten 
(http://gpurl.de/OdYLU) bringt es auf den Punkt, woran der Schutz für Mast-
schweine scheitert und warum es rechtlich zulässig ist, zentrale Interessen 
der Tiere aus ökonomischen Gründen zu missachten.

Der Inhalt der Tierschutznutztierhaltungsverordnung, der sich auf 
Schweine bezieht, ist nicht in Übereinstimmung mit dem Tierschutzgesetz 
zu bringen – das ist das Fazit dieses Gutachtens. Die Verordnung konkreti-
siert nicht das Gesetz, so wie es ihre Funktion wäre, sie unterläuft es, in-
dem die Vorschriften für Schweinehalter und Haltungsform der Tiere weit 
unter dem Anspruch des Tierschutzgesetzes liegen. Artikel 80 Grundgesetz 
verlangt jedoch, dass die Inhalte der Verordnung im Gesetz dargelegt sein 
müssen. Das war zum Zeitpunkt der Entstehung der VO nicht und ist bis 
heute nicht der Fall.

Diese Tatsache ist so offensichtlich, dass man sich fragt, warum nicht 
schon längst auf diesen Rechtsbruch hingewiesen und keine Klage dage-
gen angestrengt wurde, obwohl doch der schon lange schwelende gesell-
schaftliche Konflikt um die landwirtschaftliche Tierhaltung hier seine Ursa-
che hat. Landwirte verstehen nicht, wieso sie öffentlich an den Pranger ge-
stellt werden, obwohl sie doch ihre Tiere „legal“, genauer „verordnungsge-
mäß“ halten. Und die Öffentlichkeit kann die Logik eines staatlichen Tier-
schutzes nicht nachvollziehen, in dem trotz Tierschutzgesetz eine qualvolle 
Tierhaltung rechtlich möglich ist. 

Durch rechtlich festgelegte Mindestanforderungen an die Haltung ist 
der Staat in der Lage, den verbreiteten Standard in der Tierhaltung zu be-
stimmen. Entsprechend ist dieser Bereich von politischen Interessenlagern 
umkämpft und ein wichtiger Bereich der Agrarpolitik. Es fällt aber unwei-
gerlich auf, dass die Resultate dieser Politik, also die jetzige konkrete Le-
benssituation landwirtschaftlich genutzter Tiere in Deutschland, in weiten 
Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung und Empörung stoßen, obwohl es 
sich nicht um illegale, weil verordnungsgemäße Tierhaltung handelt. Umso 
wichtiger ist daher die Frage nach der demokratischen Legitimation der 
Verordnungsregelungen über Mindestanforderungen. Denn rechtliche Kon-
kretisierungen auf dem Verordnungsweg erfordern eine durch gesellschaft-
lichen Konsens gestützte objektive, unumstrittene Anleitung für das exeku-
tive Handeln. Sie müssen sich auch gegen Minderheitsmeinungen argu-
mentativ durchsetzen können.

Es stellt sich weiter die Frage, wie es möglich war, dass Gesetzgeber 
(Parlament) und Verordnungsgeber (Bundeslandwirtschaftsministerium) 
gänzlich unterschiedliche Einflüsse auf die Rechtsmaterie ausüben konnten 

und warum überhaupt ein Ministerium, das erklärtermaßen die Tiernutzer-
fraktion vertritt, als Verordnungsgeber fungierte.

Es bleibt zu hoffen, dass über den Weg der Normenkontrollklage eine 
Klärung der Sachlage erfolgt. Und es bleibt ebenfalls zu hoffen, dass im Zu-
ge einer juristischen Aufarbeitung die Einsicht wächst, dass es keine realen 
Fortschritte im Tierschutz geben wird, solange dieser Bereich beim Land-
wirtschaftsministerium angesiedelt bleibt.

Und aus tierärztlicher Sicht? Tierärzte haben in der Tat nur einen be-
grenzten Einfluss auf die Lebenssituation der „Nutz“tiere. Sie können und 
müssen kontrollieren, ob die Mastschweinehaltung verordnungsgemäß ist. 
Sie können über Verwaltungsrecht, Bußgeld (zu wünschen wäre hier ein 
Bußgeldkatalog wie im Verkehrsrecht) und Strafrecht bis hin zum Tierhal-
tungsverbot dagegen vorgehen, dass gegen die TierSchNutzVO verstoßen 
wird, dass hygienische Verhältnisse zu wünschen übrig lassen, dass kranke 
Tiere nicht fachgerecht behandelt werden oder sonstige geringe bis schwe-
re Vergehen gegen den Tierschutz ahnden.

Sie können aber nicht anordnen, die zulässigen Haltungsbedingungen an 
die Bedürfnisse der Schweine anzupassen, den Spaltenboden abzuschaffen, 
verschiedene Funktionsräume zu schaffen und Wühlmaterial zur Verfügung 
zu stellen. Sie können bei derzeitiger Rechtslage nicht grundsätzlich, son-
dern nur marginal an den Lebensbedingungen der Tiere etwas verbessern. 

Tierärzte, Hoftierärzte, Amtstierärzte und Standesvertreter, hätten aber 
schon lange, wiederholt und öffentlich auf die Unvereinbarkeit zwischen 
Tierschutzgesetz und einer Tierschutznutztierhaltungsverordnung, die den 
Tieren eine verhaltensgerechte Unterbringung nach § 2 TierSchG verwehrt, 
hinweisen können und müssen. Ihnen sollte das von Greenpeace vorge-
stellte Rechtsgutachten doch nun Wasser auf die Mühlen sein, sich viel in-
tensiver als bisher für eine landwirtschaftliche Tierhaltung einzusetzen, in 
der die Tiere nicht nur nicht leiden müssen, sondern sogar auch Lebens-
freude entfalten dürfen.

Alle Tierärzte sind an ihre Berufsordnung gebunden, nach der sie auf-
grund ihrer fachlichen Qualitäten in besonderer Weise zum Schutz der Tiere 
berufen sind, und sie haben sich in ihrem Ethikkodex dazu verpflichtet, die 
Interessen der Tiere zu vertreten und Missstände aufzuzeigen. Diesen An-
spruch gilt es endlich umzusetzen!

Zum am 3. Mai veröffentlichten Rechtsgutachten zur Mastschweinehal-
tung schweigen Bundestierärztekammer und tierärztliche Verbände jedoch 
bis heute.

Dr. Ines Advena, Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft e. V.

Leserforum

Rechtsgutachten zur Frage der Vereinbarkeit der Haltungsvorgaben für Mastschweine 
mit dem Tierschutzgesetz – ein Kommentar

Zur Meldung „Haltungsbedingungen für Mastschweine laut Greenpeace verfassungswidrig“, DTBl. 6/2017, S. 737.
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Der Beitrag zur Sitzung des Veterinärmedizinischen Fakultätentags am 22.03. d. J. gibt den Sitzungs-
verlauf leider nicht ganz korrekt bzw. nur unvollständig wieder.

Nicht korrekt ist die Feststellung, dass die Forderung des Bundesverbands praktizierender Tierärz-
te (bpt) zur Aufnahme betriebswirtschaftlicher Inhalte in die Tierärztliche Approbations-Verordnung 
(TappV) vom Fakultätentag mit der Begründung abgelehnt worden ist, dass die Praxis der richtige Ort 
ist, um solche Inhalte zu vermitteln. Dieses Argument war lediglich von den Vertretern der Münchener 
Fakultät vorgetragen worden, mithin also keine Mehrheitsmeinung.

Leider unerwähnt bleibt das Angebot des bpt, ein Pilotprojekt „Ökonomie im Tiermedizinstudium“ 
zu erarbeiten und durchzuführen, mit dem getestet werden soll, ob eine Integration betriebswirt-
schaftlich-kommunikativer Inhalte in die TappV überhaupt Sinn macht. Von den Vertretern des Bundes-
ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) wurde dieser Vorschlag ausdrücklich unter-
stützt. Vom bpt wurde zwischenzeitlich eine Arbeitsgruppe eingerichtet, die sich nun bis Jahresende 
daran machen wird, einen inhaltliche und zeitlich strukturierten Vorschlag für eine ein semestrige 
Wahlpflichtveranstaltung auszuarbeiten. (...) Erfreulich ist, dass bereits im unmittelbaren Anschluss an 
die Sitzung mehrere Fakultäten auf den bpt zugekommen sind und ihr Interesse an der gemeinsamen 
Durchführung eines Pilotprojekts bekundet haben.

Dipl.-Kfm. Heiko Färber, bpt-Geschäftsführer

Unvollständige Angaben

Zum Beitrag in der Rubrik „BTK aktuell“ „Veterinärmedizinischer Fakultätentag“, 

DTBl. 5/2017, S. 596.

Im Jahre 1967, also vor 50 Jahren, haben wir an 
der vet.-med. Fakultät der Humboldt Universität 
Berlin unser Studium der Veterinärmedizin nach 
sechsjähriger Studienzeit mit dem Staatsexamen 
beendet. Trotz der Unbilden der Zeit, den schwie-
rigen und später turbulenten politischen Ereig-
nissen und den Problemen, die sich aus den ver-
änderten Umständen der tierärztlichen Tätigkei-
ten ergaben, haben wir, die Absolventen des Jah-
res 1967, uns in jedem Jahr getroffen. Wo gibt es 
das bei den Veterinärmedizinern noch einmal in 
Deutschland? Das spricht für den Zusammen-
halt, für die in den Jahren der gemeinsamen Stu-
dienzeit entstandenen freundschaftlichen Bezie-
hungen zwischen vielen Kommilitonen. In den 

folgenden 50 Jahren haben sich diese Freund-
schaften weiter vertieft und es sind neue ent-
standen.

Besonderer Dank für die Organisation und 
die Kontinuität der Durchführung unserer jähr -
lichen Semestertreffen gebührt den Kommilito-
nen Manfred Paulenz und nach Manfreds Flucht 
Siegfried Ziesmann und ihren Ehefrauen. Diese 
Tradition wollen wir auch in diesem Jahr fortset-
zen. Wir treffen uns zu diesem besonderen Se-
mestertreffen am 15./16.09.2017 zum 50. Male 
in Berlin. Nähere Einzelheiten können Sie von 
Manfred Paulenz erfahren, Tel. +49 4292 
819449.

Dr. Klaus Kutschmann

Semestertreffen

50. Semestertreffen – Goldenes Semestertreffen in Berlin

Im Januar 2018 wird zum achten Mal der von der Fa. Minitüb gestiftete Forschungspreis in Koopera -
tion mit den Organisatoren der 10. Internationalen Konferenz über equine Reproduktionsmedizin (DVG) 
vergeben. Mit dieser Anerkennung sollen, angebunden an diese Tagung, innovative Arbeiten junger, 
nicht habilitierter Nachwuchswissenschaftler aus klinischen oder paraklinischen Disziplinen prämiert 
werden. 

Die Auszeichnung ist mit 1 000,00 € dotiert. Die Auswahl des Gewinners erfolgt durch ein unab-
hängiges Gutachtergremium unter Mitwirkung eines Mitglieds der Stiftungsfirma. 

Eingereicht werden kann eine publizierte wissenschaftliche Originalarbeit (auch Dissertation) aus 
den zurückliegenden zwei Jahren. Akzeptiert werden englische oder deutsche Beiträge. Für die Beur-
teilung bitten wir um Einsendung der Arbeit zusammen mit einem kurzen Lebenslauf per E-Mail bis 
zum 01.10.2017 an: Prof. Dr. H.-A. Schoon, Institut für Veterinär-Pathologie der Universität Leipzig, 
oder Prof Dr. Harald Sieme, Reproduktionsmedizinische Einheit, Klinik für Pferde der Stiftung Tierärzt-
liche Hochschule Hannover, harald.sieme@tiho-hannover.de.

Forschungspreise

Minitüb-Forschungspreis –  
Equine Reproduktionsmedizin
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Der Kläger begehrte von der beklagten Stadt Ersatz der für ein Fundtier 
 (Kater) aufgewendeten Tierarztkosten. Der Kläger hatte den Kater verletzt 
am Straßenrand aufgefunden und in die Tierklinik zur Behandlung ver-
bracht, wo der Kater operiert wurde. Der Kläger forderte das Fundbüro der 
Stadt, in deren Bezirk er das Tier gefunden hatte, zur Erstattung der ent-
standenen Tierarztkosten von rund 800,00 € auf. 

Das Verwaltungsgericht (VG) hat die Klage abgewiesen, da sich ein An-
spruch aus § 970 Bundesgesetzbuch (BGB) für den Ersatz von Aufwendungen 
gegen denjenigen richte, der das Tier verloren habe. Es wurde zunächst abge-
grenzt, ob es sich bei dem Kater um eine Fundsache oder eine herrenlose Sa-
che – auf die die Vorschriften über den Fund nicht anwendbar wären – handel-
te. Das VG nahm dabei an, dass es sich bei den meisten aufgefundenen Haus-
tieren nicht um herrenlose Sachen – wie etwa bei wilden Tieren – handele, da 
selbst das Aussetzen des Tieres eine Dereliktion – die Aufgabe des Eigentums 
an einer Sache durch den Eigentümer – nicht bewirke. Eine Katze, die üb -
licherweise längere Zeit „herumstreune“, sei nur dann als Fundtier zu qualifi-

zieren, wenn sie sich an einem ungewöhnlichen/fremden Ort oder in hilfloser 
Lage befände. Ferner bestehe auch kein Anspruch auf Kostenerstattung aus 
einer Geschäftsführung ohne Auftrag gegen die Stadt. Die Fürsorgepflicht für 
die Katze falle nicht in die Sphäre der Stadt als Fundbehörde, sondern viel-
mehr in die Sphäre des Eigentümers. Da der Kläger den gefundenen Kater 
nicht im Fundbüro der Stadt abgegeben und selbst eine tierärztliche Behand-
lung in Auftrag gegeben habe, liege kein fremdes Geschäft für die Stadt vor. 

Der Finder hatte nach § 973 BGB mit Ablauf von sechs Monaten nach 
dem Fund Eigentum an dem gefundenen Kater erworben. Der ursprüngliche 
Eigentümer konnte nicht ausfindig gemacht werden, weshalb der Finder die 
Stadt in Anspruch nahm. Ein Anspruch auf Erstattung der Tierarztkosten des 
Finders gegenüber dem (ursprünglichen) Eigentümer des Katers wäre wohl, 
aus einer Geschäftsführung ohne Auftrag, möglich gewesen.

(VG Gießen, Urteil vom 16.02.2017 – 4 K 3594/16.GI)

Aus der Rechtsprechung

Keine Erstattungsfähigkeit für Tierarztkosten eines Fundtieres 

Die klagende Tierhalterin machte gegen den Tierarzt Schadensersatz -
ansprüche über den Marktwert/Kaufpreis des Pferdes und die Tierarztrech-
nungen für die fehlerhafte Behandlung des Pferdes geltend. Bei der Kastra-
tion des Hengstes kam es zu einer Komplikation (abgerutschte Ligatur), die 
schließlich eine Euthanasierung des Pferdes – aufgrund einer Myopathie 
mit Multiorganversagen – notwendig machte.

Das Oberlandesgericht (OLG) stellte eine Verletzung der dem Tierarzt 
obliegenden Aufklärungspflicht fest. Der Tierarzt hätte die Klägerin sowohl 
über die grundsätzlich zur Verfügung stehenden Kastrationsmethoden als 
auch über deren unterschiedliche Risiken aufklären müssen. Maßgeblich 
wäre es gewesen, die Alternativen der Kastrationsoperation im Stehen oder 
Liegen aufzuzeigen und auf die Risiken bei der Rasse des Hengstes (höhe-
res Myopathierisiko wegen stark ausgeprägter Muskelmasse und Vorzug 
einer Kastration im Stehen) hinzuweisen. Ferner stellte das – sachverstän-
dig beratene – OLG einen Behandlungsfehler fest, da der Tierarzt bei der 
Kastration im Stehen eine Ligatur nur auf einer Seite durchgeführt habe. 
Eine  nur einseitige Ligatur sei angesichts der Risiken, die beim nachfolgen-
den Aufstehen des Pferdes bestanden hatten, nicht lege artis. Ferner habe 
es an der Transfixation der Ligatur gefehlt. In der Gesamtschau wertete das 
OLG den Behandlungsfehler als einen eindeutigen Verstoß gegen bewährte 
ärztliche Behandlungsregeln, der einem Arzt des entsprechenden Fachs 
schlechterdings nicht unterlaufen dürfe (sog. grober Behandlungsfehler). 
Das OLG nahm eine Beweislastumkehr zugunsten des Tierhalters an und 
bejahte das Vorliegen eines Behandlungsfehlers.

Der Tierarzt musste den Marktwert des Pferdes ersetzen und die Hono-
rare – aufgrund des Vorliegens eines groben Behandlungsfehlers – zurück-
zahlen. 

(OLG Hamm, Urteil vom 12.09.2016 – I-3 U 28/16)

Anmerkung zur Beweislastumkehr beim groben Behandlungsfehler
Im Rahmen des Urteils des OLG Hamm kam es durch die Feststellung des 
groben Behandlungsfehlers zu einer Beweislastumkehr. Grundsätzlich muss 
ein Tierhalter das Vorliegen eines Behandlungsfehlers beweisen. Das be-
deutet, er muss den Behandlungsfehler im Prozess zumindest umschreiben 
und für den Beweis ein Sachverständigengutachten anbieten. Darüber hi-
naus muss neben dem Fehler selbst auch nachgewiesen werden, dass das 
Tier gerade durch diesen Behandlungsfehler eine Gesundheitsschädigung 
und somit einen Schaden erlitten hat (sog. Kausalität). Kann der Tierhalter 
durch den Sachverständigen den Behandlungsfehler und/oder die Kausalität 
nicht nachweisen, geht dies zu seinen Lasten und der Tierarzt haftet nicht. 

Beim Vorliegen eines groben Behandlungsfehlers, der einen eindeutigen 
Verstoß gegen bewährte tierärztliche Behandlungsregeln darstellt und einem 
Tierarzt des entsprechenden Fachs schlechterdings nicht unterlaufen darf, 
erleichtern die Gerichte die Beweisführung für den Tierhalter. Grund hierfür 
ist, dass ein besonders massiver Verstoß des Tierarztes vorliegt und der Tier-
arzt im Vergleich zum Tierhalter einen enormen „Wissensvorsprung“ hat und 
der Fehler in der – für den Tierhalter nicht einsehbaren – Sphäre des Tierarz-
tes erfolgt ist (Billigkeitsgründe). Bei einem groben Behandlungsfehler – der 
ebenfalls durch einen Sachverständigen gutachterlich festgestellt werden 
muss – wird dem Tierhalter der Beweis der Kausalität, also (ausschließlich) 
der Zusammenhang zwischen dem Behandlungsfehler und der Gesundheits-
schädigung des Tieres, erleichtert. Die Kausalität wird – zugunsten des Tier-
halters – durch das Gericht angenommen. Der Tierarzt muss – um sich im 
Prozess entlasten zu können – nunmehr beweisen, dass der Behandlungs-
fehler gerade nicht zu dem behaupteten Gesundheitsschaden beim Tier ge-
führt hat. Kann er dies nicht nachweisen, haftet er für den Behandlungsfehler. 

Alle Urteile wurden mitgeteilt und zusammengefasst von 
 RAin Alexa Frey

Tierarzthaftung: Aufklärungs- und  Behandlungsfehler des Veterinärs bei der  
Kastration eines Hengstes 
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Diese Hinweise sind ausgewählte Fundstellen aus dem Bundes -
gesetzblatt I, dem Bundesanzeiger (soweit im BGBl. aufgeführt) und 
aus dem Amtsblatt der Europäischen Union.

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/800 der Kommission vom 8. Mai 2017
zur Änderung der Entscheidung 2009/821/EG hinsichtlich der Verzeich-
nisse der Grenzkontrollstellen und Veterinäreinheiten in Traces
(ABl. L 120 v. 11.05.2017 S. 22)

• VO (EU) 2017/786 der Kommission vom 8. Mai 2017 zur Änderung der VO
(EU) Nr. 142/2011 im Hinblick auf die Definitionen von Fischmehl und
Fischöl
(ABl. L 119 v. 09.05.2017 S. 1)

• Bekanntmachung der Neufassung der Lebensmittelrechtlichen Straf- 
und Bußgeldverordnung vom 9. Mai 2017
(BGBl. I Nr. 28 v. 19.05.2017 S. 1170)

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/811 der Kommission vom 10. Mai
2017 zur Genehmigung des von Belgien vorgelegten geänderten Plans für
die Zulassung von Betrieben zum Handel mit Geflügel und Bruteiern in-
nerhalb der Union gemäß der Richtlinie 2009/158/EG des Rates
(ABl. L 121 v. 12.05.2017 S. 47)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/793 der Kommission vom 10. Mai
2017 zur Änderung der VO (EG) Nr. 180/2008 hinsichtlich der Verlänge-
rung des Zeitraums der Benennung des EU-Referenzlaboratoriums für
Krankheiten von Equiden mit Ausnahme der Pferdepest
(ABl. L 120 v. 11.05.2017 S. 5)

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/819 der Kommission vom 12. Mai
2017 zur Änderung des Anhangs des Durchführungsbeschlusses (EU)
2017/247 betreffend Maßnahmen zum Schutz vor Ausbrüchen der hoch-
pathogenen Aviären Influenza in bestimmten Mitgliedstaaten
(ABl. L 122 v. 13.05.2017 S. 76)

• Vierundfünfzigste VO zur Änderung der Futtermittelverordnung vom
17. Mai 2017
(BGBl. I Nr. 29 v. 24.05.2017 S. 1219)

• VO zur Änderung der Rinder-Leukose-Verordnung, der Tuberkulose-
Verordnung und der Brucellose-Verordnung vom 17. Mai 2017
(BGBl. I Nr. 30 v. 29.05.2017 S. 1253)

• Bekanntmachung der Neufassung der Rinder-Leukose-Verordnung vom
17. Mai 2017
(BGBl. I Nr. 30 v. 29.05.2017 S. 1262)

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/862 der Kommission vom 17. Mai
2017 mit den Bedingungen für die Tiergesundheit und die Veterinärbe-
scheinigungen für die Wiedereinfuhr von registrierten Turnierpferden
nach vorübergehender Ausfuhr nach Turkmenistan, zur Änderung von An-
hang I der Entscheidung 93/195/EWG hinsichtlich des Eintrags für Turkme-
nistan und zur Änderung von Anhang I der Entscheidung 2004/211/EG hin-
sichtlich des Eintrags für Turkmenistan in der Liste von Drittländern und
Teilen von Drittländern, aus denen die Einfuhr von lebenden Equiden sowie
von Equidensperma, -eizellen und -embryonen in die Union zugelassen ist
(ABl. L 128 v. 19.05.2017 S. 55)

• Bekanntmachung der Neufassung der Brucellose-Verordnung vom
17. Mai 2017
(BGBl. I Nr. 30 v. 29.05.2017 S. 1267)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/838 der Kommission vom 17. Mai
2017 zur Änderung der VO (EG) Nr. 889/2008 im Hinblick auf Futtermittel
für bestimmte Aquakulturtiere
(ABl. L 125 v. 18.05.2017 S. 5)

• VO (EU) 2017/839 der Kommission vom 17. Mai 2017 zur Änderung des
Anhangs II der VO (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich der Verwendung von Nitriten (E 249–E 250) in
„golonka peklowana“
(ABl. L 125 v. 18.05.2017 S. 7)

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/887 der Kommission vom 22. Mai
2017 über Maßnahmen zum Schutz der Union gegen die Einschleppung
des Maul- und Klauenseuche-Virus aus Tunesien und zur Änderung des
Durchführungsbeschlusses (EU) 2017/675
(ABl. L 135 v. 24.05.2017 S. 25)

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/888 der Kommission vom 22. Mai
2017 zur Änderung der Entscheidung 2003/467/EG in Bezug auf den Sta-
tus der Region Umbrien (Italien) als amtlich anerkannt tuberkulosefrei
sowie auf den Status Polens als amtlich anerkannt rinderleukosefrei, zur
Änderung der Entscheidung 2004/558/EG in Bezug auf den Status
Deutschlands als frei von der infektiösen bovinen Rhinotracheitis so-
wie zur Änderung der Entscheidung 2008/185/EG in Bezug auf den Status
bestimmter Regionen Polens als frei von der Aujeszky-Krankheit und
zur Genehmigung des Programms zur Tilgung der Aujeszky-Krankheit
in der Region Venetien (Italien)
(ABl. L 135 v. 24.05.2017 S. 27)

• VO (EU) 2017/871 der Kommission vom 22. Mai 2017 zur Änderung des
Anhangs II der VO (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und
des Rates hinsichtlich der Verwendung von Phosphorsäure – Phosphaten

Gesetze und Verordnungen

Hinweise
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Impfmerkblatt
Die BTK stellt seit 2003 einen Fragen- und Antwortkatalog zu häufigen Fragen rund um die Impfung von Hunden und Katzen zur 

Verfügung. Er ist dafür gedacht, in der Tierarztpraxis an kritische Tierhalter ausgehändigt zu werden. Die BTK hat das Merkblatt 2013 

inhaltlich auf den aktuellen Stand gebracht und als ansprechenden Flyer mit dem Titel „Ein kleiner Pieks kann Leben retten“  

gestaltet. 

Er steht zur Verfügung unter www.bundestieraerztekammer.de (Infos für Tierärzte /Merk- und Infoblätter). 

Tierärzte haben außerdem die Möglichkeit, den Flyer zum Auslegen in ihrer Praxis professionell drucken zu lassen. 

Die dafür erforderliche hochauflösende Druckvorlage kann angefordert werden unter presse@btkberlin.de

V
 

EIN KLEINER PIEKS

KANN LEBEN RETTEN 

IMPFUNG FÜR HUND UND KATZE: 

NOTWENDIG ODER ÜBERFLÜSSIG?  

(Stand 2013) 

– Di-, Tri- und Polyphosphaten (E 338–452) in bestimmten Fleischzube-
reitungen
(ABl. L 134 v. 23.05.2017 S. 3)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/873 der Kommission vom 22. Mai

2017 zur Zulassung von aus Escherichia coli hergestelltem L-Tryptophan

als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten

(ABl. L 134 v. 23.05.2017 S. 14)

• VO (EU) 2017/874 der Kommission vom 22. Mai 2017 zur Änderung des

Anhangs III der VO (EG) Nr. 1333/2008 des Europäischen Parlaments und

des Rates hinsichtlich der Verwendung von Butan (E 943a), Isobutan (E

943b) und Propan (E 944) in Farbstoffzubereitungen
(ABl. L 134 v. 23.05.2017 S. 18)

• Gesetz zur Neuregelung des Mutterschutzrechts vom 23. Mai 2017

(BGBl. I Nr. 30 v. 29.05.2017 S. 1228)

• VO (EU) 2017/880 der Kommission vom 23. Mai 2017 mit Regelungen

über die Anwendung einer Rückstandshöchstmenge, die für einen phar-

makologisch wirksamen Stoff in einem bestimmten Lebensmittel festge-

legt wurde, auf ein anderes von derselben Tierart stammendes Lebens-

mittel bzw. die Anwendung einer Rückstandshöchstmenge, die für einen

pharmakologisch wirksamen Stoff in einer oder mehreren Tierarten fest-

gelegt wurde, auf andere Tierarten, gemäß der VO (EG) Nr. 470/2009 des

Europäischen Parlaments und des Rates

(ABl. L 135 v. 24.05.2017 S. 1)

• Durchführungsbeschluss (EU) 2017/903 der Kommission vom 23. Mai

2017 zur Änderung des Beschlusses 2011/163/EU zur Genehmigung

der von Drittländern gemäß Art. 29 der Richtlinie 96/23/EG des Rates vor-

gelegten Pläne

(ABl. L 138 v. 25.05.2017 S. 189)

• VO (EU) 2017/893 der Kommission vom 24. Mai 2017 zur Änderung der An-

hänge I und IV der VO (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments und des 

Rates sowie der Anhänge X, XIV und XV der VO (EU) Nr. 142/2011 der Kommis-

sion in Bezug auf die Bestimmungen über verarbeitetes tierisches Protein
(ABl. L 138 v. 25.05.2017 S. 92)

• VO (EU) 2017/894 der Kommission vom 24. Mai 2017 zur Änderung der

Anhänge III und VII der VO (EG) Nr. 999/2001 des Europäischen Parlaments

und des Rates im Hinblick auf die Genotypisierung von Schafen
(ABl. L 138 v. 25.05.2017 S. 117)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/895 der Kommission vom 24. Mai

2017 zur Zulassung einer Zubereitung aus 3-Phytase, gewonnen aus Koma-

gataella pastoris (CECT 13094), als Zusatzstoff in Futtermitteln für Mast-

hühner und Legehennen (Zulassungsinhaber Fertinagro Nutrientes S.L.) 

(ABl. L 138 v. 25.05.2017 S. 120)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/896 der Kommission vom 24. Mai

2017 zur Zulassung einer Zubereitung aus 6-Phytase aus Trichoderma

reesei (ATCC SD-6528) als Zusatzstoff in fester Form in Futtermitteln
für alle Geflügelarten und alle Schweinearten [außer Saugferkel] (Zulas-

sungsinhaber: Danisco [UK] Ltd)

(ABl. L 138 v. 25.05.2017 S. 123)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/912 der Kommission vom 29. Mai

2017 zur Zulassung einer Zubereitung aus Lactobacillus plantarum DSM

29024 als Zusatzstoff in Futtermitteln für alle Tierarten

(ABl. L 139 v. 30.05.2017 S. 30)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/913 der Kommission vom 29. Mai

2017 zur Zulassung einer Zubereitung aus Fumonisinesterase, gewonnen

aus Komagataella pastoris (DSM 26643), als Zusatzstoff in Futtermit-
teln für alle Vogelarten

(ABl. L 139 v. 30.05.2017 S. 33)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/930 der Kommission vom 31. Mai

2017 zur Zulassung einer Zubereitung aus einem Mikroorganismus-

Stamm DSM 11798 der Coriobacteriaceae-Familie als Zusatzstoff in
Futtermitteln für alle Vogelarten und zur Änderung der Durchführungs-

verordnung (EU) Nr. 1016/2013

(ABl. L 141 v. 01.06.2017 S. 6)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/940 der Kommission vom 1. Juni

2017 zur Zulassung von Ameisensäure als Zusatzstoff in Futtermitteln
für alle Tierarten

(ABl. L 142 v. 02.06.2017 S. 40)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/949 der Kommission vom 2. Juni

2017 mit Durchführungsbestimmungen zur VO (EG) Nr. 1760/2000 des

Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Zusammen-

setzung des Kenncodes für Rinder und zur Änderung der VO (EG) Nr.
911/2004 der Kommission

(ABl. L 143 v. 03.06.2017 S. 1)

• Durchführungsverordnung (EU) 2017/950 der Kommission vom 2. Juni

2017 zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 1068/2011

hinsichtlich des Mindestgehalts an der Zubereitung aus Endo-1,4-beta-

Xylanase, gewonnen aus Aspergillus niger (CBS 109.713), und Endo-

1,4-beta-Glucanase, gewonnen aus Aspergillus niger (DSM 18404), als

Zusatzstoff in Futtermitteln für Junghennen und alle Legevögel (Zulas-

sungsinhaber: BASF SE)

(ABl. L 143 v. 03.06.2017 S. 5)
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EU-Gesundheitskommissar fordert Kampf gegen antimikrobielle Re-
sistenzen
EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis forderte die Gesundheits-
minister der G20-Staaten im Kampf gegen antimikrobielle Resistenzen 
dazu auf, die Zusagen ihrer Staaten vom Agrarministertreffen im Januar 
dieses Jahres konsequent umzusetzen. Insbesondere sollte die Forschung 
in neue antimikrobielle Wirkstoffe forciert und Innovationen für bereits exis-
tierende Mittel vorangetrieben werden. Notwendig sei es auch, vorbeugen-
de Maßnahmen wie die Infektionskontrolle und Impfungen zu unterstützen. 
Zudem müsse ein umsichtiger Einsatz von Antibiotika gefördert werden. 
Weltweit müssten die vereinbarten Verpflichtungen konsequent umgesetzt 
werden, um Resistenzen zu stoppen. AgE

Plattform „aniplus“ berät bei Verringerung des Antibiotikaeinsatzes
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen unterstützt Tierhalter als Pro-
jektpartner der Internetplattform „aniplus“ bei der Reduzierung des Antibio-
tikaeinsatzes. Die Mitarbeiter des Portals haben der Kammer zufolge unter 
der Schirmherrschaft der Region Oldenburger Münsterland Vorschläge erar-
beitet, um bei geringstem Einsatz entsprechender Medikamente die Tierge-
sundheit und das Tierwohl in ihren Beständen zu verbessern. Die Zusam-
menstellung der Informationen erfolge betriebsindividuell; ergänzend un-
terstützten Erklärungen zu Krankheiten und deren Symptomen die Beratung 
des Hoftierarztes vor Ort. Die Landwirtschaftskammer trägt nach eigenen 
Angaben mit ihren Fachleuten u. a. durch Fachartikel zu den Inhalten der 
Plattform bei. Über die dortigen Veröffentlichungen und auch die Gestaltung 
der Datenbank befinde abschließend ein Fachbeirat, in dem sie ebenfalls 
vertreten sei. Neben der Kammer haben Experten aus Praxis und Forschung 
v. a. aus dem Oldenburger Münsterland die Beiträge auf den Seiten von ani-
plus erstellt, heißt es aus Oldenburg. Neben den allgemeinen Artikeln zu
bestimmten Symptomen fänden Besucher weitergehende Texte zu einzel-
nen Krankheiten, Behandlungsmöglichkeiten und innovativen Tiergesund-
heitsstrategien aus den Unternehmen. Ergänzt würden die Beiträge durch
Downloadangebote sowie individuell auswählbare Maßnahmenvorschläge,
die der Tierhalter durchführen könne, um ein bestimmtes Problem im Be-
stand zu lösen und allgemein die Tiergesundheit zu stabilisieren. Die Nutzer

könnten sich so am Ende ihrer Recherche eine Vorschlagsliste einschließ-
lich einer detaillierten Beschreibung des Vorgehens beim Umsetzen der 
Maßnahmen zusammenstellen und ausdrucken. 

Maßnahmenpläne müssen laut Kammer von Tierhaltern dargelegt wer-
den, die überdurchschnittlich häufig Antibiotika einsetzen und über der 
Kennzahl 2 liegen. Erstellt werde der Plan gemeinsam mit dem Hoftierarzt; 
einzureichen sei er beim zuständigen Veterinäramt. Die dortigen Tierärzte 
hätten die Aufgabe, die Maßnahmenpläne zu überprüfen und auf ihre Eig-
nung zur Reduktion der Antibiotikaanwendungen zu bewerten.

AgE

Deutscher Tierarzneimittelmarkt 2016 gewachsen
Die Erlöse der Hersteller von Tierarzneimitteln in Deutschland sind im ver-
gangenen Jahr gestiegen. Wie der Bundesverband für Tiergesundheit (BfT) 
mitteilte, legten die Branchenerlöse 2016 im Vorjahresvergleich um 
3,5 Prozent auf 788 Mio. € zu. Ein Jahr zuvor waren die Umsätze v. a. durch 
einen geringeren Antibiotikaverkauf erstmals seit Langem um 1,3 Prozent 
rückläufig gewesen. Zum Umsatzplus 2016 hätten insbesondere Innovatio-
nen und das Wachstum am Hobbytiermarkt beigetragen. Das Hobby -
segment macht mittlerweile 53 Prozent des Gesamtmarktes aus, und es 
verzeichnete im vergangenen Jahr Impulse durch Produkte zur Anwendung 
am Ohr, gegen Hautkrankheiten und für das alternde Tier. Am Gesamtmarkt 
waren laut BfT pharmazeutische Spezialitäten im Vergleich zu 2015 mit 
 einem Erlösanstieg von 3,3 Prozent auf 226 Mio. € der wichtigste Umsatz-
träger. Mit einem Plus von 8,0 Prozent auf 221 Mio. € legten die Biologika 
am stärksten zu; bei Antiparasitika ging es um 1,1 Prozent auf 150 Mio. € 
nach oben. Der signifikante Rückgang der oralen Antibiotikatherapie bei 
Nutztieren aus dem Jahr 2015 setzte sich nach Verbandsangaben zuletzt 
nicht in gleichem Maß fort. Die Umsätze pendelten sich 2016 bei den Anti-
infektiva insgesamt auf dem niedrigeren Vorjahresniveau von 151 Mio. € 
ein. Insgesamt war 2016 am Tierarzneimittelmarkt für Nutztiere weiterhin 
das schwierige Umfeld für die Erzeuger spürbar. Dieses sei durch Preis-
druck, Kritik an der Tierhaltung, sich ändernde Verzehrgewohnheiten und 
fehlende Planungssicherheit für die Veredlungsbetriebe geprägt gewesen.

AgE

Arzneimittel, Futtermittel
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Neue Tierschutzbeauftragte in Baden-Württemberg und Berlin
Während der Auszeit der Tierschutzbeauftragten Dr. Cornelie Jäger über-
nimmt Dr. Julia Stubenbord in Baden-Württemberg ihre Aufgaben. Stuben-
bord, die in München und Budapest Veterinärmedizin studiert hat, war seit 
2010 Amtstierärztin am Veterinäramt in Heidelberg und im Rhein-Neckar-
Kreis und dort mit der Leitung des Referats für Tierschutz betraut. Zuvor 
praktizierte sie mehrere Jahre als Tierärztin in der Kleintiermedizin, u. a. in 
den USA. 

In Berlin wurde Dr. Diane Plange im Juni zur ersten hauptamtlichen 
Tierschutzbeauftragten ernannt; bis dahin war diese Position ein Ehrenamt. 
Die Fachtierärztin für Tierschutz und Tierschutzethik hat in Hannover Veteri-
närmedizin studiert und praktizierte vor ihrem Wechsel ins öffentliche Vete-
rinärwesen in einer Gemischtpraxis. Seit 2005 arbeitete sie im Veterinäramt 
Berlin-Spandau und erwirkte u. a. das sogenannte Nacktkatzenurteil. 

Neben Baden-Württemberg und Berlin gibt es weitere vier Bundes -
länder, in denen Landestierschutzbeauftragte im Hauptamt eingeführt und 
mit Tierärzten besetzt wurden: Hessen (Dr. Madeleine Martin), Niedersach-
sen (Dr. Michaela Dämmrich), Brandenburg (Dr. Stefan Heidrich) und Sach-
sen-Anhalt (Dr. Marco König). Im Saarland ist Dr. Hans-Friedrich Willimzik 
ehrenamtlich als Tierschutzbeauftragter berufen.

AgE/PM des Landes Berlin/wir-sind-tierarzt/slp

BfN-Projekt soll Bienensterben stoppen
Das Sterben der Wildbienen zu stoppen und ihre Bestäubungsleistung zu 
 sichern, ist das Ziel des neuen Projekts „BienABest“, das jetzt vom Bundes-
amt für Naturschutz (BfN) gestartet wurde. Dazu wird das Bundesumwelt-
ministerium über 6 Jahre Mittel aus dem Bundesprogramm „Biologische 
Vielfalt“ zur Verfügung stellen. Ressortchefin Dr. Barbara Hendricks betonte 

Tierschutz, Artenschutz
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die Notwendigkeit eines solchen Vorhabens: 
Durch zu viel düngen, mähen und spritzen ver-
schwänden ganze Lebensräume, und mit dem 
Blütenangebot gehe auch die Nahrungsgrundlage 
für die Wildbienen verloren. Gleichzeitig seien der 
Mensch und die Natur auf die Bestäuber ange-
wiesen. Nach den Worten von BfN-Präsidentin 
Prof. Beate Jessel sind bei steigender Tendenz 
mehr als die Hälfte der 561 Wildbienenarten in 
Deutschland bedroht; deshalb bestehe dringender 
Handlungsbedarf. 

Laut BfN ist die „standardisierte Erfassung 
von Wildbienen zur Evaluierung des Bestäuber -
potenzials in der Agrarlandschaft“ ein zentrales 
Anliegen des Projekts „BienABest“. Ein wichtiges 
Element sei dabei die Entwicklung eines Bestim-
mungsschlüssels, der die Artenbestimmung direkt im Gelände ermöglichen 
solle. Außerdem sollen im Rahmen des Projekts Sachverständige ausgebil-
det werden, die anhand noch zu entwickelnder Methoden und Standards 
als Berater und Prüfer fungieren sollen. Die neuen Standards sollen dem 
BfN zufolge in Richtlinien des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) festge-
schrieben werden, der das Projekt gemeinsam mit der Universität Ulm ko-
ordiniert. AgE

EFSA-Forschungsergebnisse zur Schlachtung tragender Tiere
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) hat aktuelle Er-
gebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung zur Schlachtung tragen-
der Tiere veröffentlicht. Demnach werden im Durchschnitt der EU 3 Prozent 
der Milchkühe, 1,5 Prozent der Fleischrinder, 0,5 Prozent der Schweine, 
0,8 Prozent der Schafe und 0,2 Prozent der Ziegen während des letzten 
Drittels der Tragezeit geschlachtet. Datengrundlage der Studie waren neben 

einer Befragung von 100 Schlachtunternehmen in 
zehn Mitgliedstaaten auch Gespräche mit Fach-
experten. 

Die Sachverständigen des EFSA-Gremiums 
für Tiergesundheit und Tierschutz beschäftigten 
sich auch mit der Schmerzempfindung von Föten 
verschiedener Nutztierarten. In den ersten zwei 
Dritteln der Tragezeit sei diese nicht vorhanden, 
da sich die entsprechenden physischen und neu-
rologischen Strukturen erst im späteren Verlauf 
der Trächtigkeit entwickelten. Für das letzte Drit-
tel der Tragezeit wurden zwei Szenarien mit 
unterschied lichen Eintrittswahrscheinlichkeiten 
beschrieben. Mit einer Wahrscheinlichkeit von 
66–99 Prozent sollen die Tierföten während des 
letzten Drittels der Trächtigkeit keine Schmerzen 

empfinden. Zurückzuführen sei dies hauptsächlich auf neuronale Mecha-
nismen im Gehirn, die das Schmerzempfinden hemmten. Zudem gebe es 
einen niedrigen Sauerstoffgehalt im fetalen System sowie den Umstand, 
dass die Föten sich für einen Großteil der Trächtigkeit in einem Schlafzu-
stand befänden. Schmerzen empfinden dürften die Tiere nach Einschätzung 
der Wissenschaftler mit einer Wahrscheinlichkeit von 1–33 Prozent. Dies 
beruhe auf einer möglichen Interpretation der im Gehirn der Föten nachge-
wiesenen elektrischen Aktivität und ihrer Fähigkeit, auf externe Reize zu 
reagieren. Obwohl laut Gutachten die Föten mit größerer Wahrscheinlichkeit 
keine Schmerzen empfinden, werden praktische Maßnahmen vorgeschla-
gen, um die Schlachtzahlen v. a. hochtragender Tiere zu verringern. Dazu 
zählen z. B. Untersuchungen der Tiere zum Trächtigkeitszustand und ent-
sprechende Begleitpapiere. Auch sollten die Landwirte besser geschult und 
die Forschung zur Verbesserung der Schnelltests intensiviert werden. 

AgE

Neuer Bundesverband Rind und Schwein
Die Interessenverbände der deutschen Rinderzüchter und Schweine -
produzenten sind im Mai zum „Bundesverband Rind und Schwein“ ver-
schmolzen, damit lösen sich die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Rinder-
züchter (ADR), der Bundesverband Deutscher Fleischrinderzüchter und 
-halter (BDF), der Deutsche Holstein Verband (DHV) und der Zentralver-
band der Deutschen Schweineproduktion (ZDS) auf. Die Arbeitsgemein-
schaft Süddeutscher Rinderzucht- und Besamungsorganisationen (ASR)
sowie der Deutsche Verband für Leistungs- und Qualitätsprüfung (DLQ)
bleiben als Verbände bestehen. Vorsitzender des Bundesverbands mit
13-köpfigem Vorstand ist Josef Hannen, der bislang auch dem ADR vor-
stand. Seine Stellvertreter sind der bisherige ZDS-Vorsitzende Paul He-
gemann sowie dessen DHV-Kollege Georg Geuecke. Geschäftsführerin
ist Dr. Bianca Lind.

Die Verbände begründen ihren Zusammenschluss mit dem Wandel, 
dem die deutsche Nutztierhaltung unterliege, sowie den veränderten ge-
sellschaftlichen Erwartungen an die Branche. Indikator sei der fort-
schreitende Strukturwandel in der Rinder- und Schweinehaltung, der 
durch eine Reduzierung der Anzahl der Nutztierhalter sowie durch Fu-
sionen und Kooperationen der Mitgliedsorganisationen gekennzeichnet 
sei. Die in Politik und Gesellschaft diskutierten Themen beträfen die Rin-
der- und Schweinehalter gleichermaßen. In der Gesetzgebung würden 
die Tierarten Rind und Schwein gemeinsam behandelt, sei es im Tier-
schutzrecht, im Tierzuchtrecht oder im Tiergesundheitsrecht. Die ver-
schmelzenden Verbände stellten sich dieser Entwicklung durch den Auf-
bau eines gemeinsamen Verbands, um eine zukunftsfähige Nutztierhal-
tung in Deutschland sichern zu können. AgE

Zahl der Bedeckungen bei Zuchtpferden angestiegen
Wie aus jüngsten Angaben der Pferdezuchtverbände hervorgeht, ging 
der Zuchtpferdebestand in der Bundesrepublik zwar 2016 gegenüber 
dem Vorjahr leicht zurück, jedoch ist die Zahl der Bedeckungen wieder 
geringfügig angestiegen. Bundesweit hätten die Zuchtverbände im ver-
gangenen Jahr über alle Rassen 81 075 Zuchtstuten registriert. Die Sta-
tistik der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) wies zuletzt 44 233 
Bedeckungen aus; demnach wird voraussichtlich etwas mehr als jede 
zweite Stute in diesem Jahr ein Fohlen zur Welt bringen. Im Vorjahr wur-
den nach Angaben der Züchter 82 296 Zuchtstuten registriert, davon 
aber nur 43 469 gedeckt. Einen regionalen Züchtungsschwerpunkt bil-
det laut den aktuellen Zahlen das Land Niedersachsen – hier ist jede 
vierte Zuchtstute beheimatet. Die beiden großen Zuchtverbände, Hanno-
veraner und Oldenburger, wiesen in ihrer jüngsten Statistik zusammen 
mehr als 22 000 Stuten aus. Bei den Hannoveranern sind demnach 
15 996 Stuten registriert, davon wurden 9 116 gedeckt. Der Oldenburger 
Verband zählte 6 802 Stuten und 3 900 Bedeckungen. Leicht angestie-
gen ist auch die Zahl der über Auktionen verkauften Reitpferde. 
Deutschlandweit wurden im vergangenen Jahr 909 Tiere an einem Auk-
tionsplatz wie der Niedersachsenhalle in Verden verkauft. Im Jahr zuvor 
waren es 884. Zugelegt hat zudem der durchschnittlich je Tier gezahlte 
Preis, und zwar von 22 112,00 € auf 23 560,00 €. Damit wurde fast wie-
der der bisherige Höchstpreis von 23 588,00 € aus dem Jahr 2007 er-
reicht. Damals hatten mit 1 293 Tieren allerdings deutlich mehr Reitpfer-
de den Besitzer gewechselt. Der Durchschnittspreis spiegelt indes nicht 
die breite Spanne der Erlöse wider; diese reichten 2016 von 6 000,00 € 
bis 370 000,00 €. AgE

Landwirtschaft, Tierhaltung, Tierzucht
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OIE gibt Verbreitungsstatus von Tierkrankheiten bekannt
In Polen gilt künftig das Risiko eines Ausbruchs der Bovinen Spongiformen 
Enzephalopathie (BSE) als vernachlässigbar; dasselbe gilt für Schottland 
und Nordirland. Diese offizielle Statusfeststellung wurde von der Weltorga-
nisation für Tiergesundheit (OIE) auf ihrem Weltkongress in Paris vorgenom-
men. Brasilien und Südafrika wurde der Status als „frei ohne Impfung von 
der Rinderlungenerkrankung Infektiöse Pleuropneumonie“ eingeräumt. 

Nach OIE-Angaben sind Rumänien und Paraguay von nun an offiziell frei 
von der klassischen Schweinepest, ebenso wie einige Regionen in Kolum-
bien. Zudem gilt in Botswana offiziell der Status „frei von der Pest für kleine 
Wiederkäuer“. Eine Zone in dem südafrikanischen Land wurde jetzt als „frei 
von Maul- und Klauenseuche (MKS) ohne Impfung“ anerkannt; dies gilt 
ebenso für Paraguay und mehrere Regionen in China und Kasachstan. 

Die OIE-Empfehlungen zum spezifischen Krankheitsstatus von Tierseu-
chen bilden die Grundlage für Einschätzungen zur Tiergesundheit der Welt-
handelsorganisation (WTO) in einzelnen Staaten. Sie sind aus tierseuchen-
hygienischer Sicht entscheidend für den Zugang zu regionalen und interna-
tionalen Märkten.

Auf dem Kongress wurde außerdem eine „Strategie zum Tierwohl“ ver-
abschiedet, mit der die OIE diesem aktuell vieldiskutierten Thema mehr 
Aufmerksamkeit widmen will. Aufgebaut ist die Strategie auf vier Säulen: 
Vorgesehen sind die Entwicklung internationaler Standards sowie deren 
Implementierung, außerdem die Verbesserung der tierärztlichen Ausbildung 
und ein stärkerer Dialog zwischen den Regierungen verschiedener Staaten 
und internationalen Organisationen. AgE

Jedes fünfte Bienenvolk in Bayern überlebte Winter nicht
Den zurückliegenden Winter haben auch in Bayern vergleichsweise viele 
Bienenvölker nicht überlebt. Laut einem Bericht des Landwirtschaftsminis-
teriums in München verloren die Imker im Freistaat im Winter 2016/2017 
landesweit rund 46 000 Völker bzw. 19 Prozent ihres Gesamtbestands an 
Völkern. Im Vorjahr hatten die Überwinterungsverluste an Bienenvölkern 
laut den Zahlen des Ressorts knapp 9 Prozent betragen.

Die für den letzten Winter gemeldeten Verluste begründete das Ministe-
rium mit einer starken Vermehrung der Varroamilbe infolge der milden Wit-
terung. Außerdem habe eine späte, lange Kaltphase zu Darmerkrankungen 
der Bienen geführt. Ein Zusammenhang mit Rückständen von Pflanzen-
schutzmitteln sei nicht nachweisbar, berichtete das Ressort. Allerdings sei-
en in 80–90 Prozent der untersuchten Proben Rückstände nachgewiesen 
worden, meist von dem nicht bienengefährlichen Insektizid Thiacloprid und 
dem Fungizid Boscalid. 

Verschiedene Monitoringergebnisse zur Gewichtsentwicklung der Völ-
ker über das Jahr belegten, dass die Nahrungsverfügbarkeit für Honigbie-
nen in den unterschiedlichen Landschaftstypen stark variiere, teilte das 
Ressort zudem mit. Die geringsten Gewichtszunahmen gebe es in der 
ackerbaulich genutzten Kulturlandschaft. Schließlich betonte das Ministeri-
um die Fördermaßnahmen des Landes für die Bienenhaltung. Für 2018 sei 
u. a. geplant, die Förderung der Zucht sowie der Beratung zur Bienenge-
sundheit auszubauen. Allerdings solle der Zuschuss für Medikamente und
Applikatoren nicht mehr angeboten werden.

AgE

Tierseuchen, Tierkrankheiten

Angaben über Schlachtbetriebe in Deutschland
In Deutschland sind laut der Datenbank des Bundesamts für Verbraucher-
schutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) derzeit 4 177 Betriebe für die 
Schlachtung von Schweinen, 3 878 für die Schlachtung von Rindern und 
238 Unternehmen für die Schlachtung von Geflügel zugelassen, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass zahlreiche Betriebe sowohl für die Schlachtung 
von Rindern als auch von Schweinen zugelassen sind. Das geht aus einer 
Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen zum Tierschutz bei der Tötung von Nutztieren hervor. Die 
vergleichsweise hohe Anzahl von Betrieben in der Rinder- und Schweine-
schlachtung hänge zudem mit den vielen selbstschlachtenden Metzgereien 
zusammen. 

Konkrete Angaben zu Fragen der Grünen nach tierschutzrelevanten Vor-
fällen in Schlachthöfen konnte die Bundesregierung nicht machen. Sie ver-
wies stattdessen auf eine Antwort zu einer ähnlich gelagerten Frage aus 
dem Juni 2012. In dieser hieß es, dass keine Verpflichtung zur Führung 
 einer diesbezüglichen Statistik bestehe und der Vollzug tierschutzrechtli-
cher Vorschriften den Bundesländern obliege. 

Informationen gab die Regierung jedoch noch zur Entwicklung des 
Schlachtaufkommens in Deutschland. Demnach ist laut Statistik die Zahl 
der Rinderschlachtungen seit 2010 rückläufig gewesen. Im Jahr 2016 wur-
den 3,57 Millionen Rinder gewerblich geschlachtet; das waren 190 000 
Stück oder 5,1 Prozent weniger als 6 Jahre zuvor. Bei Schweinen war das 

bisher höchste Schlachtaufkommen im Jahr 2011 mit 59,32 Millionen Tie-
ren zu verzeichnen. Im vergangenen Jahr wurden 59,26 Millionen Schwei-
ne gewerblich verarbeitet, was im Vergleich mit 2010 einen Zuwachs von 
1,5 Prozent bedeutete. Bei Geflügel nahmen die Schlachtungen in diesem 
Betrachtungszeitraum um 0,9 Prozent auf 689,5 Millionen Stück zu; die 
höchste Schlachtzahl datiert aus dem Jahr 2014 mit 725,08 Millionen.

AgE

Verstöße gegen Lebensmittelrecht umfassend veröffentlichen 
Die SPD-Bundestagsfraktion hat ihre Forderung nach einer umfassenden 
Veröffentlichung von Verstößen gegen das Lebensmittelrecht bekräftigt und 
die diesbezügliche Politik des Koalitionspartners heftig kritisiert. In einem 
Positionspapier betonte die SPD-Fraktion, für selbstbestimmte Konsum -
entscheidungen bräuchten Verbraucher alle relevanten Kontrollergebnisse 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung, und zwar in leicht verständlicher 
Form. Zudem habe man sich mit der CDU/CSU-Fraktion im Koalitionsvertrag 
darauf geeinigt, das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch so zu über-
arbeiten, dass die Behörden einfach und rechtssicher Verstöße veröffent -
lichen könnten. Doch diese Überarbeitung könne für diese Legislaturperi-
ode „als gescheitert“ angesehen werden. Gebraucht würden mehr Transpa-
renz im Lebensmittelmarkt und ein funktionierendes Gesamtkonzept für die 
Verbraucherinformation, unterstrich die Fraktion und kündigte an, dafür 
weiterzukämpfen. AgE

Lebensmittel, Verbraucherschutz

Ende Mai fand in Paris der Weltkongress der OiE statt.
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Bundesrat stimmt Änderung futtermittelrechtlicher und tierschutz-
rechtlicher Vorschriften zu
Der Bundesrat hat dem vom Bundestag beschlossenen Gesetz zur Ände-
rung futtermittelrechtlicher und tierschutzrechtlicher Vorschriften zuge-
stimmt. Damit folgte die Länderkammer nicht der Empfehlung ihres 
Agrarausschusses, der sich dafür ausgesprochen hatte, zu dem Gesetz 
den Vermittlungsausschuss anzurufen. Wesentliche Inhalte des Gesetzes 
sind ein Abgabeverbot von hochträchtigen Tieren zur Schlachtung, ein 
Verbot der Pelztierhaltung, das spätestens in 5 Jahren wirksam wird, so-
wie die Aufhebung des Verfütterungsverbots von tierischen Fetten an 
Wiederkäuer. 

AgE

Forderungen zur Aufteilung der Bundesministerien
Die Zusammenführung der Zuständigkeiten für die Verbraucherschutz-
politik in einem eigenen Ministerium hat die Bundestagsfraktion Die Lin-
ke gefordert. Die Aufteilung der Verantwortlichkeiten auf das Bundesjus-
tiz- und das Bundeslandwirtschaftsministerium zu Beginn der aktuellen 
Legislaturperiode habe den Politikbereich zu einem „Anhängsel“ ge-
macht und geschwächt, erklärte die ernährungspolitische Sprecherin 
der Linken, Karin Binder. Die Zusammenführung in einem eigenen Res-
sort würde der Verbraucherpolitik nach Überzeugung von Binder mehr 
Durchsetzungskraft gegenüber Wirtschaft und Finanzwelt verschaffen. 

Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD zog indes eine positi-
ve Bilanz zur Trennung der Zuständigkeiten im Verbraucherschutz. Von 
der verbraucherschutzpolitischen Arbeit des Bundesjustizministeriums 
hätten in den zurückliegenden Jahren insbesondere Internetnutzer, 
Bankkunden und Mieter profitiert, betonte Maas.

Für die Beibehaltung eines eigenständigen Bundeslandwirtschafts-
ministeriums sprachen sich die agrarpolitischen Sprecher aller vier Bun-
destagsfraktionen aus. Als Voraussetzung für ein starkes Ministerium für 
ländliche Räume sieht der Unionsagrarsprecher Franz-Josef Holzen-
kamp die „Bündelung von Kompetenzen“. Außer Frage stehe für ihn, 
dass die Union auch in der nächsten Legislaturperiode alles daran set-
zen werde, dieses Ressort zu besetzen. 

SPD-Agrarier Dr. Wilhelm Priesmeier äußerte sich skeptisch zu einer 
möglichen Eingliederung des Agrarressorts in das Bundesumweltminis-
terium. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigten, dass es erhebliche 
 Interessengegensätze gebe, die die Arbeit in einem gemeinsamen 
 Ministerium wenig sinnvoll erscheinen ließen. Sollte ein auch aus seiner 
Sicht sinnvolles Ministerium für ländliche Räume nicht zu realisieren 
sein, halte der SPD-Politiker allerdings eine Zuordnung der Landwirt-
schaft zum Bundeswirtschaftsministerium für vorstellbar.

Bündnis 90/Die Grünen stehen hinter einem eigenständigen Bun-
deslandwirtschaftsministerium. Der agrarpolitische Sprecher Friedrich 
Ostendorff (Grüne) ließ keinen Zweifel daran, dass seine Partei das Res-
sort beanspruchen werde, sollte die Grünen in der künftigen Bundesre-
gierung vertreten sein. Auch die Linken-Agrarsprecherin Dr. Kirsten 
Tackmann hält ein Landwirtschaftsressort auf Bundesebene für uner-
lässlich. Es bedürfe allerdings eines erweiterten Verständnisses von 
Landwirtschaft als regionale Versorgerin. Die Brandenburger Abgeord-
nete wertet eine Zusammenfassung von Landwirtschaft und Umwelt un-
ter einem Dach als Chance, Konflikte zu lösen. AgE

Jost bleibt im Saarland für die Landwirtschaft zuständig
Die SPD behält im Saarland die Zuständigkeit für die Landwirtschaft. 
Nach der Koalitionsvereinbarung von CDU und SPD liegt die Federfüh-
rung des Ministeriums für Umwelt und Verbraucherschutz auch in den 
kommenden 5 Jahren beim kleineren Koalitionspartner. Ressortchef 
bleibt der bisherige Amtsinhaber Reinhold Jost. 

In ihrem Koalitionsvertrag bekennen sich CDU und SPD zum Leitbild 
einer nachhaltigen Landwirtschaft mit bäuerlichen Familienbetrieben, 
„die gesunde Nahrungsmittel produzieren, unsere vielfältige Kultur-
landschaft bewahren und so auch einen Beitrag zum Natur- und Arten-
schutz leisten“. Die Umsetzung gesellschaftlich relevanter Leistungen 
will die schwarz-rote Landesregierung gezielter durch öffentliche Gel-
der unterstützen. Die Landwirtschaft soll als „eine der tragenden Säu-
len der saarländischen Biodiversitätsstrategie“ eingebunden werden. 
Die Spitzenposition des Saarlandes im Ökolandbau soll weiter ausge-
baut werden. AgE

Verschiedenes
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für die Zeit vom 01.–30.04.2017
Grundlage: Tierseuchenbericht des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft 
Neue Feststellungen (Zahl der Betriebe; bei Wildtiererkrankung Zahl der Einzeltiere)

Tierseuchenbericht 

Anzeigepflichtige Tierseuchen in Deutschland, die mehr als fünf Jahre nicht mehr aufgetreten sind (Jahr der letzten Feststellung): Affenpocken (2006), Beschälseu-
che Pferd (2002), Blauzungenkrankheit (2009), Klassische Schweinepest (Schwarzwild 2009, letzte Feststellung bei Hausschweinen 2006), Lungenseuche der Rinder (1926), 
Maul- und Klauenseuche (1988), Pockenseuche der Schafe und Ziegen (1920), Rinderpest (1881), Trichomonadenseuche Rind (2004), Vesikuläre Schweinekrankheit (1985).
Noch nie aufgetretene anzeigepflichtige Tierseuchen in Deutschland (zuletzt aufgeführt im DTBl. 5/2012 S. 714).

Land
Regierungsbezirk

Jahr der letzten Feststellung

Schleswig-Holstein

Hamburg

Niedersachsen

Bremen

Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

Köln

Münster

Detmold

Arnsberg

Hessen

Darmstadt

Gießen

Kassel

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Stuttgart

Karlsruhe

Freiburg

Tübingen

Bayern

Oberbayern

Niederbayern

Oberpfalz

Oberfranken

Mittelfranken

Unterfranken

Schwaben

Saarland

Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern 

Sachsen

Chemnitz

Dresden

Leipzig

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Gesamtzahl
1 Hund, letzte Feststellung bei Hausschweinen 2000 / 2 HPAI H5N8 bei Hausgeflügel und H5 bei Wildvögeln / 3 Taube, letzte Feststellung bei Hausgeflügel 2008 /  
4 Fledermaus (bat-lyssa-virus) / 5 Schaf und Ziege / 6 Mykobakterium caprae 
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 1022 | Ausklang

Sudoku

Machen Sie eine Denksportpause und lösen Sie dieses 
Sudoku-Rätsel! Wir wünschen Ihnen viel Spaß!

Regeln: Alle leeren Zellen sind mit den Ziffern 1 bis 9 so auszufüllen, dass 
jede Ziffer in einer Spalte (senkrecht), einer Zeile (waagerecht) und in 
einem Block (3 x 3 Zellen) nur einmal vorkommt. Um Ihnen das Lösen zu 
erleichtern, sind einige Zahlen bereits vorgegeben.

Schwierigkeitsgrad: mittel

Auflösung Ausgabe 06/2017

 7  4  2  6  9
 1  8  

 2   6  9   4
 5   1 

 2 3 
 7   9 

 4   8  1   2
 7  5  

 9  1  3  8  5

   2   8 3 1 
 7   9 1    

  9    2  
  6   3 4   

  8    4  
    5 9   6 

  3    6  
     4 5   1
  2 5 3   7  

 6 5 2 4 7 8 3 1 9
 7 3 4 9 1 2 5 8 6
 1 8 9 6 5 3 2 7 4
 5 6 7 8 3 4 1 9 2
 3 9 8 1 2 6 4 5 7
 2 4 1 5 9 7 8 6 3
 4 1 3 7 8 9 6 2 5
 8 7 6 2 4 5 9 3 1
 9 2 5 3 6 1 7 4 8

Bild des Monats

Reichen Sie Ihr „Bild des Monats“ mit einer typischen oder besonderen 
Situation aus Ihrem tierärzt lichen Berufsalltag ein, denn wir wollen die 
Heterogenität unseres Berufsstands bildlich darstellen. 

Wir danken allen Einsendern und hoffen auf noch mehr Bildeinsendungen 
von motivierten Hobbyfotografen an dtbl@btkberlin.de. 

Nähere Informationen zum Prozedere finden Sie unter 
www.deutsches-tieraerzteblatt.de und im DTBl. 9/2016 S. 1354.

Wir wünschen viel Spaß beim Fotografieren! 

Das Bild dieses Monats stammt von Dr. Klaus Weber, München, und zeigt 
 eine Fremkörperoperation beim Rind im Jahre 1970 aus dem Hopfenan -
baugebiet Niederbayern. Hopfendrahtstücke sind dort ein gefährliches 
„Beifutter“.

Gesucht – gefunden: Fremdkörperoperation beim Rind (1970).

©
 K
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us
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er

Spruch des Monats

„Die großen Vier: Bär, Wolf und Luchs“
Aus der Mitteilung eines Staatsministeriums, eingereicht von Prof. Dr. Wolfgang Klee.

Die Redaktion freut sich über weitere Zusendungen von potenziellen „Sprüchen des Monats“ an dtbl@btkberlin.de.
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Neuer Gehaltstarifvertrag für Tiermedizinische Fachangestellte
Der Bundesverband praktizierender Tierärzte e. V. (bpt) und der Verband 
medizinischer Fachberufe e. V. haben sich auf einen neuen Gehaltstarifver-
trag für Tiermedizinische Fachangestellte (TFA) geeinigt. Dieser gilt zwin-
gend, wenn der Arbeitgeber Mitglied im bpt und die TFA zugleich Mitglied 
im Verband medizinischer Fachberufe e. V. ist. Unabhängig davon entsteht 
eine vertrag liche Tarifbindung, wenn der individuelle Arbeitsvertrag auf die 
beiden Tarifverträge in ihrer jeweils geltenden Fassung wirksam Bezug 
nimmt. 

Die Gehaltssteigerungen treten in zwei Stufen – rückwirkend zum 
01.04.2017 und zum 01.09.2018 – in Kraft. Um insgesamt 10 Prozent er-
höhen sich die Gehälter im 1. und 2. Berufsjahr: In der ersten Stufe um 
5 Prozent, in der zweiten um weitere 4,76 Prozent. Insgesamt 5 Prozent 
mehr gibt es im 3. und 4. Berufsjahr. Hier sind es in der ersten Stufe 

2,5 Prozent und in der zweiten 2,44 Prozent. Ab dem 5. Berufsjahr beträgt 
die Gehaltssteigerung insgesamt 4 Prozent: 2 Prozent in der ersten Stufe 
und 1,96 Prozent in der zweiten. Diese Verhandlungsergebnisse beziehen 
sich auf die Tätigkeitsgruppe I und werden wie bisher auf die Tätigkeits-
gruppen II und III hochgerechnet. Vereinbart wurde zudem eine Erhöhung 
der Vergütung von Auszubildenden. Der Gehaltstarifvertrag hat eine Laufzeit 
bis zum 31.12.2019.

Verhandelt wurde darüber hinaus der Tarifvertrag zur betrieb lichen Al-
tersversorgung und Entgeltumwandlung. Weil perspektivisch grundlegende 
Veränderungen im System der betrieblichen Altersvorsorge denkbar sind, 
haben sich die Parteien bei diesem Vertrag für eine kürzere Laufzeit bis 
31.08.2018 entschieden. 
Die aktuellen Tarifverträge finden Sie unter www.vmf-online.de/tfa-tarife.

VmF/slp

Letzte Meldung




